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P R O S P E K T 
für den Vertrieb in der Schweiz  

 

für den 
 

Raiffeisen-Zentraleuropa- 

ESG-Aktien 

 
(„Investmentfonds“ oder „Fonds“) 

 

Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW1) 
 

 

 

der 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
A-1190 Wien, Mooslackengasse 12 

 
 

Dieser Prospekt wurde im September 2025 entsprechend den gemäß den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 

(InvFG) 2011 erstellten Fondsbestimmungen erstellt. Der Prospekt tritt am 30. September 2025 in Kraft. 

 

Dieser Prospekt wird durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht beziehungsweise Halbjahresbericht ergänzt. Jeder 

Erwerb oder Verkauf von Anteilen erfolgt auf Basis dieses Prospekts, einschließlich der diesem Prospekt als Anhang ange-

schlossenen Fondsbestimmungen sowie des zuletzt veröffentlichten Rechenschafts- bzw. Halbjahresberichts. 

 

Dem Anleger ist rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung der Anteile das Basisinformationsblatt kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen. Auf Anfrage werden der zurzeit gültige Prospekt, die Fondsbestimmungen, der Rechenschaftsbericht und 

der Halbjahresbericht von der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Die genannten Dokumente sind 

gemeinsam mit dem Basisinformationsblatt auf der Website www.rcm.at in deutscher Sprache (das Basisinformations-

blatt gegebenenfalls auch auf Englisch) beziehungsweise im Falle des Vertriebes von Anteilen im Ausland zusätzlich auf 

der Website www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache sowie das Basisinformati-

onsblatt zusätzlich in sonstigen fremdsprachigen Versionen abrufbar. Die genannten Dokumente sind auch bei der De-

potbank/Verwahrstelle sowie den im Anhang dieses Prospekts angeführten Vertriebsstellen erhältlich. Weitere Informa-

tionen über das Fondsvermögen können dem Anleger auf Anfrage unter Nachweis der Anteilinhaberschaft von der Ver-

waltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

 
1 OGAW ist die Kurzform für »Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren« gemäß InvFG 2011. 

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/


 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 2 von 89 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

ABSCHNITT I .............................................................................................................................................................................................................................. 4 
ANGABEN ÜBER DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ................................................................................................................................................ 4 
1. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien ....................................................................................................................................... 4 
2. Angaben sämtlicher von der Gesellschaft verwalteten Investmentfonds ........................................................................................... 4 
3. Geschäftsführung .......................................................................................................................................................................................................... 4 
4. Aufsichtsrat ...................................................................................................................................................................................................................... 4 
5. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates ................................ 4 
6. Stammkapital .................................................................................................................................................................................................................. 4 
7. Vergütungspolitik ........................................................................................................................................................................................................... 4 
8. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend angeführten Tätigkeiten an Dritte übertragen......................................... 5 
ABSCHNITT II ............................................................................................................................................................................................................................. 7 
ANGABEN ÜBER DEN INVESTMENTFONDS ..................................................................................................................................................................... 7 
1. Bezeichnung des Investmentfonds ......................................................................................................................................................................... 7 
2. Zeitpunkt der Gründung sowie Angabe der Dauer, falls diese begrenzt ist .......................................................................................... 7 
3. Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen sowie die periodischen Berichte erhältlich sind ...................................... 7 
3 a. Vertriebsbeschränkung ................................................................................................................................................................................................ 7 
3 b. Status „FATCA“ ................................................................................................................................................................................................................. 7 
4. Kurzangaben über die auf den Investmentfonds anwendbaren Steuervorschriften, wenn sie für den Anteilinhaber von 

Bedeutung sind. Angabe, ob auf die von den Anteilinhabern vom Investmentfonds bezogenen Einkünfte und 

Kapitalerträge Quellenabzüge erhoben werden ............................................................................................................................................... 7 
5. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Angabe der Häufigkeit und Form der Ausschüttung ............................................. 11 
6. Name des Abschlussprüfers ..................................................................................................................................................................................... 11 
7. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile.................................................................................................................................... 11 
8. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des Investmentfonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der 

Auflösung, insbesondere in Bezug auf die Rechte der Anteilinhaber ..................................................................................................... 13 
9. Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Anteile notiert oder gehandelt werden ............................................................... 14 
10. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe und/oder den Verkauf der Anteile ....................................................................... 14 
11. Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter denen diese 

ausgesetzt werden kann ........................................................................................................................................................................................... 15 
12. Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Rücknahmepreise der Anteile .................................... 15 
13. Regeln für die Vermögensbewertung .................................................................................................................................................................. 16 
14. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge ........................................................................................ 17 
15. Beschreibung der Anlageziele des Investmentfonds, einschließlich der finanziellen Ziele (zB Kapital- oder 

Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. Spezialisierung auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsgebiete), 

etwaiger Beschränkungen bei dieser Anlagepolitik sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente oder 

Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Investmentfonds Gebrauch gemacht werden kann

 ............................................................................................................................................................................................................................................... 18 
16. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik ................................................................................................................................................. 21 
17. Risikoprofil des Fonds ................................................................................................................................................................................................. 26 
18. Angaben über die Methode, die Höhe und die Berechnung der zu Lasten des Investmentfonds gehenden Vergütungen 

für die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank/Verwahrstelle oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die 

Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank/Verwahrstelle oder Dritte durch den Investmentfonds. ....................................... 32 
18.1. Verwaltungskosten ...................................................................................................................................... 32 
18.2. Sonstige Aufwendungen und Kosten .............................................................................................................. 32 
19. Externe Beratungsfirmen oder Anlageberater ............................................................................................................................................... 35 
20. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den Rückkauf oder 

die Rücknahme der Anteile sowie die Verbreitung der Informationen über den Investmentfonds vorzunehmen. .......... 36 
21. Weitere Anlegerinformationen .............................................................................................................................................................................. 36 
21.1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Investmentfonds .............................................................................. 36 
21.2. Profil des typischen Anlegers, für den der Investmentfonds konzipiert ist .......................................................... 41 
22. Wirtschaftliche Information: Etwaige Kosten oder Gebühren mit Ausnahme der unter den Punkten 9 und 10 genannten 

Kosten, aufgeschlüsselt nach denjenigen, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind und denjenigen, die aus dem 

Sondervermögen des Investmentfonds zu zahlen sind. ............................................................................................................................. 42 
ABSCHNITT III ......................................................................................................................................................................................................................... 43 
ANGABEN ÜBER DIE DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE ............................................................................................................................................ 43 
1. Identität der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW und Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Interessenkonflikte, die 

entstehen können. ....................................................................................................................................................................................................... 43 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 3 von 89 

 

2. Beschreibung sämtlicher von der Depotbank/Verwahrstelle übertragener Verwahrungsfunktionen, Liste der 

Beauftragten und Unterbeauftragten und Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der 

Aufgabenübertragung ergeben können ............................................................................................................................................................ 44 
3. Erklärung, dass den Anlegern auf Antrag Informationen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der Informationen in 

Abschnitt III, Punkt 1 und 2 übermittelt werden .............................................................................................................................................. 44 
ABSCHNITT IV ......................................................................................................................................................................................................................... 45 
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ...................................................................................................................................................................................... 45 
1. Beschwerden .................................................................................................................................................................................................................. 45 
2. Interessenkonflikte ...................................................................................................................................................................................................... 45 
3. Grundsätze der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen ............................................................................................................ 45 
4. Bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen ............................................................................................................................ 45 
ANHANG ................................................................................................................................................................................................................................... 48 
1. Ökologische und/oder soziale Merkmale........................................................................................................................................................... 48 
2. Fondsbestimmungen .................................................................................................................................................................................................. 57 
3. Interessenkonflikt-Politik .......................................................................................................................................................................................... 63 
4. Mitwirkungspolitik inklusive Grundsätze der Stimmrechtsausübung................................................................................................... 73 
5. Aufsichtsrat .................................................................................................................................................................................................................... 80 
6. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats ................................ 80 
7. Vertriebsstellen ............................................................................................................................................................................................................. 83 
8. Liste der Unterverwahrstellen ................................................................................................................................................................................ 84 
9. Angabe der Investmentfonds, die von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwaltet werden und in der 

Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind (Stand: 08.09.2025) ....................................................................................................................... 86 
NACHTRAG .............................................................................................................................................................................................................................. 87 
Übersicht über wesentliche Prospektänderungen ................................................................................................................................................ 87 
INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ.................................................................................................................................................... 88 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 4 von 89 

 

ABSCHNITT I 

ANGABEN ÜBER DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
 

1. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien 
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. („Verwaltungsgesellschaft“) ist eine von der FMA konzessionierte Verwal-

tungsgesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 13 Bankwesengesetz (BWG) in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Investmentfondsgesetz 

2011 (InvFG) sowie ein Alternativer Investmentfonds Manager im Sinne des Alternative Investmentfonds Manager Gesetz 

(AIFMG). Die Gesellschaft wurde im Dezember 1985 gegründet und auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie hat die Rechtsform 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ges.m.b.H.) und ist im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Fir-

menbuchnummer 83517w eingetragen. Der Sitz und die Hauptverwaltung der Gesellschaft ist Wien, die Geschäftsanschrift 

lautet A-1190 Wien, Mooslackengasse 12. Die Gesellschaft ist im selben Mitgliedstaat wie der Investmentfonds domiziliert. 

 

2. Angaben sämtlicher von der Gesellschaft verwalteten Investmentfonds 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Punkt 9 des Anhangs zu diesem Prospekt. 

 

3. Geschäftsführung 
Mag. Hannes CIZEK, Mag. (FH) Dieter AIGNER, Ing. Michal KUSTRA 

 

4. Aufsichtsrat  
Nähere Angaben über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates entnehmen Sie bitte Punkt 5 des Anhangs zu diesem 

Prospekt. 

 

5. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschäftsführung und des 

Aufsichtsrates  
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Punkt 6 des Anhangs zu diesem Prospekt. 

 

6. Stammkapital 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 15 Mio. und ist zur Gänze einbezahlt. 

 

7. Vergütungspolitik 
 

Angaben zur Vergütungspolitik gemäß § 131 Abs. 4 Z 12 lit. b InvFG 

 

 Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17a bis 17c InvFG bzw § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG 

enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 

m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Richtlinien“). Diese enthalten im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ins-

besondere detaillierte Regelungen betreffend die allgemeine Vergütungspolitik, einschließlich Regeln zur angemesse-

nen Festlegung fixer und variabler Gehälter und freiwilliger Altersversorgungsleistungen, Ausgestaltung und Erfolgs-

messung für den „Bonus Pool“, Regeln für die Zuteilung und Auszahlung variabler Vergütung und für die Leistungsbe-

urteilung sowie Sonderregeln für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen. Die Richtlinien enthalten weiter Vorgaben für die 

Auswahl des „Risikopersonal“ im Sinne des § 17a InvFG und § 11 AIFMG („Risikopersonal“) und spezielle Regeln bzgl. deren 

Vergütung, insbesondere hinsichtlich Anspruchserwerb und Auszahlung sowie Risikoadjustierung variabler Vergütun-

gen.  

 Durch diese Richtlinien wird gewährleistet, dass die Vergütungspolitik und -praxis mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigen, die mit den 

Risikoprofilen oder Fondsbestimmungen der von ihr verwalteten Fonds nicht vereinbar sind, noch Raiffeisen Kapital-

anlage-Gesellschaft m.b.H. daran hindern, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds zu handeln.  

 Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Raiffeisen Kapital-

anlage-Gesellschaft m.b.H. und der von ihr verwalteten Fonds und der Anteilinhaber solcher Fonds und umfasst Maß-

nahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

 Auf Basis der Richtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.  

 Für jedes Geschäftsjahr werden die Personen des Risikopersonals gemäß den gesetzlichen Vorgaben ermittelt. Die für 

ein Geschäftsjahr den Mitgliedern des Risikopersonals zugeteilten variablen Vergütungen werden nicht vollständig 

ausgezahlt, sondern ein Teil wird entsprechend den Vorgaben des § 17c InvFG bzw der Anlage 2 zu § 11 AIFMG über 

einen Zeitraum zurückgestellt, der angesichts der Haltedauer, die den Anteilinhabern des betreffenden Fonds emp-

fohlen wurde, angemessen und korrekt auf die Art der Risiken dieses Fonds ausgerichtet ist. Ein Teil der variablen 

Vergütung des Risikopersonals wird auf Basis der regulatorischen Vorgaben in Instrumenten gewährt, die einer 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 5 von 89 

 

geeigneten Zurückstellungspolitik unterliegen, die darauf abstellt, die Anreize an den Interessen der Verwaltungsge-

sellschaft und der von ihr verwalteten Fonds sowie den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die variable Vergü-

tung für Mitarbeiter des Risikopersonals, einschließlich des zurückgestellten Anteils, wird nur dann ausgezahlt oder 

verdient, wenn sie angesichts der Finanzlage der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. insgesamt tragbar und 

aufgrund der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung, des Fonds und der betreffenden Person gerechtfertigt 

ist, andernfalls ist eine Kürzung oder auch der gänzliche Entfall auf Basis der Richtlinien und den entsprechenden Ma-

lus- und Rückforderungsvereinbarungen vorgesehen. 

 Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist für die Beschlussfassung über die vom Vergü-

tungsausschuss des Aufsichtsrates vorbereiteten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik (Vergütungsrichtli-

nien) zuständig. 

 Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen 

Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen 

zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Internetseite 

der Verwaltungsgesellschaft unter 

 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance)  

abrufbar. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt. 

 

8. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend angeführten Tätigkeiten an Dritte 

übertragen 
 

Aufgabenübertragung auf Unternehmen der Raiffeisenbankengruppe 
 

Im Sinne einer Effizienzsteigerung innerhalb der Raiffeisenbankengruppe wurden beziehungsweise werden Tätigkeitsbe-

reiche der Verwaltungsgesellschaft auf verbundene Unternehmen der Raiffeisenbankengruppe übertragen.  

 

Die Raiffeisen Bank International AG hat Aufgaben aus folgenden Tätigkeitsbereichen übernommen 

 

 Human Resources 

 Marketing (Markt- und Kundenkommunikation, insbesondere Werbung)  

 Security & Business Continuity Management (Sicherheits- und Notfallmanagement) 

 Rechnungslegung (Buchhaltung, Bilanzierung)  

 Teile des gesetzlichen (insbesondere aufsichtsrechtlichen) Meldewesens  

 Compliance (Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften): Teilbereiche Prävention Geldwäscherei, Fi-

nanzsanktionen und Betrugsprävention  

 Teile des Tätigkeitsbereichs Datenschutz  
 

Der Tätigkeitsbereich „Office Management“ (Gebäudeverwaltung) wurde auf die ZHS Office- & Facilitymanagement GmbH 

übertragen. 
 

Aufgabenübertragungen im Bereich Informationstechnologie 

 

Der Tätigkeitsbereich „Informationstechnologie“ (z.B. Entwicklung und Wartung von Software, Bereitstellung und Betreu-

ung der fondsbezogenen EDV-Systeme, Service Desk) wurde generell an die Raiffeisen Group IT GmbH, Mooslackengasse 

12, 1190 Wien ausgelagert. 

 

Zusätzlich werden in einem maßgeblichen Umfang laufend insbesondere folgende Dienstleister eingesetzt: 

 

NeoXam Portfolio Management, 46, rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris, Frankreich: IT-Programmierung für Front 

Office und Grenzprüfung 

SPIRIT Business & Finance Solutions GmbH, Pötzleinsdorfer Straße 84, 1180 Wien: IT-Programmierung für Risikomanage-

mentsysteme 

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9,1030 Wien: Betrieb von im Bereich Compliance eingesetzter Systeme 
 

Von der Depotbank/Verwahrstelle übernommene Aufgaben 

 

Informationen zu Aufgaben, die von der Depotbank/Verwahrstelle übernommen werden, sind in Abschnitt III, Punkt 1, ent-

halten. 

 

http://www.rcm.at/
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Mit der Übertragung verbundene Interessenkonflikte 

 

Diesbezüglich wird auf die Interessenkonflikts-Politik der Verwaltungsgesellschaft verwiesen, die im Anhang (in der zum 

Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts geltenden Fassung) sowie in gegebenenfalls aktualisierter Form auf 

der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter  

 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance)  

zur Verfügung gestellt wird. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Group IT GmbH und ZHS 

Office- & Facilitymanagement GmbH verbundene Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU) 575/2013 sind. 

 

http://www.rcm.at/
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ABSCHNITT II 

ANGABEN ÜBER DEN INVESTMENTFONDS  
 

1. Bezeichnung des Investmentfonds 
Der Investmentfonds hat die Bezeichnung Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien und ist ein Investmentfonds gemäß 

§ 2 InvFG (OGAW) und entspricht der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-RL). 

 

 

2. Zeitpunkt der Gründung sowie Angabe der Dauer, falls diese begrenzt ist  
Der Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien wurde am 21. Februar 1994 als Raiffeisen-Osteuropa-Aktien auf unbestimmte 

Zeit aufgelegt. 

 

Am 2. August 2023 wurde der Fondsname auf Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien geändert. 

 

 

3. Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen sowie die periodischen Berichte er-

hältlich sind 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte der Deckseite dieses Prospekts.  

 

3 a. Vertriebsbeschränkung 
Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Invest-

mentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US Personen (das sind US-

Staatsbürger oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben, oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die 

nach den Gesetzen der USA gegründet wurden), bestimmt. Der Investmentfonds kann Einzeltitel enthalten, welche gemäß 

Executive Order 13959 nicht von US-Personen gehalten werden dürfen. Diesfalls wäre auch der Kauf dieses Investment-

fonds durch US-Personen gemäß Executive Order 13959 verboten. 

 

Ein öffentlicher Vertrieb des Investmentfonds darf nur in jenen Ländern erfolgen, in denen der Investmentfonds zum öf-

fentlichen Vertrieb zugelassen wurde. 

 

3 b. Status „FATCA“ 
Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen („Foreign Account Tax Compliance Act“) 

wurde der Fondsregistrierungsprozess bei der US-amerikanischen IRS („Internal Revenue Service“) durchgeführt. Die dem 

Fonds zugewiesene GIIN („Global Intermediary Identification Number“) liegt bei der Verwaltungsgesellschaft auf und wird 

dem Anleger auf Anfrage bekanntgegeben. 

 

Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als „deemed-compliant“, dh als FATCA-konform. 

 

 

4. Kurzangaben über die auf den Investmentfonds anwendbaren Steuervorschriften, 

wenn sie für den Anteilinhaber von Bedeutung sind. Angabe, ob auf die von den Anteil-

inhabern vom Investmentfonds bezogenen Einkünfte und Kapitalerträge Quellenab-

züge erhoben werden  
 

Steuerliche Behandlung für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger 
 

Hinweis: 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Österreich 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die 

steuerlichen Auswirkungen hängen unter anderem auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen 

Anlegers ab und können künftigen Änderungen unterworfen sein. Es kann daher keine Gewähr übernommen 

werden, dass die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder sonstige Rechtsakte der 

Finanzverwaltung unverändert bleibt. Wir empfehlen aus diesen Gründen, sich vor Erwerb oder Verkauf von 

Fondsanteilen von einem Steuerfachmann beraten zu lasssen und die persönlichen steuerlichen Konsequenzen 

eines solchen Erwerbs oder Verkaufs von Fondsanteilen abzuklären. 
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In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben über die steuerliche Behandlung der 

Fondsausschüttungen beziehungsweise ausschüttungsgleichen Erträge enthalten. 

 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Depotführungen im Inland und in Österreich unbe-

schränkt steuerpflichtige Anleger. 

 

Einkünfteermittlung auf Fondsebene 

 

Die Erträge eines Fonds setzen sich im Wesentlichen aus den ordentlichen und den außerordentlichen Erträgen zusam-

men.  

 

Unter ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen Zinsen- und Dividendenerträge verstanden. Aufwendungen des 

Fonds (z.B. Managementgebühren, Wirtschaftsprüferkosten) kürzen die ordentlichen Erträge.  

 

Außerordentliche Erträge sind Gewinne aus der Realisation von Wertpapieren (im Wesentlichen aus Aktien, Forderungs-

wertpapieren und den dazugehörigen Derivaten), saldiert mit realisierten Verlusten. Verlustvorträge und ein eventueller 

Aufwandsüberhang kürzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein eventueller Verlustüberhang kann gegen die ordentlichen 

Erträge gegengerechnet werden. 

 

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.  

 

Privatvermögen 

 

Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steuererklärungspflichten des Anlegers 

 

Von der Ausschüttung (Zwischenausschüttung) eines Fonds an Anteilinhaber wird, soweit diese aus Kapitalertrag-

steuer(KESt)-pflichtigen Kapitalerträgen stammt und sofern der Empfänger der Ausschüttung der Kapitalertragsteuer 

unterliegt, durch die inländische kuponauszahlende Stelle eine KESt in der für diese Erträge gesetzlich vorgeschriebenen 

Höhe einbehalten. Unter der gleichen Voraussetzung werden „Auszahlungen“ aus Thesaurierungsfonds als KESt für den 

im Anteilwert enthaltenen ausschüttungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurierende Fonds) einbehalten. 

Der Privatanleger hat grundsätzlich keinerlei Steuererklärungspflichten zu beachten. Mit dem Kapitalertragsteuerabzug 

sind sämtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten. Der Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen Endbesteue-

rungswirkungen hinsichtlich der Einkommensteuer. 

 

A u s n a h m e n von der Endbesteuerung 

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen: 

 

a) für im Fondsvermögen enthaltene KESt II-freie Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen), sofern keine Optionserklä-

rung abgegeben wurde. Derartige Erträge bleiben steuererklärungspflichtig;  

 

b) für im Fondsvermögen enthaltene der österreichischen Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern auf die Inan-

spruchnahme von DBA-Vorteilen nicht verzichtet wird. Derartige Erträge sind in der Einkommensteuererklärung in der 

Spalte „Neben den angeführten Einkünften wurden Einkünfte bezogen, für die das Besteuerungsrecht aufgrund von Dop-

pelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht“ anzuführen. 

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafür in Abzug gebrachten KESt bzw. deren Rückforderung gemäß § 240 BAO 

möglich. 

 

Besteuerung auf Fondsebene 

 

Die ordentlichen Erträge des Fonds (Zinsen, Dividenden) unterliegen nach Abzug der Aufwendungen der 27,5 % KESt. Rea-

lisierte Kursverluste (nach vorheriger Saldierung mit realisierten Kursgewinnen) und neue Verlustvorträge (Verluste aus 

Geschäftsjahren, die 2013 begannen) kürzen ebenso die ordentlichen Erträge.  

 

Mindestens 60 % aller realisierten, wenn auch thesaurierten außerordentlichen Erträge unterliegen ebenfalls der 27,5 % 

KESt. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschüttet werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % 

ausgeschüttet, sind 100 % steuerpflichtig, werden z.B. 75 % ausgeschüttet, sind 75 % steuerpflichtig). 
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Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene: 

 

Veräußerung des Fondsanteiles: 

 

Für vor dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Altanteile) gilt die einjährige Spekulationsfrist weiter (§ 30 Einkommen-

steuergesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011)). Diese Anteile sind aus heutiger Sicht nicht mehr steuerverfangen. 

 

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Neuanteile) unterliegen – unabhängig von der Behaltedauer – bei Anteils-

veräußerung einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die Besteuerung erfolgt durch die depotführende Stelle, 

welche auf die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert (An-

schaffungskosten werden um ausschüttungsgleiche Erträge erhöht und um steuerfreie Ausschüttungen vermindert) 27,5 

% KESt einbehält.  

 

Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers: 

 

Ab 1.4.2012 hat die depotführende Bank Kursgewinne und Kursverluste sowie Erträge (ausgenommen Kupons von Alt-

bestand, Zinserträgen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus allen Wertpapier-Arten von allen Depots eines Einzelinha-

bers bei einem Kreditinstitut innerhalb eines Kalenderjahres gegenzurechnen (sog. Verlustausgleich). Es kann maximal nur 

die bereits bezahlte KESt gutgeschrieben werden. Übersteigen 27,5 % der realisierten Verluste die bereits bezahlte KESt, 

so wird der verbleibende Verlust für zukünftige gegenrechenbare Gewinne und Erträge bis zum Ende des Kalenderjahres 

in Evidenz gehalten. Etwaige weitere im Kalenderjahr nicht mit (weiteren) Gewinnen bzw. Erträgen ausgeglichene Verluste 

verfallen. Eine Verlustmitnahme über das Kalenderjahr hinaus ist nicht möglich.  

Anleger, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5 % liegt, haben die Möglichkeit, sämtliche Kapitalerträge, die dem 

Steuersatz von 27,5 % unterliegen, im Rahmen der Einkommensteuererklärung zum entsprechend niedrigeren Einkom-

mensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsoption). Ein Abzug von Werbungskosten (z.B. Depotspesen) ist dabei nicht 

möglich. Die vorab in Abzug gebrachte Kapitalertragsteuer ist im Rahmen der Steuererklärung rückerstattbar. Wünscht 

der Steuerpflichtige nur einen Verlustausgleich innerhalb der mit 27,5 % besteuerten Kapitaleinkünfte, kann er – isoliert 

von der Regelbesteuerungsoption – die Verlustausgleichsoption ausüben. Dasselbe gilt in Fällen, in denen Entlastungs-

verpflichtungen aufgrund von DBA wahrgenommen werden können. Eine Offenlegung sämtlicher endbesteuerungsfähi-

ger Kapitalerträge ist dazu nicht erforderlich. 

 

Betriebsvermögen 

 

Besteuerung und Steuerabgeltung für Anteile im Betriebsvermögen natürlicher Personen 

 

Für natürliche Personen, die Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Gewerbebetrieb beziehen (Einzelunternehmer, Mitun-

ternehmer), gilt die Einkommensteuer für die KESt pflichtigen Erträge (Zinsen aus Forderungswertpapieren, in- und aus-

ländische Dividenden und sonstige ordentliche Erträge) durch den KESt Abzug als abgegolten: 

 

Ausschüttungen (Zwischenausschüttungen) von Substanzgewinnen aus inländischen Fonds und von ausschüttungsglei-

chen Substanzgewinnen aus ausländischen Subfonds waren bei Geschäftsjahren, die im Jahr 2012 begonnen haben, mit 

dem Tarif zu versteuern, danach kam der 25 %-ige Sondersteuersatz und ab 1.1.2016 der 27,5 %ige Sondersteuersatz zur 

Anwendung (Veranlagung).  

 

Bei Fondgeschäftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind sämtliche im Fondsvermögen realisierten Kurs-

gewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr möglich). Der ab 1.1.2016 

27,5 %-ige KESt Abzug hat jedoch keine Endbesteuerungswirkung, sondern ist lediglich eine Vorauszahlung auf den Son-

dereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung. 

Gewinne aus der Veräußerung des Fondsanteiles unterliegen grundsätzlich auch dem 27,5 %-igen KESt Satz. Dieser KESt 

Abzug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege der Veranlagung zu erhebenden Sondereinkommensteuer-

satz iHv 27,5 % (Gewinn = Differenzbetrag zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten; davon sind die während 

der Behaltedauer bzw. zum Verkaufszeitpunkt bereits versteuerten ausschüttungsgleichen Erträge in Abzug zu bringen; 

die ausschüttungsgleichen Erträge sind in Form eines steuerlichen „Merkpostens“ über die Behaltedauer des Fondsantei-

les außerbilanziell mitzuführen. Unternehmensrechtliche Abschreibungen des Fondsanteils kürzen entsprechend die aus-

schüttungsgleichen Erträge des jeweiligen Jahres). 

 

Bei Depots im Betriebsvermögen ist ein Verlustausgleich durch die Bank nicht zulässig. Eine Gegenrechnung ist nur über 

die Steuererklärung möglich. 

 

Besteuerung bei Anteilen im Betriebsvermögen juristischer Personen 
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Die im Fonds erwirtschafteten ordentlichen Erträge (z.B. Zinsen, Dividenden) sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

 

Steuerfrei sind jedoch  

 inländische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds abgezogene KESt ist rückerstattbar)  

 Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften  

 Gewinnanteile aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 

KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe be-

steht. 

 

Dividenden aus anderen Ländern sind KÖSt-pflichtig. 

 

Auf andere Besonderheiten des Körperschaftsteuergesetzes in Zusammenhang mit Dividenden wird hier mangels Rele-

vanz für Investmentfonds nicht eingegangen. 

 

Bei Fondgeschäftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind sämtliche im Fondsvermögen realisierten Kurs-

gewinne sofort steuerpflichtig (d.h. die steuerfreie Thesaurierung von Substanzgewinnen war somit ab diesem Zeitpunkt 

nicht mehr möglich). 

 

Sofern keine Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG vorliegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch für Anteile im Be-

triebsvermögen von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer einzubehalten bzw. Auszahlungen aus Thesaurierungsfonds 

als KESt an die Finanz abzuführen. Eine in Abzug gebrachte und an das Finanzamt abgeführte KESt kann auf die veranlagte 

Körperschaftsteuer angerechnet bzw. rückerstattet werden. 

Gewinne aus der Veräußerung des Fondsanteiles unterliegen der 25 %-igen Körperschaftsteuer. Kursverluste bzw. Teil-

wertabschreibungen sind steuerlich sofort abzugsfähig. 

 

Körperschaften mit Einkünften aus Kapitalvermögen 

 

Soweit Körperschaften (z.B. Vereine) Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehen, gilt die Körperschaftsteuer durch den Steu-

erabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist rückerstattbar. 

 

Für Zuflüsse ab dem 1.1.2016 gilt der KESt-Satz von 27,5 %. Für Körperschaften mit Einkünften aus Kapitalvermögen bleibt 

es jedoch für diese Einkünfte beim 25 %-igen KÖSt-Satz. 

Wenn nicht die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuerpflichtigen weiterhin den 25 %-igen KESt-Satz anwendet, kann 

der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanzamt rückerstatten lassen.  

 

Privatstiftungen unterliegen mit den im Fonds erwirtschafteten Erträgen grundsätzlich der 25 %-igen Zwischensteuer. 

 

Steuerfrei sind jedoch inländische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds abgezogene KESt ist rückerstattbar) und Ge-

winnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit 

einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine 

umfassende Amtshilfe besteht. 

 

Dividenden aus anderen Ländern sind KÖSt-pflichtig. 

 

Auf andere Besonderheiten des Körperschaftsteuergesetzes in Zusammenhang mit Dividenden wird hier mangels Rele-

vanz für Investmentfonds nicht eingegangen. 

 

Mindestens 60 % aller realisierten wenn auch thesaurierten Substanzgewinne (Kursgewinne aus realisierten Aktien und 

Aktienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten) unterliegen ebenfalls der 25 %-igen Zwischensteuer. Insoweit 

die realisierten Substanzgewinne ausgeschüttet werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschüttet, 

sind 100 % steuerpflichtig, werden z.B. 75 % ausgeschüttet, sind 75 % steuerpflichtig). 

 

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Anteilsveräußerung einer Besteuerung der realisierten Wert-

steigerung. Bemessungsgrundlage für die Besteuerung ist die Differenz aus dem Verkaufserlös und dem steuerlich fort-

geschriebenen Anschaffungswert der Fondsanteile. Für Zwecke des steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts er-

höhen während der Behaltedauer versteuerte Erträge die Anschaffungskosten des Anteilscheines, während erfolgte Aus-

schüttungen bzw. ausgezahlte KESt die Anschaffungskosten vermindern.  
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5. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Angabe der Häufigkeit und Form der Aus-

schüttung 
Das Geschäftsjahr/Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Februar und endet mit 31. Januar des nächsten Kalenderjahres. 

Der Stichtag für den Rechnungsabschluss ist somit der 31. Januar. 

 

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung der KESt gemäß § 58 Abs. 2 InvFG iVm. Artikel 6 der Fondsbestimmungen erfolgt ab 1. 

April des folgenden Rechnungsjahres. 

 

Zwischenausschüttungen sind möglich. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat für jedes Rechnungsjahr des Fonds einen Rechenschaftsbericht, sowie für die ersten 

sechs Monate eines jeden Rechnungsjahres einen Halbjahresbericht zu erstellen. Nach dem Ende des jeweiligen Berichts-

zeitraumes ist der Rechenschaftsbericht innerhalb von vier Monaten und der Halbjahresbericht innerhalb von zwei Mona-

ten zu veröffentlichen. 

 

 

6. Name des Abschlussprüfers 
Als Abschlussprüfer gemäß § 49 Abs. 5 InvFG ist die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-

sellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, bestellt. Die jeweils mit der konkreten Prüfung betrauten Personen sind dem Be-

stätigungsvermerk des Rechenschaftsberichtes zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht ist auf der Internetseite 

www.rcm.at in deutscher Sprache beziehungsweise im Falle des Vertriebes von Anteilen im Ausland zusätzlich auf der 

Internetseite www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache abrufbar.  

 

 

7. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile 
insbesondere 

 Art des Rechts (dingliches, Forderungs- oder anderes Recht), das der Anteil repräsentiert  

 Originalurkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, Eintragungen in einem Register oder auf einem Konto 

 Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, gegebenenfalls Angabe der Stückelung; 

 Beschreibung des Stimmrechts der Anteilinhaber, falls dieses besteht 

 

Art des mit dem Fondsanteil verbundenen Rechts  

Die Anleger sind entsprechend der Anzahl ihrer Fondsanteile Miteigentümer an den Vermögenswerten des Investment-

fonds. Jeder Fondsanteil repräsentiert somit ein dingliches Recht, nämlich ein Miteigentumsrecht, am Fondsvermögen. 

Der Wert des jeweils repräsentierten Miteigentumsanteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtvermögenswerts des 

Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Wert jedes Miteigen-

tumsanteils ist somit je Anteilsgattung gleich. Fondsanteile werden in unbegrenzter Anzahl ausgegeben.  

 

Die Anteilscheine (Zertifikate) sind Wertpapiere, die Miteigentumsanteile an den Vermögenswerten des Investmentfonds 

und die Rechte der Anleger gegenüber der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank/Verwahrstelle verkörpern. Sie sind 

als Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Z 7 lit c Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018) zu qualifizieren.  

 

Die Anteilscheine werden je Anteilsgattung in Sammelurkunden (gem. § 24 Depotgesetz) verbrieft. Die Anteilscheine kön-

nen über einen oder mehrere Anteile oder Bruchteile davon ausgestellt werden. Es erfolgt keine Ausgabe von effektiven 

Stücken. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen (splitten) und zu-

sätzlich Anteilscheine je Anteilsgattung an die Anteilinhaber ausgeben oder bestehende Anteilscheine in neue umtau-

schen, wenn die Verwaltungsgesellschaft zufolge der Höhe des errechneten Anteilswertes eine Teilung der Miteigen-

tumsanteile im Interesse der Miteigentümer gelegen erachtet.  

 

  

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
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Anteilsgattungen 

Für den Fonds werden folgende Anteilsgattungen aufgelegt:  

 

Tranche R  

 

Währung Mindestveranlagungs-

summe 

Verwaltungsgebühr 

jährliche Vergütung 

Ausschüttung 

EUR keine bis zu 2  % des 

Fondsvermögens 

jährlich (A) oder 

keine 

 

Tranche RZ  

 

Aus der Verwaltungsgebühr dieser Anteilsgattung wird keine Vertriebsprovision an Dienstleister ausbezahlt, die direkt an 

Anleger vertreiben. Provisionszahlungen an Intermediäre (Promotoren) zwischen Verwaltungsgesellschaft und den ver-

treibenden Dienstleistern sind zulässig. Die Beratungskosten des Anlegers können von der Vertriebsstelle entsprechend 

der individuellen Vereinbarung mit dem Anleger direkt verrechnet werden.  

 

Währung Mindestveranlagungs-

summe 

Verwaltungsgebühr 

jährliche Vergütung 

Ausschüttung 

EUR keine bis zu 0,90 % des 

Fondsvermögens 

jährlich (A) oder 

keine 

 

Tranche I  

 

Währung Mindestveranlagungs-

summe 

Verwaltungsgebühr 

jährliche Vergütung 

Ausschüttung 

EUR 500.000 EUR bis zu 0,90 % des 

Fondsvermögens 

jährlich (A) oder 

keine 

 

Für Bankeneigenveranlagungen (Nostro-Veranlagungen) der Institute des Raiffeisensektors kann die Mindestveranla-

gungssumme auch im Zuge monatlicher Einzahlungen von jeweils mindestens 10.000 EUR erreicht werden, sofern ein ent-

sprechender Vermögensaufbauvertrag mit dem depotführenden Kreditinstitut abgeschlossen wird. 

 

Sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt werden, dass die Tranche I ohne Einhaltung der Mindestveranlagungs-

summe – etwa aufgrund von Anteilsrückgaben oder aus sonstigen Gründen – erworben beziehungsweise gehalten wurde 

oder wird, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, dem Anleger die Differenz der Verwaltungsgebühr der Tranche I 

zur Verwaltungsgebühr der Tranche R gesondert in Rechnung zu stellen beziehungsweise die betroffenen Anteile der 

Tranche I in Anteile der Tranche R umzuwandeln.  

 

Bei allen Tranchen können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung und Thesau-

rierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden. 

 

Darüber hinaus können für den Investmentfonds nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verschiedene bezie-

hungsweise weitere Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden, wobei dieser Prospekt dann entsprechend zu 

aktualisieren ist. 

 

Anteilscheine als Namens- oder Inhaberpapiere 

Die Anteilscheine lauten auf Inhaber.  

 

Stimmrechte 

Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden. 
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8. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des Investmentfonds beschlossen werden 

kann, und Einzelheiten der Auflösung, insbesondere in Bezug auf die Rechte der Anteil-

inhaber 
 

Auflösung des Investmentfonds 

Die Auflösung eines Investmentfonds kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. So kann etwa die Auflösung des In-

vestmentfonds durch die Kündigung der Verwaltung durch die Verwaltungsgesellschaft oder durch die Übertragung der 

Vermögenswerte als Folge einer Verschmelzung oder Abspaltung begründet sein. Die Verwaltung des Investmentfonds 

durch die Verwaltungsgesellschaft endet auch dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft ihre Konzession zur Verwaltung 

von Investmentfonds verliert oder die Verwaltung im Vorfeld der Beschlussfassung über ihre eigene Auflösung kündigt. 

Laufzeitenfonds enden mit Ablauf der Zeit für die der Investmentfonds aufgelegt wurde. Im Detail stellen sich die Auflö-

sungsgründe bzw. deren Voraussetzungen wie folgt dar:  

 

a) Kündigung der Verwaltung  

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds unter den folgenden Voraussetzungen kündi-

gen/beenden: 

 

i) mit Bewilligung der FMA unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) sechs Monaten durch öffentliche Bekanntmachung 

der Kündigung. Die FMA hat die Bewilligung nur dann zu erteilen, wenn die Interessen der Anteilinhaber ausreichend ge-

wahrt sind. Eine Veröffentlichung kann dann unterbleiben, wenn die Kündigung sämtlichen Anlegern nachweislich mitge-

teilt wird. In diesem Fall tritt die Kündigung mit dem in der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach 

Mitteilung an die Anteilinhaber, in Kraft. Die Anteilinhaber können (vorbehaltlich einer Preisaussetzung) während der je-

weils genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Rücknahmepreises zurückgeben.  

 

ii) mit sofortiger Wirkung mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA, wenn 

das Fondsvermögen EUR 1.150.000,- unterschreitet. Eine Kündigung gemäß ii) ist während einer Kündigung gemäß i) nicht 

zulässig. 

 

Endet die Verwaltung durch Kündigung, hat die Verwaltungsgesellschaft die Abwicklung einzuleiten. Mit Beginn der Ab-

wicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ordnungsgemäße Abwicklung und 

an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rückzahlung des Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des Liquidationserlöses 

nach Ende der Abwicklung, wobei auf Verlangen eines Anteilinhabers für illiquid gewordene Vermögenswerte auch eine 

Auskehrung zulässig ist, sofern alle übrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdrücklich zustimmen. 

 

b) Übertragung der Verwaltung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds unter anderem mit Bewilligung der FMA, Veröf-

fentlichung und Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten nach Veröffentlichung auf eine andere Verwaltungsge-

sellschaft übertragen. Eine Veröffentlichung kann dann unterbleiben, wenn die Übertragung der Verwaltung auf eine an-

dere Verwaltungsgesellschaft sämtlichen Anlegern mindestens 30 Tage vor Übertragung mitgeteilt wurde. 

Die Anteilinhaber können während der jeweils genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Rücknahmepreises 

zurückgeben.  

 

c) Verschmelzung/Zusammenlegung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Investmentfonds nach entsprechender Bewilligung der FMA und Information der Anle-

ger verschmelzen. Die Verschmelzung kann zwischen inländischen Investmentfonds oder auch grenzüberschreitend zwi-

schen Investmentfonds aus verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgen. Folgende Verfahren zur Ver-

schmelzung von Investmentfonds sind gesetzlich vorgesehen: 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Investmentfonds auf 

einen anderen bestehenden Investmentfonds übertragen („Bruttoverschmelzung durch Aufnahme“). 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vermögenswerte von zwei oder mehreren Investmentfonds auf einen neu zu bil-

denden Investmentfonds übertragen („Bruttoverschmelzung durch Neubildung“). 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Nettovermögen von zwei oder mehreren Investmentfonds, die weiter bestehen, bis 

die Verbindlichkeiten dieser Investmentfonds getilgt sind, auf einen neu zu bildenden Investmentfonds übertragen („Net-

toverschmelzung“). Die Nettoverschmelzung ist bei Investmentfonds, die nur in Österreich (und nicht in einem anderen 

Mitgliedstaat) zum Vertrieb zugelassen sind, im Falle des erleichterten Verschmelzungsablaufes gemäß § 127 InvFG nicht 

anzuwenden.  
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Die Anteilsinhaber sind nach Bewilligung der Verschmelzung durch die FMA über die Details entweder durch Veröffentli-

chung oder durch Mitteilung zu informieren. Die Anteilinhaber können ihre Fondsanteile während der in dieser Veröffent-

lichung bzw. Mitteilung genannten Frist gegen Auszahlung des Rücknahmepreises zurückgeben oder soweit möglich, in 

Anteile eines anderen Investmentfonds derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer verbundenen Verwaltungsgesell-

schaft mit ähnlicher Anlagepolitik umtauschen.  

 

Die Anteilinhaber des übertragenden Investmentfonds werden im Falle der Bruttoverschmelzung durch Aufnahme Antei-

linhaber des übernehmenden Investmentfonds, im Falle der Bruttoverschmelzung durch Neubildung Anteilinhaber am neu 

gebildeten Investmentfonds. Der Umtausch erfolgt jeweils entsprechend dem Umtauschverhältnis sowie durch allfällige 

Auszahlung eines Barbetrages von höchstens 10% des Nettobestandwerts des umzutauschenden Anteils (Spitzenaus-

gleich). Im Falle der Nettoverschmelzung werden die Anteilinhaber der übertragenden Investmentfonds Anteilinhaber des 

übernehmenden Investmentfonds. 

 

Das Umtauschverhältnis ermittelt sich im Falle der Bruttoverschmelzung zur Aufnahme nach dem Verhältnis der Nettoin-

ventarwerte des übertragenden und des aufnehmenden Investmentfonds, im Falle der Verschmelzung durch Neubildung 

oder Nettoverschmelzung nach dem Verhältnis zwischen den Nettoinventarwerten der auf den neu zu gründenden In-

vestmentfonds zu übertragenden Investmentfonds. 

 

d) Abspaltung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid gewordene Teile des Fondsvermögens abspalten. Die Abspal-

tung setzt unter anderem die Bewilligung der FMA und die Veröffentlichung der Details zur geplanten Abspaltung voraus. 

Die Anteilinhaber werden entsprechend ihrer Anteile Miteigentümer am abgespaltenen Fonds, der von der Depot-

bank/Verwahrstelle abgewickelt wird. Nach Abwicklung erfolgt die Auszahlung des Erlöses an die Anteilinhaber. 

 

e) Andere Gründe für die Beendigung der Verwaltung  

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines Fonds erlischt mit dem Wegfall der Konzession für das In-

vestmentgeschäft oder der Zulassung gemäß der Richtlinie 2009/65/EG oder mit dem Beschluss ihrer Auflösung oder mit 

dem Entzug der Berechtigung. 

Endet die Verwaltung in derartigen Fällen, übernimmt die Depotbank die vorläufige Verwaltung und muss für den Fonds, 

sofern sie dessen Verwaltung nicht binnen sechs Monaten auf eine andere Verwaltungsgesellschaft überträgt, die Ab-

wicklung einleiten. 

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ordnungsgemäße 

Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rückzahlung des Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des 

Liquidationserlöses nach Ende der Abwicklung, wobei auf Verlangen eines Anteilinhabers für illiquid gewordene Vermö-

genswerte auch eine Auskehrung zulässig ist, sofern alle übrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdrücklich 

zustimmen. 

 

 

9. Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Anteile notiert oder gehandelt werden 
Die Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erfolgen durch die Depotbank/Verwahrstelle.  Die Verwaltungsgesellschaft be-

hält sich die Möglichkeit vor, Börseneinführungen des Investmentfonds zu veranlassen.  

 

 

10. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe und/oder den Verkauf der Anteile 
 

Ausgabe von Anteilen 

Die Ausgabe der Anteile erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag. 

 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile 

können bei den im Anhang aufgeführten Vertriebsstellen beziehungsweise bei depotführenden Kreditinstituten, die über 

eine direkte oder indirekte depotmäßige Verbindung zu diesen Vertriebsstellen verfügen, erworben werden. Die Verwal-

tungsgesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

 

Ausgabeaufschlag  

Es wird durch die Verwaltungsgesellschaft kein Ausgabeaufschlag eingehoben, auch wenn ein solcher in den Fondsbe-

stimmungen vorgesehen sein sollte. 
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Zu Kosten der Vertriebsstelle oder des depotführenden Kreditinstituts im Zuge des Erwerbs von Anteilscheinen siehe unten 

Punkt 12. 

 

Abrechnungsstichtag 

Der zur Abrechnung kommende gültige Ausgabepreis ist der ermittelte Rechenwert jenes österreichischen Bankarbeits-

tages, der dem Bankarbeitstag folgt, an dem die Order bei der Depotbank/Verwahrstelle bis spätestens 14.00 Uhr bei 

Ordererteilung über ein elektronisches System oder ansonsten bis spätestens 13.30 Uhr (hiermit umfasst unter anderem 

Ordererteilung per Fax, Email und Telefon) vorliegt, zuzüglich eines allfälligen Ausgabeaufschlages. Hiervon ausgenom-

men sind abgeschlossene Fondsspar-Verträge ab der zweiten Einzahlung; in diesem Fall ist der Abrechnungsstichtag der 

im Fondsspar-Vertrag vereinbarte Monatstag. Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises erfolgt einen Bankarbeits-

tag (ausgenommen Karfreitag) nach dem Abrechnungsstichtag. 

 

 

11. Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile und Vo-

raussetzungen, unter denen diese ausgesetzt werden kann 
 

Rücknahme von Anteilen 

Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines 

Rücknahmeauftrages bei der Depotbank/Verwahrstelle verlangen.  

 

Die Depotbank/Verwahrstelle ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines An-

teiles entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen. 

 

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag. 

 

Aussetzung 

Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des Rücknahmepreises kann unter 

gleichzeitiger Mitteilung an die FMA und entsprechender Veröffentlichung vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf 

von Vermögenswerten des Investmentfonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig gemacht werden, 

wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber 

erforderlich erscheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine ist dem Anleger bekannt zu geben. 

 

Rücknahmeabschlag 

Bei Rücknahme der Anteilscheine wird durch die Verwaltungsgesellschaft kein Rücknahmeabschlag eingehoben. 

 

Zu Kosten der Vertriebsstelle oder des depotführenden Kreditinstituts im Zuge der Rückgabe von Anteilscheinen siehe 

unten Punkt 12. 

 

Abrechnungsstichtag 

Der zur Abrechnung kommende gültige Rücknahmepreis ist der ermittelte Rechenwert jenes österreichischen Bankar-

beitstages, der dem Bankarbeitstag folgt, an dem die Order bei der Depotbank/Verwahrstelle bis spätestens 14.00 Uhr 

bei Ordererteilung über ein elektronisches System oder ansonsten bis spätestens 13.30 Uhr (hiermit umfasst unter ande-

rem Ordererteilung per Fax, Email und Telefon) vorliegt, abzüglich eines allfälligen Rücknahmeabschlags. Hiervon ausge-

nommen sind Auszahlungen gemäß einer allenfalls vereinbarten Auszahlungsphase bei Fondsspar-Verträgen; in diesem 

Fall ist der Abrechnungsstichtag der im Fondsspar-Vertrag vereinbarte Monatstag. Die Wertstellung der Gutschrift des 

Verkaufspreises erfolgt einen Bankarbeitstag (ausgenommen Karfreitag) nach dem Abrechnungsstichtag. 

 

 

12. Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Rücknahmepreise 

der Anteile 
insbesondere 

 Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser Preise  

 Angabe der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der Rücknahme oder Ausgabe, der Rücknahme oder Auszahlung 

verbundenen Kosten 

 Angabe von Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung dieser Preise 
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Berechnungsmethode 

Zur Preisberechnung des Fonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten (= verfügbaren) Kurse (bei 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten üblicherweise die Vortagesschlusskurse) beziehungsweise die Vortageskurse 

der Subfonds herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Bewertungskurs aufgrund der politischen oder wirt-

schaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preis-

berechnung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben, wenn der Fonds einen Anteil seines 

Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen. 

 

Häufigkeit der Berechnung der Preise  

Die Berechnung des Ausgabe- und des Rücknahmepreises erfolgt an jedem österreichischen Bankarbeitstag. 

 

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Depotbank/Verwahrstelle erfolgt ohne Berechnung zusätzlicher Kosten 

durch die Verwaltungsgesellschaft. Insbesondere wird durch die Verwaltungsgesellschaft kein Ausgabeaufschlag oder 

Rücknahmeabschlag eingehoben. Dies gilt für den Ausgabeaufschlag auch dann, wenn ein solcher in den Fondsbestim-

mungen vorgesehen sein sollte. 

 

Kosten der Vertriebsstelle oder des depotführenden Kreditinstituts 

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Vertriebsstelle oder das depotführende Kreditinstitut beziehungs-

weise eine bestellte Zahlstelle bei Vertrieb von Anteilen im Ausland im Zuge des Erwerbs und / oder der Rückgabe von 

Anteilscheinen Vertriebsgebühren, Transaktionsgebühren oder sonstige Kosten / Gebühren (wie etwa Orderspesen oder 

Depotgebühren) verrechnen kann. Diese Kosten / Gebühren werden von der entsprechenden Vertriebsstelle, dem depot-

führenden Kreditinstitut und / oder der Zahlstelle verrechnet und unterliegen nicht der Einflussnahme der Verwaltungs-

gesellschaft. Die Information über derartige Kosten / Gebühren und die Auswirkungen dieser Kosten auf die Veranlagung 

hat durch die Vertriebsstelle und / oder das depotführende Kreditinstitut beziehungsweise die Zahlstelle zu erfolgen. Im 

Zuge des Auslandsvertriebs können Informationen über derartige Kosten / Gebühren in im jeweiligen Vertriebsland vor-

geschriebenen Verkaufs- beziehungsweise Zeichnungsunterlagen enthalten sein.  

 

Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise  

Der Ausgabe- und der Rücknahmepreis werden jeweils auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.rcm.at 

beziehungsweise im Falle des Vertriebes von Anteilen im Ausland zusätzlich auf der internationalen Internetseite der Ver-

waltungsgesellschaft www.rcm-international.com an jedem österreichischen Bankarbeitstag veröffentlicht. 

 

 

13. Regeln für die Vermögensbewertung 
 

Der Wert eines Anteiles einer Anteilsgattung ergibt sich aus der Teilung des Wertes der Anteilsgattung einschließlich der 

Erträgnisse durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilsgattung. Der so berechnete Anteilswert wird auf 

zwei Nachkommastellen berechnet, wobei keine kaufmännische Rundung der zweiten Nachkommastelle stattfindet. 

 

Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds 

ermittelten Wertes zu berechnen. In der Folge ergibt sich der Wert einer Anteilsgattung aus der Summe der für diese 

Anteilsgattung zu berechnenden anteiligen Nettovermögenswerte des Fonds. 

 

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstru-

mente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, 

Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln. 

 

Die Kurswerte der einzelnen Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt: 

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notieren oder ge-

handelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Schlusskurses ermittelt, sofern dieser 

eine angemessene Bewertung ermöglicht und nachfolgend nichts anderes angegeben ist. 

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird 

oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 

gehandelt wird, der Kurs den aktuellen Verkehrswert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverläs-

siger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere marktübliche Bewer-

tungsmethoden zurückgegriffen. Der Wert von Vermögenswerten, die nicht mit den oben dargelegten Regeln ange-

messen bewertet werden können, wird durch die Anwendung geeigneter marktüblicher Bewertungsmodelle unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten und Gesamtumstände ermittelt.  

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/


 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 17 von 89 

 

Zur Anwendung kommen insbesondere Diskontierungsverfahren. Hierzu werden die erwarteten Zahlungsflüsse 

(Cash-Flows) ermittelt. Die Cash-Flows werden dann mit einem Diskontierungssatz abgezinst. Die errechnete Summe 

der Barwerte der Cash-Flows entspricht dem Preis des jeweiligen Vermögensgegenstands. Der Diskontierungssatz 

für die Bewertungsmodelle wird aus einem risikolosen Marktzins zuzüglich einer Risikoprämie abgeleitet. Besondere 

Einflussfaktoren hinsichtlich einzelner Vermögenswerte wie z.B. Verlustzuteilungen, Kuponausfälle, Ausfallswahr-

scheinlichkeiten etc. werden bei der Bewertung entsprechend berücksichtigt. 

In Ausnahmefällen, insbesondere bei Wertpapieren die vom Handel an einer Börse oder einem geregelten Markt aus-

gesetzt wurden, werden auch Preis Quotierungen von Marktteilnehmern oder Abschreibungsmodelle (der Vermö-

gensgegenstand wird über einen bestimmten Zeitraum auf einen definierten und begründeten Wert abgeschrieben) 

zur Bewertung herangezogen. 

Bei der Durchführung der Bewertung von schwer bewertbaren Vermögensgegenständen kann sich die Verwal-

tungsgesellschaft der Leistungen von Beratungsgesellschaften bedienen (siehe Punkt 16). 

c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. können, 

sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs), alternativ zur Bewertung auch 

die jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskurse herangezogen werden. 

d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehan-

delt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises oder alternativ unter Anwendung 

entsprechender Bewertungsmodelle (gegebenenfalls unter Einsatz von Beratungsgesellschaften) berechnet. Die Be-

wertung von Devisentermingeschäften erfolgt durch die Ermittlung der forward Devisenkurse unter Berücksichti-

gung der Laufzeit der Devisentermingeschäfte und der Zinssatzdifferenzen der gehandelten Währungen. 

 

 

14. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge  
 

Erträgnisse bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten 

nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen 

aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Ver-

waltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondsubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. Das Fonds-

vermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung un-

terschreiten.  

 

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. April des folgenden Rechnungsjahres gegebenen-

falls gegen Einziehung eines Erträgnisscheines auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Jedenfalls ist ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den 

ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei 

denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen 

sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder 

nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine 

Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.  

 

Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es 

ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur 

Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht 

zu verwenden ist. 

 

Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche) 

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche) erfolgt aus-

schließlich im Ausland.  

 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es 

wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, 

dass die Vollthesaurierungsanteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die 

entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen 

für eine Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 
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Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es 

wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag 

gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. April des folgenden Rechenjahres. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, 

dass die Vollthesaurierungsanteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die 

entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen 

für eine Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

 

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gut-

schrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. 

 

 

15. Beschreibung der Anlageziele des Investmentfonds, einschließlich der finanziellen 

Ziele (zB Kapital- oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. Spezialisierung auf 

geographische Gebiete oder Wirtschaftsgebiete), etwaiger Beschränkungen bei dieser 

Anlagepolitik sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente oder Befugnisse 

zur Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Investmentfonds Gebrauch ge-

macht werden kann 
 

Hinweis 

Der Fonds strebt die Erreichung der Anlageziele an. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Ziele 

auch tatsächlich erreicht werden. 

Die nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht das individuelle Risikoprofil des potentiellen Anlegers. Für 

die Beurteilung der persönlichen Eignung und Angemessenheit des Investmentfonds für den Anleger empfehlen 

wir, eine fachgerechte Anlageberatung in Anspruch zu nehmen.  

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

 

Der Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges 

Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in 

Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, 

die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, 

Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen, Lettland und/oder Estland. Zusätzlich 

kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen 

emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare 

Einlagen veranlagt werden. Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur 

Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf 

Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer 

und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in 

Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards 

für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten 

Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die 

Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können. Nähere Informationen zu den 

Negativkriterien siehe Anhang 1. „Ökologische und/oder soziale Merkmale“. 

 

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des 

Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt.  

 

Referenzwert 

75 % MSCI EM Eastern Europe Net (Aktienindex) 

25 % MSCI Austria IMI Net (Aktienindex) 

 

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzge-

berseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und In-

dexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber 
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haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzge-

berhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes. 

 

Der Fonds wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner 

Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände 

(Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. 

Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen.  

 

Die Fondswährung des Fonds ist EUR. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien als Teil der Anlagestrategie 

Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche 

Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. 

 

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Fondsvermögens 

nicht überschreiten.  

 

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine 

erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach 

oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 

 

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit 

nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unterneh-

men, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, 

Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen, Lettland und/oder Estland. 

 

Der Investmentfonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer 

und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Titel erworben, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale 

des Investmentfonds verwendet werden.  

 

Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 

(Mindeststandards für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) ge-

nannten Kriterien betroffen sind.  

 

Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstüt-

zen können.  

 

Nähere Informationen zu den Negativkriterien siehe Anhang 1. „Ökologische und/oder soziale Merkmale“. 

 

Der Investmentfonds wird aktiv unter Bezugnahme zu dem oben angegebenen Referenzwert verwaltet.  

 

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwer-

punkts für das Fondsvermögen erworben.  

 

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen 

Umfang erworben werden. 

 

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. 

 

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instru-

mente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. 

 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den 

Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen. 

 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen ins-

gesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. 
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Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des 

Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsver-

mögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. 

 

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 30 % des Fondsvermögens und zur Absicherung einge-

setzt werden. 

 

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt. 

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowerts des Fonds-

vermögens nicht überschreiten. 

 

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 % des Fondsvermö-

gens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. 

 

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wert-

papieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologi-

scher und/oder sozialer Merkmale verwendet werden, unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder 

kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. 

 

Bei der Auswahl der Anlagewerte ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risi-

ken enthalten.  

 

Abweichungen bei Veranlagungen in Anteile an Investmentfonds (Subfonds) 

 

Es können Anteile an Investmentfonds (Subfonds) erworben werden, deren Anlagerestriktionen beziehungsweise  

-instrumente und/oder Anlagestrategie von jener des Fonds in folgenden Punkten abweichen können: 

 

Anlagerestriktion Abweichung 

Veranlagung von zumindest 51 % des Fondsvermögens in 

Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht in-

direkt über Investmentfonds oder über Derivate, in Ak-

tien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unter-

nehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in fol-

genden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Öster-

reich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowe-

nien, Kroatien, Litauen, Lettland und/oder Estland. 

Anderer Veranlagungsschwerpunkt wie z.B. Veran-

lagung in andere Aktienfonds, Anleihefonds, Geld-

marktfonds, gemischte Fonds und/oder Derivate-

fonds  

Veranlagung von zumindest 80 % des Fondsvermögens 

in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozi-

aler Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. 

Abweichende Regelung 

Bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente werden ausschließlich Titel erworben, 

die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merk-

male des Investmentfonds verwendet werden. 

Anderer Nachhaltigkeitsansatz  

Beschränkung der Veranlagung in Geldmarktinstru-

mente auf bis zu 49 % des Fondsvermögens  

Abweichende Regelung bzw. keine Beschränkung 

Keine ausgeweitete Emittentengrenze (mehr als 35 % 

des Fondsvermögens) für die Veranlagung in Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente bestimmter Emitten-

ten (Staaten, Gebietskörperschaften, internationale Or-

ganisationen)  

Ausgeweitete Emittentengrenze (mehr als 35 % des 

Fondsvermögens) für die Veranlagung in Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente bestimmter Emit-

tenten (Staaten, Gebietskörperschaften, internatio-

nale Organisationen)  

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrate-

gie bis zu 30 % des Fondsvermögens sowie zur Absiche-

rung erworben werden. 

Abweichende Regelung bzw. keine Beschränkung 

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der 

Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowerts 

des Fondsvermögens nicht überschreiten. 

Abweichende Regelung  

Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des 

Fondsvermögens erworben werden. 

Abweichende Regelung bzw. keine Beschränkung 
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Pensionsgeschäfte werden derzeit nicht durchgeführt.  Pensionsgeschäfte können durchgeführt werden. 

Wertpapierleihegeschäfte können bis zu 30 % des 

Fondsvermögens eingesetzt werden. 

Abweichende Regelung bzw. keine Beschränkung 

 
Trotz dieser möglichen abweichenden Subfondsveranlagungen wird die Anlagestrategie auf der Ebene des Fonds einge-

halten und das Gesamtrisikoprofil des Fonds zu keiner Zeit wesentlich verändert.  

 

Transparenz zu ökologischen und sozialen Merkmalen 

(Art. 8 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung) 

 

Diesbezügliche Informationen sowie Informationen zu den Negativkriterien finden Sie im Anhang 1. „Ökologische 

und/oder soziale Merkmale“ zu diesem Prospekt. 

 

 

16. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik 
 

Der Investmentfonds investiert gemäß den Anlage- und Emittentengrenzen des InvFG in Verbindung mit den 

Fondsbestimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung. Im Folgenden werden die für 

den Investmentfonds erwerbbaren Vermögenswerte allgemein beschrieben. Im Punkt 15. des Prospekts sowie 

den Fondsbestimmungen (siehe Anhang) finden sich die spezifischen Anlagegrenzen für diesen 

Investmentfonds. 

 

Wertpapiere  

Wertpapiere sind 

a) Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere, 

b) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, 

c) alle anderen marktfähigen Finanzinstrumente (z.B. Bezugsrechte), die zum Erwerb von Finanzinstrumenten im Sinne des 

InvFG durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit Ausnahme der in § 73 InvFG genannten Techniken und Instru-

mente. 

Für die Qualifikation als Wertpapier müssen die Kriterien des § 69 InvFG vorliegen. 

Wertpapiere schließen zudem bei Erfüllung gesetzlich näher beschriebener Kriterien (§ 69 Abs. 2 InvFG) 

1. Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Investmentgesellschaft oder eines Investmentfonds, 

2. Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform, 

3. Finanzinstrumente nach § 69 Abs. 2 Z 3 InvFG ein. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere erwerben, die an einer im Anhang genannten Börse des In- oder Auslandes 

amtlich zugelassen oder an im Anhang genannten geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt und für das Pub-

likum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Daneben können Wertpapiere aus Neuemissionen erwor-

ben werden, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer 

Börse oder an einem geregelten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der 

Emission erlangt wird. 

 

Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind, deren 

Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die Voraussetzungen des § 70 InvFG erfüllen. 

 

Für den Investmentfonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden, die 

1. an einer der im Anhang genannten Börsen des In- oder Auslandes amtlich zugelassen oder an im Anhang genannten 

geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ord-

nungsgemäß ist. 

2. üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, frei übertragbar sind, liquide sind und deren Wert jederzeit ge-

nau bestimmt werden kann, über die angemessene Informationen vorliegen, einschließlich solcher Informationen, die 

eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in solche Instrumente verbundenen Kreditrisiken ermöglichen, auch 

wenn sie nicht an geregelten Märkten gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente 

bereits Vorschriften über den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen, vorausgesetzt, sie werden 

a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, der 

Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investmentbank, einem Drittstaat oder, 

sofern dieser ein Bundesstaat, einem Gliedstaat der Föderation, oder von einer internationalen Einrichtung öffent-

lich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder 
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b) von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an einer im Anhang genannten Börse des In- und Auslandes amt-

lich zugelassen oder an im Anhang genannten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 

c) von einem Institut begeben oder garantiert, das gemäß den im Unionsrecht (d.h. EU-Recht) festgelegten Kriterien 

einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Institut begeben oder garantiert, das Aufsichtsbestimmungen, die 

nach Auffassung der FMA mindestens so streng sind, wie die des Unionsrechts, unterliegt und diese einhält, oder 

d) von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der FMA zugelassen wurde, sofern für 

Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen der lit. a bis c gleichwertig 

sind und sofern es sich bei den Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 

10 Mio. EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660 EWG erstellt und veröffentlicht, 

oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 

Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der in 

Unternehmens-, Gesellschafts- oder Vertragsform die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch 

Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll; die Kreditlinie hat durch ein Finanzinstitut 

gesichert zu sein, das selbst die in Z 2 lit. c genannten Kriterien erfüllt. 

 

Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente  

Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die nicht an 

einer der im Anhang der Fondsbestimmungen aufgeführten Börsen amtlich zugelassen oder an einem der im Anhang der 

Fondsbestimmungen angeführten geregelten Märkte gehandelt werden und bei Neuemissionen von Wertpapieren, wenn 

keine diesbezügliche Zulassung vor Ablauf eines Jahres ab Emission erlangt wird. 

 

Anteile an Investmentfonds  

1. Anteile an Investmentfonds (= Investmentfonds und Investmentgesellschaften offenen Typs) gemäß InvFG, welche die 

Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen (OGAW), dürfen gemeinsam mit Fonds gemäß nachstehender Ziffer 

2 insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits nicht mehr als 10 % des Fonds-

vermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. 

 

2. Anteile an ein und demselben Investmentfonds gemäß § 71 InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG 

nicht zur Gänze erfüllen (OGA) und deren ausschließlicher Zweck es ist, 

 

 beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapie-

ren und anderen liquiden Finanzanlagen zu investieren, und 

 

 deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermögens der Investment-

fonds zurückgenommen oder ausbezahlt werden, 

 

dürfen gemeinsam mit Fonds gemäß vorstehender Ziffer 1 insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden, 

sofern 

 

a) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren und 

 

b) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Fi-

nanzmarktaufsicht derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht (d.h. EU-Recht) gleichwertig ist und ausreichende Ge-

währ für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht, und 

 

c) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der Anteilinhaber von Investmentfonds, die die Bestimmungen 

der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen (OGAW), gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für eine getrennte Ver-

wahrung des Sondervermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und 

 

d) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das 

Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 

 

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilinhaber im Sinne der lit. c) sind die in § 3 der Informatio-

nen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) idgF genannten Kriterien heranzuziehen, 

 

3.  Für den Investmentfonds dürfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die unmittelbar oder mittelbar 

von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesell-

schaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 

verbunden ist. 
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4.  Anteile an ein und demselben Investmentfonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. 

 

Derivative Finanzinstrumente 

a) Notierte und nicht-notierte derivative Finanzinstrumente 

Für den Investmentfonds dürfen abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschließlich gleichwertiger bar abgerechne-

ter Instrumente, die an einer der im Anhang angeführten Börsen amtlich zugelassen sind oder an einem der im Anhang 

genannten geregelten Märkte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse amtlich 

zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) eingesetzt werden, sofern 

1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente gemäß § 67 Abs. 1 Z 1 bis 4 InvFG um Finanzindices, Zinssätze, Wechselkurse 

oder Währungen handelt, in welche der Investmentfonds gemäß den seinen Fondsbestimmungen investieren darf, 

2. die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorie sind, die von 

der FMA durch Verordnung zugelassen wurden,  

3. die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Ini-

tiative der Verwaltungsgesellschaft zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft 

glattgestellt werden können, und 

4. sie nicht zur Lieferung oder Übertragung anderer als den in den § 67 Abs. 1 InvFG genannten Vermögenswerten führen. 

 

Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Investmentfonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

1. wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des § 72 InvFG ist, 10 % des Fondsvermögens, 

2. ansonsten 5 % des Fondsvermögens. 

 

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Min-

desttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-De-

rivates reduziert wird. Als Sicherheiten werden zum Zeitpunkt der Gültigkeit dieses Prospektes ausschließlich Sichteinla-

gen eingesetzt, die auf einem von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zu-

schläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden 

nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet. 

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass künftig teilweise oder gänzlich auch andere Sicherheiten, wie etwa 

Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Anteile an Investmentfonds, zum Einsatz kommen können. 

 

Anlagen eines Investmentfonds in indexbasierten Derivaten werden im Hinblick auf die spezifischen Anlagegrenzen nicht 

berücksichtigt. Ist ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet, so muss es hinsichtlich der 

Einhaltung der zuvor genannten Vorschriften berücksichtigt werden. 

 

Mitumfasst sind auch Instrumente, die die Übertragung des Kreditrisikos zum Gegenstand haben.  

 

b) Verwendungszweck 

Derivative Instrumente werden im Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien im Rahmen der Veranlagung nach Ermessen der 

Verwaltungsgesellschaft sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung (zur Ertragssicherung 

bzw. -steigerung, als Wertpapierersatz, zur Steuerung des Risikoprofils des Investmentfonds bzw. zur synthetischen Li-

quiditätssteuerung) eingesetzt. Dies bedeutet, dass derivative Instrumente auch als Ersatz für die direkte Veranlagung in 

Vermögensgegenstände sowie insbesondere mit dem Ziel der Ertragssteigerung eingesetzt werden, wodurch sich das mit 

dem Investmentfonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann. 

 

c) Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente 

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu 

Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht 

werden. 

 

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente werden für den Fonds derzeit nicht eingesetzt. 

 

Gesamtrisiko 

 

Risikomanagement 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermöglicht, das mit den Anla-

gepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermögens jederzeit zu 

überwachen und zu messen. 
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Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment Ansatz oder dem Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte Risikomanagement-Grundsätze festzulegen, umzu-

setzen und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsätze haben Verfahren zu umfassen, die notwendig sind, 

um Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken sowie sonstige Risiken, einschließlich operationeller Risiken, zu bewerten. 

 

Commitment Ansatz 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Ermittlung des Gesamtrisikos den Commitment Ansatz an. Bei diesem Ansatz 

werden sämtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten einschließlich eingebetteter Derivate iSv § 73 Abs 6 InvFG 

in den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert des betreffenden Derivates (Basiswertäquivalent) umgerech-

net. 

 

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden Vereinbarungen über die Aufrechnung von Vermögenswerten (sog. Net-

tingvereinbarungen) bzw. Vereinbarungen über die Absicherung von Vermögenswerten (sog. Hedgingvereinbarungen) be-

rücksichtigt, sofern diese offenkundige und wesentliche Risiken nicht außer Acht lassen und eindeutig zu einer Verringe-

rung des Risikos führen. 

 

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche für den Investmentfonds kein zusätzliches Risiko erzeugen, müssen 

nicht in die Berechnung einbezogen werden. 

 

Die detaillierten Berechnungsmodalitäten des Gesamtrisikos bei Verwendung des Commitment Ansatzes und dessen 

quantitative und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils aktuellen Fassung der Verordnung der FMA über die 

Risikoberechnung und Meldung von Derivaten (aktuell abrufbar unter www.fma.gv.at).  

 

Das auf diese Art berechnete mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf 30 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. 

In diesem Umfang darf die Verwaltungsgesellschaft den Investitionsgrad des Investmentfonds durch den Einsatz von 

Derivaten steigern. 

 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen 

unter folgenden Voraussetzungen erworben werden: 

1. Bei ein und demselben Kreditinstitut dürfen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 

12 Monaten bis zu 20 % des Fondsvermögens angelegt werden, sofern das betreffende Kreditinstitut 

 seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder 

 sich in einem Drittstaat befindet und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der FMA jenen 

des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. 

2. Ungeachtet sämtlicher Einzelobergrenzen darf ein Investmentfonds bei ein und demselben Kreditinstitut höchstens 

20 % des Fondsvermögens in einer Kombination aus von diesem Kreditinstitut begebenen Wertpapieren oder Geld-

marktinstrumenten und/oder Einlagen bei diesem Kreditinstitut und/oder von diesem Kreditinstitut erworbenen 

OTC-Derivaten investieren. 

Es ist kein Mindestguthaben zu halten. 

 

Kreditaufnahme 

Die vorübergehende Aufnahme von Krediten ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. 

Durch die Kreditaufnahme erhöht sich der Investitionsgrad und damit das Risiko des Fonds. 

 

Pensionsgeschäfte 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds bis zu 100 % des Fondsvermögens Vermö-

gensgegenstände mit der Verpflichtung des Verkäufers zu erwerben, diese Vermögensgegenstände zu einem im Vorhinein 

bestimmten Zeitpunkt und zu einem im Vorhinein bestimmten Preis zurückzunehmen. 

 

Das bedeutet, dass die Charakteristik eines Vermögenswertes, zum Beispiel eines Wertpapieres, sich von der Charakte-

ristik des Pensionsgeschäftes unterscheidet. So kann z.B. die Verzinsung, Laufzeit und Kauf- und Verkaufskurs des Pensi-

onsgeschäftes deutlich vom unterlegten Vermögensgegenstand abweichen. 

 

Pensionsgeschäfte werden für den Fonds derzeit nicht durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 7 (2) Wertpa-

pierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 14 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensions-

geschäften nicht erforderlich. 
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Wertpapierleihe 

Die Verwaltungsgesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des Investmentfondsgesetzes berechtigt, Wertpa-

piere bis zu 30 % des Fondsvermögens im Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der 

Bedingung zu übereignen, dass der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ablauf einer im Vorhinein 

bestimmten Leihdauer wieder zurück zu übereignen. 

Die dafür vereinnahmten Prämien stellen eine zusätzliche Ertragskomponente dar und verbessern somit die Wertentwick-

lung des Fonds. 

 

Die Arten von Vermögenswerten, die bei Wertpapierleihegeschäften zum Einsatz kommen, sind im Fondsvermögen be-

findliche Wertpapiere. 

Der Anteil der verliehenen Wertpapiere, der höchstens bei diesen Geschäften zum Einsatz kommen kann, beträgt 30 % 

des Fondsvermögens. 

Der Anteil der verliehenen Wertpapiere, der voraussichtlich bei diesen Geschäften zum Einsatz kommen wird, beträgt 

zwischen 0 und 5 % des Fondsvermögens. Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass es sich dabei nur um eine 

Einschätzung auf Basis entsprechender Vergangenheitswerte handelt. Der tatsächliche Umfang der Wertpapierleihe rich-

tet sich nach dem jeweiligen Marktumfeld und kann zwischen 0 und 30 % des Fondsvermögens betragen.  

 

Kriterien für die Auswahl von Gegenparteien 

Allfällige Wertpapierleihegeschäfte werden für den Fonds ausschließlich mit der Depotbank/Verwahrstelle Raiffeisen 

Bank International AG abgeschlossen, diese ist ein österreichisches Kreditinstitut und stellt ein anerkanntes Wertpapier-

leihesystem im Sinne des § 84 InvFG dar. Das von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte Mindestbonitätsrating beträgt 

BB- (Standard & Poor’s oder Fitch) beziehungsweise Ba3 (Moody’s). 

 

Potentielle Interessenskonflikte 

Die Funktion der Raiffeisen Bank International AG als Entleiherin von Wertpapieren aus dem Fondsvermögen könnte po-

tentiell zu Interessenkonflikten mit ihren Überwachungsaufgaben als Depotbank/Verwahrstelle führen. Dieser potentielle 

Interessenkonflikt wird auf der Ebene der Raiffeisen Bank International AG durch eine organisatorische Trennung zwi-

schen den zuständigen Abteilungen für Wertpapierleihegeschäfte und Depotbank- bzw. Verwahrstellenfunktion aufge-

löst. Weiters könnte der Abschluss von Wertpapierleihegeschäften mit der Raiffeisen Bank International AG als Eigentü-

merin der Verwaltungsgesellschaft dazu führen, dass ein geringeres und nicht marktübliches Leihentgelt bezahlt wird. 

Dieser potentielle Interessenkonflikt wird dadurch gelöst, dass mit der Raiffeisenbank International AG ein marktübliches 

Leihentgelt vereinbart wurde und die Marktüblichkeit von der Verwaltungsgesellschaft zumindest einmal im Jahr durch 

Fremdvergleiche überprüft wird. 

 

Sicherheiten für Wertpapierleihetransaktionen und Bewertungsabschlagspolitik (Haircut-Strategie) 

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmen-

vertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere 

Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der 

als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unterneh-

men sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird 

gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Kor-

relation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende 

Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. 

 

Bewertung von Sicherheiten 

Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds ver-

liehenen Wertpapieren unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag ver-

sehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und min-

destens 0,5 % beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607%. Der auf diese Art er-

mittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositio-

nen des Fonds. 

 

Verwahrung und Weiterverwendung von Sicherheiten 

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt, 

wobei keine Weiterverwendung erfolgt.  

 

Risiken der Wertpapierleihetransaktionen 

Hinsichtlich der mit der Wertpapierleihe verbundenen Risiken wird auf folgende im Risikoprofil des Fonds (Punkt 14 des 

Prospekts) näher beschriebenen Risiken hingewiesen: 
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 Wertpapierverleihrisiko 

 Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögensgegenstände (Collateral-Risiko) 

 

Entgeltregelung für Wertpapierleihetransaktionen 

Die Raiffeisen Bank International AG wird für die verliehenen Wertpapiere ein marktübliches Leiheentgelt zahlen, welches 

dem Fonds gutgebucht wird. Die Wertpapierleihetransaktionen sind mit keinen Kosten oder Gebühren für den Fonds ver-

bunden. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Marktüblichkeit der Entgeltregelung durch zumindest einmal jährlich vor-

zunehmende Fremdvergleiche feststellen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft weist im Zusammenhang mit der Entgeltregelung darauf hin, dass die Raiffeisen Bank Inter-

national AG ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU) 

575/2013 ist. 

 

 

17. Risikoprofil des Fonds 
 

Hinweis 

Die nachstehende Beschreibung des Risikos des Investmentfonds berücksichtigt nicht das individuelle 

Risikoprofil des potentiellen Anlegers. Für die Beurteilung der persönlichen Eignung und Angemessenheit des 

Investmentfonds für den Anleger empfehlen wir, eine fachgerechte Anlageberatung in Anspruch zu nehmen.  

 

Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in welche die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Investmentfonds investiert, enthal-

ten neben Ertragschancen auch Risiken. Veräußert der Anleger Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der 

Vermögensgegenstände gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Investmentfonds investierte Geld nicht vollständig 

zurück. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt, eine Nachschusspflicht besteht somit 

nicht.  

 

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine 

erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach 

oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 

 

Auf Grund der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Anteilsgattungen kann das wirtschaftliche Ergebnis, das 

der Anleger mit seinem Investment erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilsgattung die von ihm erworbenen An-

teile gehören.  

 

Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Unter Nachhaltigkeitsrisiken versteht man Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unterneh-

mensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition 

haben könnte.   

 

Ein bedeutender Aspekt von Nachhaltigkeitsrisiken sind die damit für Unternehmen und Emittenten verbundenen Umwelt- 

und Reputationsrisiken (z.B. durch Aufrufe, Produkte wegen Verstößen gegen Arbeitsrechte nicht zu kaufen).   

 

Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen erfolgt im Rahmen der Risiko-, Ertragsbewer-

tung jeder Veranlagung.   

 

Das Fondsmanagement prüft laufend durch verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob ein 

Investment reputationsgefährdende Wirkung entfaltet. Je nach Einschätzung des Risikos werden die Titel verkauft, ein 

Unternehmensdialog (Engagement) gestartet und in schwerwiegenden Fällen die Titel aus allen von der Verwaltungsge-

sellschaft verwalteten Fonds ausgeschlossen.  

 

Im Zuge der Veranlagung in Fonds anderer Verwaltungsgesellschaften wird deren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken be-

rücksichtigt. Insbesondere wird erhoben, welche Investments aus Nachhaltigkeitsüberlegungen aus dem Investmentuni-

versum ausgeschlossen werden. Bei gleicher Beurteilung gibt bei der Fondsauswahl die nachhaltige Ausrichtung den Aus-

schlag.  

 

Die Nachhaltigkeitsrisiken werden von der Abteilung Risikomanagement unabhängig vom Fondsmanagement unter 
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Einbeziehung externer Daten bewertet und überwacht. Dabei können sowohl Nachhaltigkeitsbewertungen (Scores) als 

auch Nachhaltigkeitskennzahlen (wie z.B. CO2 Ausstoß) zur Anwendung kommen. Die Beurteilung erfolgt unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.  

 

Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds  

 

Grundsätzlich ist die Auswirkung der Nachhaltigkeitsrisiken bei Fonds, die ökologische und soziale Merkmale im Zuge der 

Veranlagung berücksichtigen, niedriger und bei Fonds, die diese Kriterien im Zuge der Veranlagung nicht berücksichtigen, 

höher.   

 

Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale im Zuge seiner Veranlagung. Die Verwaltungsgesellschaft 

schätzt die Auswirkung der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds als mittel ein. Dementsprechend ist davon 

auszugehen, dass Nachhaltigkeitsrisiken Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben können. 

 

Informationen zu den Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren In-

vestitionsentscheidungsprozessen sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.rcm.at bzw. rcm-

international.com (Menü Corporate Governance) abrufbar. 

 

Neben den Nachhaltigkeitsrisiken sind weitere Risiken für den Fonds relevant, die in den folgenden Absätzen 

näher erläutert werden: 

 

BESONDERE RISIKEN 

 

Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung (EUR): Wir weisen darauf hin, dass die 

Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. 

 

Für den Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien sind insbesondere die folgenden unten näher beschriebenen 

Risiken von Bedeutung: 

 

 Marktrisiko 

 Aktienkursrisiko 

 Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko 

 Erfüllungs- bzw. Kontrahentenrisiko 

 Liquiditätsrisiko 

 Wechselkurs- oder Währungsrisiko 

 Verwahrrisiko 

 Performancerisiko 

 Inflationsrisiko 

 Kapitalrisiko 

 Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenbedingungen (Steuervorschriften) 

 Bewertungsrisiko 

 Länder- oder Transferrisiko 

 Risiko der Aussetzung der Rücknahme 

 Operationelles Risiko 

 Risiko bei derivativen Instrumenten 

 Wertpapierverleihrisiko 

 Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögensgegenstände (Collateral-Risiko) 

 

Diese Risiken sind für den Fonds besonders relevant. Wir weisen aber darauf hin, dass auch die anderen unten 

beschriebenen allgemeinen Risiken schlagend werden können. 

 

 

ALLGEMEINE RISIKEN & DEFINITIONEN 

 

(1) das Risiko, dass der gesamte Markt einer Assetklasse sich negativ entwickelt und dass dies den Preis und 

Wert dieser Anlagen negativ beeinflusst (Marktrisiko) 

Die Kursentwicklung von Wertpapieren hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von 

der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-

gen Ländern beeinflusst wird. 

 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 28 von 89 

 

(2) das Risiko einer negativen Wertentwicklung von Aktien (Aktienkursrisiko) 

Eine besondere Ausprägung des Marktrisikos stellt das Aktienkursrisiko dar. Darunter versteht man, dass Aktien und ak-

tienähnliche Wertpapiere erheblichen Kursschwankungen unterliegen können. Somit besteht insbesondere das Risiko, 

dass der aktuelle Kurs einer Aktie oder eines aktienähnlichen Wertpapiers unter den Kurs sinken kann, zu dem das Wert-

papier erworben wurde. Der Kurs ist als Marktpreis das Ergebnis des zum Zeitpunkt der Kursbildung bestehenden Verhält-

nisses von Angebot und Nachfrage. Wichtige beeinflussende Faktoren sind dabei die wirtschaftlichen Erwartungen, die in 

einzelne Unternehmen sowie Branchen gesetzt werden, aber auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische 

Erwartungen, Spekulationen und Interessenskäufe.  

 

(3) Zinsänderungsrisiko 

Darunter versteht man die Möglichkeit, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines festverzins-

lichen Wertpapiers oder eines Geldmarktinstruments besteht, ändern kann. Änderungen des Marktzinsniveaus können 

sich unter anderem aus Änderungen der wirtschaftlichen Lage und der darauf reagierenden Politik der jeweiligen Noten-

bank ergeben. Steigen die Marktzinsen, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere bzw. Geldmarktinstru-

mente. Fällt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. bei Geldmarktinstrumenten 

eine gegenläufige Kursentwicklung ein. In beiden Fällen führt die Kursentwicklung dazu, dass die Rendite des Wertpapiers 

in etwa dem Marktzins entspricht. Die Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit des festverzinslichen Wertpapiers 

unterschiedlich aus. So haben festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten geringere Kursrisiken als solche mit 

längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben aber in der Regel gegenüber festver-

zinslichen Wertpapieren mit längeren Laufzeiten geringere Renditen. Marktbedingt kann das Zinsänderungsrisiko auch 

für Sichteinlagen und kündbare Einlagen in Form von negativen Habenzinsen oder sonstigen ungünstigen Konditionen 

schlagend werden, wobei letztere sowohl im positiven als auch im negativen Sinn einer erhöhten Änderungsfrequenz un-

terliegen können. 

 

(4) Risiko geringer oder negativer Renditen 

Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinven-

tarwert des Fonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. 

 

(5) das Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann 

(Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko) 

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aus-

steller auf den Kurs eines Wertpapiers aus. Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere kann beispielsweise nicht 

ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall oder als Folge von Zahlungsunfähigkeit von Ausstellern 

eintreten. Eine Form des Kreditrisikos bzw. Emittentenrisikos ist auch das Risiko einer Gläubigerbeteiligung im Falle der 

Sanierung oder Abwicklung einer Bank („Bail-In“). Die für diesen Fall vorgesehenen Maßnahmen können für Gläubiger einer 

Bank zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.  

 

(6) das Risiko, dass eine Transaktion nicht wie erwartet abgewickelt wird, da eine Gegenpartei nicht fristge-

recht wie erwartet zahlt oder liefert (Erfüllungs- bzw. Kontrahentenrisiko) 

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass ein Settlement in einem Transfersystem nicht wie erwartet erfüllt 

wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet oder verspätet zahlt oder liefert. Das Settlementrisiko besteht darin, bei der 

Erfüllung eines Geschäfts nach erbrachter Leistung keine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. 

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten oder bei deren Abwicklung über eine Transferstelle besteht 

das Risiko, dass ein abgeschlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, da eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, 

oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Bereich im Rahmen der Abwicklung eines Geschäftes auftreten 

können. 

 

(7) das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann (Liqui-

ditätsrisiko) 

Unter Beachtung der Chancen und Risken der Anlage in Aktien und Anleihen erwirbt die Verwaltungsgesellschaft für den 

Investmentfonds insbesondere Wertpapiere, die an Börsen des In- und Auslandes amtlich zugelassen oder an organisier-

ten Märkten gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß 

ist.  

Gleichwohl kann sich bei einzelnen Wertpapieren in bestimmten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten das Prob-

lem ergeben, diese zum gewünschten Zeitpunkt zu veräußern. Zudem besteht die Gefahr, dass Titel, die in einem eher 

engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität unterliegen. 

Daneben können Wertpapiere aus Neuemissionen erworben werden, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung ent-

halten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem organisierten Markt zu beantragen, sofern 

ihre Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf Wertpapiere erwerben, die an einer Börse oder einem geregelten Markt des EWR oder 
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an einer der im Anhang der Fondsbestimmungen genannten Börsen oder geregelten Märkte gehandelt werden. 

 

(8) das Risiko, dass der Wert der Veranlagungen durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst wird (Wech-

selkurs- oder Währungsrisiko) 

Eine weitere Variante des Marktrisikos stellt das Währungsrisiko dar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, können Vermö-

genswerte eines Investmentfonds in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt werden. Die Erträge, 

Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen erhält der Fonds in den Währungen, in denen er investiert. Der Wert dieser 

Währungen kann gegenüber der Fondswährung fallen. Es besteht daher ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile 

insoweit beeinträchtigt, als der Investmentfonds in anderen Währungen als der Fondswährung investiert. 

 

(9) das Risiko des Verlustes von Vermögensgegenständen, die auf Depot liegen, durch Insolvenz, Fahrlässigkeit 

oder betrügerische Handlung der Depotbank/Verwahrstelle oder der Sub-Depotbank/-Verwahrstelle (Ver-

wahrrisiko) 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des Investmentfonds ist ein Verlustrisiko verbunden, das durch Insol-

venz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers verur-

sacht werden kann.  

 

(10) Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Veranlagung in bestimmte Vermögensgegen-

stände oder Märkte erfolgt.  

 

(11) Performancerisiko 

Für den Investmentfonds erworbene Vermögensgegenstände können eine andere Wertentwicklung erfahren, als im Zeit-

punkt des Erwerbs zu erwarten war. Somit können Kursverluste nicht ausgeschlossen werden. 

 

(12) die Information über die Leistungsfähigkeit allfälliger Garantiegeber (Ausfallsrisiko des Garantiegebers) 

Je nach der Leistungsfähigkeit allfälliger Garantiegeber erhöht oder vermindert sich das Risiko des Investments. Unter 

anderem kann eine Insolvenz des Garantiegebers dazu führen, dass die Garantie nicht mehr oder zumindest nicht mehr 

in voller Höhe wirksam ist.  

 

(13) Inflationsrisiko 

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden. Das angelegte Geld kann 

einerseits infolge der Geldentwertung einem Kaufkraftverlust unterliegen, andererseits kann die Inflationsentwicklung 

einen direkten (negativen) Einfluss auf die Kursentwicklung von Vermögensgegenständen haben.  

 

(14) das Risiko betreffend das Kapital des Investmentfonds (Kapitalrisiko) 

Das Risiko betreffend das Kapital des Investmentfonds kann vor allem dadurch bedingt sein, dass es zu einem billigeren 

Verkauf als Kauf der Vermögenswerte kommen kann. Dies erfasst auch das Risiko der Aufzehrung bei Rücknahmen und 

übermäßiger Ausschüttung von Anlagerenditen. 

 

(15) das Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenbedingungen, wie unter anderem Steuervorschriften 

Der Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds kann durch Unsicherheiten in Ländern, in denen Investments 

getätigt werden, wie z.B. internationale politische Entwicklungen, Änderung von Regierungspolitik, Besteuerung, Ein-

schränkungen von ausländischem Investment, Währungsfluktuationen und anderen Entwicklungen im Rechtswesen oder 

in der Regulierungslage nachteilig beeinflusst werden. Außerdem kann an Börsen gehandelt werden, die nicht so streng 

reguliert sind wie diejenigen der USA oder der EU-Staaten. 

 

(16) das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wert-

papiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko) 

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanzkrisen sowie eines allgemeinen Vertrauensverlustes Liquiditätseng-

pässe der Marktteilnehmer bestehen, kann die Kursbildung bestimmter Wertpapiere und sonstiger Finanzinstrumente auf 

Kapitalmärkten eingeschränkt und die Bewertung im Fonds erschwert sein. Werden in derartigen Zeiten vom Publikum 

gleichzeitig größere Anteilsrückgaben getätigt, kann das Fondsmanagement zur Aufrechterhaltung der Gesamtliquidität 

des Fonds gezwungen sein, Veräußerungsgeschäfte von Wertpapieren zu Kursen zu tätigen, die von den tatsächlichen 

Bewertungskursen abweichen. 

 

(17) Länder- oder Transferrisiko  

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfä-

higkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So können 

z.B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von 
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Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

 

(18) Risiko der Aussetzung der Rücknahme  

Die Anteilinhaber können grundsätzlich jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann jedoch die Rücknahme der Anteile bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände vorübergehend aussetzen, wobei der 

Anteilspreis niedriger liegen kann als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

 

(19) Schlüsselpersonenrisiko 

Fonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eignung 

der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zu-

sammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglich-

erweise weniger erfolgreich agieren. 

 

(20) Operationelles Risiko 

Es besteht ein Verlustrisiko für den Fonds, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Sys-

temversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert, wie beispielsweise negative Aus-

wirkungen auf Finanzinstrumente aus Änderungen oder dem Wegfall eines Referenzwertes oder Interbankenzinssatzes. 

Dieses Risiko umfasst Rechts-, Vertrags- und Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus den für den Fonds betriebenen 

Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren. 

 

(21) Risiken im Zusammenhang mit anderen Fondsanteilen (Zielfonds) 

Die Risiken der Zielfonds, die für den Fonds erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in 

diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds 

gleiche oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulie-

ren und eventuelle Chancen aufheben.  

 

(22) Risiko bei derivativen Instrumenten 

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für einen Investmentfonds unter be-

stimmten Voraussetzungen und Beschränkungen derivative Finanzinstrumente gemäß InvFG erwerben. 

 

Hinzuweisen ist darauf, dass mit derivativen Produkten Risiken verbunden sein können, wie folgt: 

a) Die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder eine Wertminderung erleiden. 

b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen. 

c) Geschäfte, mit denen die Risiken ausgeschlossen sind oder eingeschränkt werden sollen, können 

möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getätigt werden. 

d) Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtung aus derartigen Geschäften oder die hieraus zu 

beanspruchende Gegenleistung auf ausländische Währung lautet. 

 

Bei Geschäften mit OTC-Derivaten können folgende zusätzliche Risiken auftreten: 

a) Probleme bei der Veräußerung der am OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente an Dritte, da bei diesen ein 

organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung eingegangener Verpflichtungen kann aufgrund der individuellen 

Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen Kosten verbunden sein (Liquiditätsrisiko); 

b) der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschäftes kann durch den Ausfall des Kontrahenten gefährdet sein 

(Kontrahentenrisiko); 

 

(23) Wertpapierverleihrisiko 

Verleiht der Investmentfonds Wertpapiere, unterliegen diese den Risiken des Verzugs oder der Unterlassung der Rücklie-

ferung. Insbesondere aufgrund finanzieller Verluste des Wertpapierentleihers kann dieser möglicherweise seinen diesbe-

züglichen Verpflichtungen gegenüber dem Investmentfonds nicht nachkommen (Ausfallsrisiko). 

Insoweit der Wertpapierentleiher im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihegeschäft dem Investmentfonds Sicherhei-

ten stellt, unterliegen diese dem Collateral-Risiko. Weiters können im Zusammenhang mit Wertpapierleihetransaktionen 

operative Risiken wie etwa Fehlbuchungen oder Fehler bei der Lieferung der verliehenen Wertpapiere schlagend werden. 

Sofern der Wertpapierentleiher die verliehenen Wertpapiere weiterverwendet unterliegen diese auch dem Risiko, dass 

diese bei Beendigung der Wertpapierleihetransaktion z.B. mangels Liquidität nicht durch den Wertpapierentleiher am 

Markt erworben und dementsprechend nicht retourniert werden können (Liquiditätsrisiko). 

 

(24) Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögensgegenstände (Collateral-Risiko) 

Werden dem Investmentfonds durch Dritte Sicherheiten gestellt, unterliegen diese den typischerweise mit ihnen verbun-

denen Anlagerisiken inklusive dem Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 31 von 89 

 

werden kann (Liquiditätsrisiko) sowie dem Risiko, das mit der Verwahrung der Sicherheiten verbunden ist (Verwahrrisiko) 

und dem mit dem Sicherheitenmanagement verbundenen operativen Risiko wie etwa im Falle eines Fehlers bei der Be-

rechnung der benötigten Sicherheiten. 

 

(25) Commodity-Risiko (Rohstoffrisiko) 

Sowohl Wertpapiere mit Rohstoffbezug, wie insbesondere von Unternehmen der Rohstoffbranche emittierte Aktien oder 

Anleihen, sowie strukturierte Anleihen, die durch Rohstoffe bzw. Rohstoffderivate besichert oder an deren Preisentwick-

lung gekoppelt sind, als auch derivative Instrumente die an die Wertentwicklung von Rohstoffindizes gebunden sind oder 

Rohstofffonds (bzw. Investmentfonds mit Rohstoff(index)beimischung), in die der Fonds als Subfonds veranlagt, unterlie-

gen insbesondere den folgenden, für Rohstoffmärkte bzw. Warenterminmärkte typischen Risiken, die sich negativ auf den 

Anteilswert auswirken können: Stark schwankende Angebots- und/oder Nachfrageverhältnisse, staatliche Interventionen, 

adverse Wetterbedingungen, Umweltkatastrophen, (welt-)politische Auseinandersetzungen, Krieg und Terrorismus. 

 

(26) Risiken im Zusammenhang mit Nachranganleihen 

Nachranganleihen, insbesondere Hybridanleihen bzw. Anleihen mit Kernkapitalqualität, die von Kreditinstituten oder 

sonstigen Finanzdienstleistern ausgestellt werden, können unter bestimmten Umständen ein aktienähnliches Risikoprofil 

aufweisen. Sie unterliegen einem erhöhten Risiko, dass der Emittent seinen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht oder 

nur teilweise oder nur aufgeschoben nachkommen kann. Aufgrund der Nachrangigkeit stehen im Fall der Insolvenz, Liqui-

dation oder ähnlicher den Emittenten betreffender Ereignisse die Ansprüche der Nachranganleihegläubiger jenen der vor-

rangigen Gläubiger nach, sodass gegebenenfalls keine oder nur eine teilweise Bedienung erfolgt. Auch im fortlaufenden 

Geschäftsbetrieb können, ohne ein Insolvenzverfahren auszulösen, Zinszahlungen (gegebenenfalls ohne Nachzahlungs-

pflicht seitens des Emittenten) ausfallen, reduziert, aufgeschoben oder in alternativer Form (z.B. in Form von Aktien) be-

dient werden. Weiters kann es zu einer permanenten oder vorübergehenden Herabsetzung der Nachranganleihennomi-

nale kommen, die gegebenenfalls von einer Umwandlung in beispielsweise Aktien begleitet sein kann. Darüber hinaus fehlt 

Nachranganleihen häufig die Fälligkeit („ewige Renten“, „Perpetuals“) beziehungsweise kann eine Tilgung bzw. Rückzah-

lung durch eine Aufsichtsbehörde untersagt werden. Außerdem können Nachranganleihen erhöhten Liquiditätsrisiken un-

terliegen. 

 

(27) Risiken im Zusammenhang mit Asset Backed Securities (ABS) / Mortgage Backed Securities (MBS) / Collat-

eralized Debt Obligations (CDO) 

ABS, MBS und CDOs (im folgenden „ABS“) liegt die (tatsächliche oder synthetische) Übertragung von Vermögenspositionen 

(i.d.R. ein Pool aus Forderungen gegenüber Kredit- oder Leasingnehmern; alternativ oder zusätzlich Wertpapiere) an eine 

ausschließlich dafür gegründete Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle / SPV) zugrunde. Das SPV refinanziert sich 

durch die Emission von als ABS bezeichneten Wertpapieren, für deren Zins- und Tilgungszahlungen ausschließlich der 

übertragene Pool zur Verfügung steht. In der Regel wird die ABS-Emission „strukturiert“, d.h. der Pool ist Basis für mehrere 

ABS-Tranchen, die sich in der Priorität der Bedienung ihrer Ansprüche im Fall des Ausfalls von Vermögenswerten des Pools 

unterscheiden, sodass nachrangig(er) zu bedienende Tranchen als Verlustpuffer für vorrangig(er) zu bedienende Tranchen 

dienen. Neben Tilgungen oder Ausfällen kann der Pool bei entsprechender ABS-Ausgestaltung auch aufgrund von Trans-

aktionen durch den/die den Pool verwaltenden Rechtsträger Veränderungen unterliegen. Weiters können risikomindernde 

Ausgestaltungsmerkmale beispielsweise auch Garantien beziehungsweise Kreditversicherungen durch Dritte umfassen. 

Aufgrund der Vielfalt und Komplexität von ABS können diese im Einzelfall sehr spezifische Risiken aufweisen, sodass ihnen 

kein universelles Risikoprofil zugrundegelegt werden kann. Grundsätzlich sind die folgenden Risiken häufig von besonderer 

Signifikanz, im Einzelfall können jedoch sowohl die relativen Bedeutungen einzelner Risiken abweichen als auch sonstige 

Risiken auftreten. 

-Besonderheiten bezüglich des Kreditrisikos: ABS-Investoren tragen insbesondere das Risiko, dass Ansprüche aus dem zu-

grunde liegenden Pool teilweise oder gänzlich nicht bedient werden (Underlying-Ausfallrisiko). Daneben ist nicht auszu-

schließen, dass andere beteiligte Parteien, wie beispielsweise eventuell. vorhandene Garantiegeber beziehungsweise Kre-

ditversicherer, Gegenparteien von Finanzderivaten, Administratoren oder andere ihren Verpflichtungen nicht wie verein-

bart nachkommen können. 

 Erhöhtes Liquiditätsrisiko: ABS unterliegen in der Regel im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen gleicher Bonität ei-

nem höheren Risiko, nicht zeitgerecht ohne überdurchschnittlichen Abschlag gegenüber dem Kurswert veräußert 

werden zu können. 

 Eine spezifische Form des Marktrisikos stellen beispielsweise vorzeitige Tilgungen im zugrunde liegenden Pool dar, 

welche das Zinsänderungsrisiko akzentuieren können. 

 Komplexitätsrisiken aufgrund der häufig vielschichtigen und verzweigten Strukturierung sowie der fehlenden Stan-

dardisierung. 

 Rechtliche Risiken wie insbesondere das Risiko der Nichtigkeit der Vermögensübertragung im Fall der Insolvenz des 

ursprünglichen Eigentümers (Risiko der mangelhaften Konkursferne des SPV). 
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 Operationale Risiken: Insbesondere bei den Aktivitäten des/der Anlageverwalter(s), des/der Verwahrer(s) und 

des/der Servicer(s) besteht die Gefahr der Unzulänglichkeit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen 

und Systemen, wie bspw. mangelnde personelle oder IT-Ressourcen oder auch betrügerische Handlungen. 

 

 

18. Angaben über die Methode, die Höhe und die Berechnung der zu Lasten des Invest-

mentfonds gehenden Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft, die Depot-

bank/Verwahrstelle oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die Verwaltungsge-

sellschaft, die Depotbank/Verwahrstelle oder Dritte durch den Investmentfonds. 
 

18.1. Verwaltungskosten 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung, die für jeden Kalendertag auf 

Basis des jeweiligen Fondsvermögens der Tranche errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.  

 

Diese beträgt: 

 

Währung Tranche Verwaltungskosten 

jährliche Vergütung 

Mindestveranlagungssumme 

EUR R bis zu 2,000 % des Fondsvermögens keine 

EUR RZ bis zu 0,900 % des Fondsvermögens keine 

EUR I bis zu 0,900 % des Fondsvermögens 500.000 EUR 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei großvolumigen Veranlagungen Nachlässe oder Rückvergütungen auf die Verwal-

tungsgebühr gewähren, sofern dies im Hinblick auf die damit verbundene Steigerung des Fondsvolumens und möglicher 

Größenvorteile im Zuge der Fondsverwaltung unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber erfolgt.  

 

Abwicklungsgebühr 

Bei Abwicklung des Fonds gemäß §§ 60 Abs. 1 bzw. 2 InvFG erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von 

0,50 % des Fondsvermögens. 

 

18.2. Sonstige Aufwendungen und Kosten 
Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 

Investmentfonds: 

 

a) Transaktionskosten 

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-

genständen des Investmentfonds entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der Abrechnung der Vermögensgegen-

stände berücksichtigt wurden. In den Transaktionskosten sind auch die Kosten einer zentralen Gegenpartei für OTC-De-

rivate (gemäß der Verordnung (EU) 648/2012 (EMIR)) mit umfasst.  

Unter der Position Transaktionskosten werden weiters auch transaktionsbezogene Kosten externer Dienstleister verrech-

net, die zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung (sogenanntes „Pre-Matching-System“, Dienstleister aktuell 

DTCC ITP (UK) Limited, London) sowie zur Kontrolle der Marktkonformität der jeweiligen Transaktion (sogenannte „Markt-

gerechtigkeitsprüfung“, Dienstleister aktuell b-next engineering GmbH, Herford, Deutschland, bzw. Refinitiv Austria GmbH, 

Wien) anfallen. 

 

Abwicklung von Transaktionen 

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie Transaktionen für den Investmentfonds über ein mit ihr in einer 

engen Verbindung stehendes Unternehmen, somit über ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Z 38 VO 

(EU) 575/2013, abwickeln kann. 

 

b) Kosten für Abschlussprüfer / sonstige Prüfungskosten sowie Kosten für Steuerberatung / steuerliche 

Vertretung 

Die Höhe der Vergütung an den Abschlussprüfer richtet sich einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach 

den Veranlagungsgrundsätzen. Weiters können dem Fonds Kosten für die Prüfung bzw. Bestätigung der Richtigkeit der 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge des Fonds gemäß den Vorgaben der Kapitaladäquanzverordnung 
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(CRR, VO (EU) 575/2013) verrechnet werden. 

Die Kosten der Steuerberatung umfassen die Ermittlung der Steuerdaten je Anteil für in Österreich steuerpflichtige Antei-

linhaber, die entsprechende Überprüfung dieser Daten und die Kosten der steuerlichen Vertretung, wobei diese Dienst-

leistungen von der Depotbank/Verwahrstelle übernommen werden. Weiters werden sämtliche Kosten für die Registrie-

rung des Fonds bei ausländischen Steuerbehörden und Kosten für positionsbezogene Berechnungen und Meldungen von 

Steuerdaten dem Fonds angelastet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Ermittlung der Steuerdaten für nicht in Öster-

reich steuerpflichtige Anteilinhaber im In- und Ausland umfasst, die anlassbezogen verrechnet werden können. 

 

c) Publizitätskosten und Aufsichtskosten 

Publizitätskosten 

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von gesetzlich 

vorgesehenen Informationen gegenüber Anteilinhabern im In- und Ausland entstehen. Weiters können sämtliche Publizi-

tätskosten, die aus der Erfüllung von gesetzlichen Vertriebsvoraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultieren, 

dem Fonds verrechnet werden. Auch die Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers sind 

im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit umfasst. 

Aufsichtskosten 

Sämtliche durch die Aufsichtsbehörden verrechnete Kosten sowie Kosten, die aus der Erfüllung von gesetzlichen Vertriebs-

voraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultieren, können dem Fonds im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit 

angelastet werden. Darüber hinaus können Kosten, die sich aus aufsichtsrechtlichen Meldepflichten ergeben, wie etwa 

Kosten für Meldungen an die Österreichische Nationalbank, Kosten für die verpflichtende Identifikationsnummer (LEI) für 

Meldungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR) sowie Kosten für eine aufsichtsrechtliche Zulassung des Fonds 

zum Erwerb von Vermögenswerten beispielsweise an einer bestimmten Börse oder an einem bestimmten Markt dem 

Fonds verrechnet werden. 

Im Rechenschaftsbericht sind die Publizitäts- und Aufsichtskosten unter der Position Pflicht- beziehungsweise Veröf-

fentlichungskosten angegeben. 

 

d) Kosten für die Verwahrung / Depotgebühren der Depotbank/Verwahrstelle bzw. für durch die 

Depotbank/Verwahrstelle erbrachten Leistungen 

Dem Fonds werden für die Verwahrung von Finanzinstrumenten bankübliche Depotgebühren, Kosten für Kuponinkasso, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere bzw. Finanzinstrumente im 

Ausland angelastet (Depotgebühren). 

 

Abwicklungsgebühr 

Bei Abwicklung des Investmentfonds  gemäß § 60 Abs. 3 InvFG erhält die Depotbank/Verwahrstelle eine Vergütung von 

0,50 % des Fondsvermögens. 

 

e) Depotbankgebühr / Administrationsgebühr für sonstige Leistungen 

Für Leistungen, welche die Depotbank/Verwahrstelle in ihrer Funktion als Depotbank erbringt, sowie für sonstige von der 

Depotbank/Verwahrstelle erbrachten Leistungen (wie unter anderem Preisfestsetzung und Fondsbuchhaltung) wird dem 

Fonds eine entsprechende Abgeltung angelastet. 

 

f) Kosten für Dienste externer Beraterfirmen, Anlageberater, Researchkosten, Indexkosten sowie Kosten für 

sonstige Dienstleister  

Werden für den Investmentfonds externe Berater, Anlageberater, Research, Daten von Indexanbietern sowie Notare / 

Rechtsberater im Zusammenhang mit für den Fonds erforderlichen Beglaubigungen in Anspruch genommen, werden diese 

Kosten dem Investmentfonds angerechnet, sofern diese Kosten nicht bereits durch die Verwaltungsgebühr abgedeckt 

werden. 

 

Research 

Dem Investmentfonds können zum Zweck der Qualitätsverbesserung der Verwaltungsleistung Kosten für Research, das 

für den Fonds bezogen wird, verrechnet werden. Diese gesondert verrechneten Research-Kosten betragen jährlich maxi-

mal 0,10 % des Fondsvermögens.  

 

Nachhaltigkeitsresearch / Engagement 
Dem Investmentfonds können Kosten für Nachhaltigkeitsresearch - die Analyse und Beurteilung der ökologischen und 

gesellschaftlichen Qualität bzw. die gute Unternehmensführung von Unternehmen oder sonstigen Emittenten - verrech-

net werden. Zusätzlich können auch Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Engagement-

Prozess (Unternehmensdialog über nachhaltige Themen und insbesondere im Falle von Verstößen gegen Nachhaltig-

keitskriterien) dem Fonds verrechnet werden. 
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Stimmrechtsausübung 

Dem Investmentfonds werden Kosten der IVOX Glass Lewis GmbH, D-76131 Karlsruhe, für Beratungsleistungen und tech-

nische Unterstützung im Hinblick auf die Ausübung von Stimmrechten für die vom Investmentfonds gehaltenen Wertpa-

piere verrechnet. 

 

Bewertung 

Die Höhe der Vergütung der Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Bewertung schwer bewertbarer Vermögens-

werte (vgl. unten Punkt 19.) richtet sich nach der Anzahl der zu bewertenden Wertpapiere im Fonds sowie der Häufigkeit 

der Bewertung und kann anlassbezogen dem Fonds verrechnet werden. 

 

Sicherheitenmanagement 

Im Zuge der Besicherung von OTC-Derivaten für den Investmentfonds erbringt State Street Bank GmbH, Frankfurt, admi-

nistrative Dienstleistungen, deren Kosten dem Investmentfonds verrechnet werden. 

 

Indexkosten  

Durch die Verwendung des oben in Punkt 15. genannten Referenzwertes beziehungsweise des dort genannten Index oder 

der dort genannten Indizes fallen Lizenzkosten an, die dem Fonds angelastet werden. Darüber hinaus kann die Verwal-

tungsgesellschaft Indizes zum Zwecke des Risikomanagements einsetzen, wobei die dadurch verursachten Lizenzkosten 

sowie Kosten für die Bereitstellung und Nutzung von Indexeinzeltiteln und Kosten für die stammdatenmäßige Erfassung 

dieser Einzeltitel ebenfalls dem Fonds angelastet werden können. 

 

Rating- und Datenkosten für Risikomanagementzwecke 

Im Zuge des Kreditrisikomanagements kann die Verwaltungsgesellschaft Bonitätsratings von externen Dienstleistern ver-

wenden, deren Kosten dem Fonds verrechnet werden können. Weiters können Kosten von externen Datenanbietern für im 

Zuge des Risikomanagements benötigte Marktdaten (insbesondere betreffend Volatilität und Zinskurven), Liquiditätsein-

stufungen (Scores / Ranking) und Marktliquiditätsdaten (Bid-Ask Quotierungen, Transaktionsvolumina) anfallen, die je-

weils dem Fonds angelastet werden. Die Kosten von Daten, die zur Messung von Nachhaltigkeitsrisiken erforderlich sind, 

werden ebenfalls dem Fonds verrechnet. Weiters werden dem Fonds aliquot Daten- bzw. Researchkosten für die Erhebung 

von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 4 Verordnung (EU) 

2019/2088 (Offenlegungsverordnung) verrechnet. 

 

Datenaufbereitungskosten / Drittfondskosten 

Dem Fonds können Kosten für die Aufbereitung und Qualitätssicherung von Daten der im Fonds befindlichen Subfonds 

(Drittfonds anderer Verwaltungsgesellschaften), die für das gesetzlich verpflichtende Solvency-II-Reporting investierter 

Versicherungen benötigt werden (sog. Tripartite Template / TPT), unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber ver-

rechnet werden. Weiters können die Kosten für die Durchrechnung der Drittfonds anderer Verwaltungsgesellschaften ver-

rechnet werden, wenn dies für die Prüfung der Anlagegrenzen des Fonds erforderlich ist.      

 

Ermittlung und Weiterleitung von Kosten und Nebenkosten für die Vertriebsstellen 

Vertriebsstellen (sowie sonstige den Fonds vertreibende Gesellschaften) haben gemäß WAG 2018 bzw. der EU-Richtlinie 

2014/65/EU („MiFID II“) sowie damit zusammenhängender Rechtsakte umfassende Offenlegungspflichten gegenüber den 

Anlegern über die im Fonds anfallenden Kosten. Die dazu benötigten Informationen haben die Vertriebsstellen von der 

Verwaltungsgesellschaft einzuholen. In solchen Fällen setzt die Verwaltungsgesellschaft für die Ermittlung dieser Kosten 

und Nebenkosten den Dienstleister Lucht Probst Associates GmbH, Große Gallusstraße 9, Frankfurt am Main 60311, Hessen, 

Deutschland, ein. Die Weiterleitung dieser Daten erfolgt über eine von fundinfo AG, Zürich, betriebene Internetplattform. 

Die Kosten für diese Dienstleistungen werden jeweils dem Fonds angelastet. 

 

g) Kosten im Zusammenhang mit dem Auslandsvertrieb 

Einmalige und laufende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer Vertriebszulassung des Investmentfonds im Aus-

land entstehen, wie insbesondere Kosten der zuständigen Behörden, Veröffentlichungskosten, Kosten der Zahl- und Ver-

triebsstellen sowie der Korrespondenzbanken und der Vertreter in den jeweiligen Vertriebsländern, Übersetzungskosten, 

Registrierungskosten, Kosten für Beglaubigungen, Kosten der Steuerberatung und Beratungskosten, sofern derartige Kos-

ten nicht unter die oben in lit. b) bis f) genannten Positionen fallen, können unter dieser Position zusammengefasst und 

dem Investmentfonds angelastet werden. 

 

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter „Fondsergebnis“, Unterpunkt „Aufwendungen“ die vorgenannten Positi-

onen ausgewiesen.  
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Vorteile 

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungstätigkeit für den Investmentfonds (sons-

tige geldwerte) Vorteile (z.B. für Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) ausschließlich 

dann vereinnahmt, wenn eine Qualitätsverbesserung der Leistung der Verwaltungsgesellschaft bezweckt ist und die Ver-

waltungsgesellschaft nicht gehindert ist, pflichtgemäß im besten Interesse der Anteilinhaber zu handeln. Dabei kann es 

sich z.B. um Researchmaterial handeln, das der Verwaltungsgesellschaft von Handelspartnern / Brokern unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt wird.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft darf aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr Rückvergütungen gewähren. Die Gewäh-

rung von derartigen Rückvergütungen führt nicht zu einer Mehrbelastung des Fonds mit zusätzlichen Kosten. 

 

Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug allfällig damit verbundener Kosten 

an den Investmentfonds weitergeleitet und im Rechenschaftsbericht ausgewiesen. 

 

19. Externe Beratungsfirmen oder Anlageberater 
Die Verwaltungsgesellschaft nimmt insbesondere Leistungen folgender externer Beratungsfirmen oder Anlageberater in 

Anspruch: 

 

Stimmrechtsausübung 

 

 IVOX Glass Lewis GmbH, D-76131 Karlsruhe  

 

Die IVOX Glass Lewis GmbH übernimmt Beratungsleistungen und technische Unterstützung im Hinblick auf die Ausübung 

von Stimmrechten für im Investmentfonds enthaltene Wertpapiere. Die entsprechenden Kosten werden dem Investment-

fonds gemäß Pkt. 18.2. lit. f des Prospekts verrechnet. 

 

Bewertung 

Für schwer bewertbare Vermögensgegenstände kann die Verwaltungsgesellschaft zum Zwecke der Bewertung Bera-

tungsleistungen zukaufen, wobei dabei eine Gesellschaft (oder allenfalls mehrere dieser Gesellschaften), die auf der Liste 

der Beratungsgesellschaften für schwer bewertbare Vermögenswerte aufscheint, eingesetzt wird. Diese Liste - zum Zeit-

punkt der Erstellung des Prospekts - finden Sie anbei sowie in gegebenenfalls aktualisierter Form in deutscher Sprache 

auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.rcm.at (Menü Über uns / Untermenü Konzerninformationen) 

sowie in englischer Sprache unter www.rcm-international.com (Menu About Us / Submenu Important Information). Die 

entsprechenden Kosten dieser Beratungsleistungen werden dem Investmentfonds gemäß Pkt. 18.2. lit. f dieses Dokuments 

verrechnet. 

 

Liste der Beratungsgesellschaften für schwer bewertbare Vermögensgegenstände  

(aktuelle Liste unter www.rcm.at (Menü Über uns / Untermenü Konzerninformationen) sowie in englischer Spra-

che unter www.rcm-international.com (Menu About Us / Submenu Important Information) 

 

Die folgenden Gesellschaften werden von der Verwaltungsgesellschaft als Berater im Zusammenhang mit der Bewertung 

schwer bewertbarer Vermögensgegenständen eingesetzt: 

 

Value & Risk Service GmbH, OpernTurm (18. OG), Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, eingetragen in 

das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der HRB 92168  

 

BVAL (Bloomberg Valuation Services), Bloomberg Finance L.P., 731 Lexington Avenue, New York, NY 10002 

 

AVS-Valuation GmbH, Sonnemannstraße 9-11, 60341 Frankfurt am Main 

  

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
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20. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die Zahlungen an die 

Anteilinhaber, den Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile sowie die Verbreitung der 

Informationen über den Investmentfonds vorzunehmen. 
 

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen sowie die Durchführung von Zahlungen an die Anteilinhaber wurde der 

Depotbank/Verwahrstelle übertragen. Dabei erfolgt bei Anteilscheinen, die in Sammelurkunden dargestellt werden, die 

Gutschrift der Ausschüttungen beziehungsweise der Auszahlungen durch das jeweils für den Anteilinhaber depotführende 

Kreditinstitut, welches entweder direkt oder indirekt über eine depotmäßige Verbindung zur Depotbank/Verwahrstelle 

verfügt.  

Dies gilt auch für allfällig im Ausland vertriebene Anteilscheine.  

Der Prospekt, die Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt, der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht 

werden von der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt und sind ebenso wie die Ausgabe- und Rück-

nahmepreise auf der Internetseite www.rcm.at (deutsch, gegebenenfalls englisch) beziehungsweise im Falle des Vertrie-

bes von Anteilen im Ausland zusätzlich auf der Internetseite www.rcm-international.com (englisch, gegebenenfalls 

deutsch sowie sonstige fremdsprachige Versionen des Basisinformationsblatts) abrufbar. Diese Unterlagen sind auch bei 

der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank/Verwahrstelle sowie den im Anhang angeführten Vertriebsstellen erhältlich.  

 

 

21. Weitere Anlegerinformationen 
 

21.1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Investmentfonds 
 

Die folgende Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Tranche R (A) Ausschüttungsanteilscheine des 

Investmentfonds und des Referenzwertes (Details siehe unten im Punkt Referenzwert) bis zum Stichtag 

31.12.2024 in EUR  

  

Hinweis zur Aussetzung und zur Abspaltung der russischen Vermögenswerte  

Der Fonds war vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt. In diesem Zeitraum wurden keine Fondspreise 

berechnet. Da somit für die Jahre 2022 und 2023 keine vollständige Wertentwicklung vorliegt, erfolgt für diese 

Jahre keine Darstellung der Wertentwicklung. Der Wert der Fondsanteile wurde insbesondere als Folge der 

Abspaltung der illiquiden russischen Vermögenswerte am 20.04.2023 gegenüber dem Fondspreis vom 28.02.2022 

um circa 47,85 % reduziert. Im Gegenzug erhielten die Anleger neue Anteile am Abspaltungsvermögen „ABW 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung“ mit den zum Zeitpunkt der Abspaltung nicht bewertbaren 

russischen Vermögenswerten.  

 

Hinweis zur Wertentwicklung des Referenzwerts  

Am 10.03.2022 erfolgte der Ausschluss der russischen Vermögenswerte aus dem Referenzwert. 

 

Hinweis zur Änderung der Anlagepolitik  

Am 2. August 2023 wurde der Fonds auf nachhaltige Veranlagungen umgestellt und der Referenzwert geändert 

(Änderung der Umstände der Wertentwicklung, Angaben zum Referenzwert siehe unten im Punkt Referenzwert).  

 

 

  

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zu-

kunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. 

 

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die 

letzten 10 Jahre im Vergleich zu seinem Referenzwert. 

 

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit 

seinem Referenzwert vergleichen. 

 

 
■ Wertentwicklung Fonds in % p.a. ■ Wertentwicklung Referenzwert in % p.a. 

 

in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fonds -5,80 24,20 4,00 -8,30 32,90 -19,50 22,30 - - 5,80 

Referenzwert -5,60 27,50 5,80 -7,80 34,70 -19,90 22,90 - - 7,50 

 

Wertentwicklung p.a. seit Fondsauflage (21.02.1994) bis zum 29.08.2025 in EUR  

 
in % p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Fondsauflage 

Fonds 26.43 27.73 -2.65 -0.18 4.14 

Referenzwert 32.72 31.55 -2.86 0.21 0,68 

 

 

Da der Fonds vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt war, erfolgt die Berechnung der mehrjährigen Wertenwicklung des 

Fonds auf Basis einer indikativen Bewertung des Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende unter entsprechender Ab-

wertung der im Fonds befindlichen illiquiden russischen Vermögenswerte. 

 

Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom unten ausgewiesenen Re-

ferenzwert abweichen kann. Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft kostenlos nähere Informationen zur Verfü-

gung. 

 

Die Wertentwicklung der Tranche R (A) / Ausschüttungsanteilscheine ist repräsentativ für die Wertentwicklung allfälliger 

sonstiger Ertragstypen der Tranche R (Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung und Thesaurierungsanteil-

scheine ohne KESt-Auszahlung).  
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Die folgende Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Tranche RZ (VTA) Thesaurierungsanteilscheine ohne 

KESt-Auszahlung des Investmentfonds und des Referenzwertes (Details siehe unten im Punkt Referenzwert) bis 

zum Stichtag 31.12.2024 in EUR  

 

Hinweis zur Aussetzung und zur Abspaltung der russischen Vermögenswerte  

Der Fonds war vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt. In diesem Zeitraum wurden keine Fondspreise 

berechnet. Da somit für die Jahre 2022 und 2023 keine vollständige Wertentwicklung vorliegt, erfolgt für diese 

Jahre keine Darstellung der Wertentwicklung. Der Wert der Fondsanteile wurde insbesondere als Folge der 

Abspaltung der illiquiden russischen Vermögenswerte am 20.04.2023 gegenüber dem Fondspreis vom 28.02.2022 

um circa 47,85 % reduziert. Im Gegenzug erhielten die Anleger neue Anteile am Abspaltungsvermögen „ABW 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung“ mit den zum Zeitpunkt der Abspaltung nicht bewertbaren 

russischen Vermögenswerten.  

 

Hinweis zur Wertentwicklung des Referenzwerts  

Am 10.03.2022 erfolgte der Ausschluss der russischen Vermögenswerte aus dem Referenzwert. 

 

Hinweis zur Änderung der Anlagepolitik  

Am 2. August 2023 wurde der Fonds auf nachhaltige Veranlagungen umgestellt und der Referenzwert geändert 

(Änderung der Umstände der Wertentwicklung, Angaben zum Referenzwert siehe unten im Punkt Referenzwert).  

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zu-

kunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. 

 

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die 

letzten 7 Jahre im Vergleich zu seinem Referenzwert. 

 

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit 

seinem Referenzwert vergleichen. 

 

 
■ Wertentwicklung Fonds in % p.a. ■ Wertentwicklung Referenzwert in % p.a. 

 

in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fonds - - - -7,40 34,40 -18,40 23,70 - - 7,00 

Referenzwert - - - -7,80 34,70 -19,90 22,90 - - 7,50 
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Wertentwicklung p.a. seit Tranchenauflage (03.04.2017) bis zum 29.08.2025 in EUR  

 
in % p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Tranchenauflage 

Fonds 27.78 29.12 -1.55 - -1.10 

Referenzwert 32.72 31.55 -2.86 - -2,01 

 

 

Da der Fonds vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt war, erfolgt die Berechnung der mehrjährigen Wertenwicklung des 

Fonds auf Basis einer indikativen Bewertung des Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende unter entsprechender Ab-

wertung der im Fonds befindlichen illiquiden russischen Vermögenswerte. 

 

Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom unten ausgewiesenen Re-

ferenzwert abweichen kann. Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft kostenlos nähere Informationen zur Verfü-

gung. 

 

Die Wertentwicklung der Tranche RZ (VTA) / Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung ist repräsentativ für die 

Wertentwicklung allfälliger sonstiger Ertragstypen der Tranche RZ (Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung 

und Ausschüttungsanteilscheine).  
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Die folgende Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Tranche I (VTA) Thesaurierungsanteilscheine ohne 

KESt-Auszahlung des Investmentfonds und des Referenzwertes (Details siehe unten im Punkt Referenzwert) bis 

zum Stichtag 31.12.2024 in EUR  

 

Hinweis zur Aussetzung und zur Abspaltung der russischen Vermögenswerte  

Der Fonds war vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt. In diesem Zeitraum wurden keine Fondspreise 

berechnet. Da somit für die Jahre 2022 und 2023 keine vollständige Wertentwicklung vorliegt, erfolgt für diese 

Jahre keine Darstellung der Wertentwicklung. Der Wert der Fondsanteile wurde insbesondere als Folge der 

Abspaltung der illiquiden russischen Vermögenswerte am 20.04.2023 gegenüber dem Fondspreis vom 28.02.2022 

um circa 47,85 % reduziert. Im Gegenzug erhielten die Anleger neue Anteile am Abspaltungsvermögen „ABW 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung“ mit den zum Zeitpunkt der Abspaltung nicht bewertbaren 

russischen Vermögenswerten.  

 

Hinweis zur Wertentwicklung des Referenzwerts  

Am 10.03.2022 erfolgte der Ausschluss der russischen Vermögenswerte aus dem Referenzwert. 

 

Hinweis zur Änderung der Anlagepolitik  

Am 2. August 2023 wurde der Fonds auf nachhaltige Veranlagungen umgestellt und der Referenzwert geändert 

(Änderung der Umstände der Wertentwicklung, Angaben zum Referenzwert siehe unten im Punkt Referenzwert).  

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zu-

kunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. 

 

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die 

letzten 10 Jahre im Vergleich zu seinem Referenzwert. 

 

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit 

seinem Referenzwert vergleichen. 

 

 
■ Wertentwicklung Fonds in % p.a. ■ Wertentwicklung Referenzwert in % p.a. 

 

in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fonds -4,80 25,60 5,10 -7,40 34,40 -18,60 23,70 - - 7,00 

Referenzwert -5,60 27,50 5,80 -7,80 34,70 -19,90 22,90 - - 7,50 
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Wertentwicklung p.a. seit Tranchenauflage (04.01.2010) bis zum 29.08.2025 in EUR  

 
in % p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Tranchenauflage 

Fonds 27.77 29.12 -1.58 0.93 0.08 

Referenzwert 32.72 31.55 -2.86 0.21 -0,38 

 

 

Da der Fonds vom 01.03.2022 bis 19.04.2023 ausgesetzt war, erfolgt die Berechnung der mehrjährigen Wertenwicklung des 

Fonds auf Basis einer indikativen Bewertung des Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende unter entsprechender Ab-

wertung der im Fonds befindlichen illiquiden russischen Vermögenswerte. 

 

Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom unten ausgewiesenen Re-

ferenzwert abweichen kann. Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft kostenlos nähere Informationen zur Verfü-

gung. 

 

Die Wertentwicklung der Tranche I (VTA) / Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung ist repräsentativ für die 

Wertentwicklung allfälliger sonstiger Ertragstypen der Tranche  I (Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung).  

 

 

Referenzwert ab 2. August 2023 

 

75 % MSCI EM Eastern Europe Net (Aktienindex) 

25 % MSCI Austria IMI Net (Aktienindex) 

 

Vergangener im Prospekt ausgewiesener Referenzwert 

 

bis 01.08.2023 100 % MSCI EM Europe 10/40 Net EUR (Aktienindex) 

 

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzge-

berseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und In-

dexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber 

haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzge-

berhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes. 

 

 

Aktualisierte Daten zur Wertentwicklung finden Sie  

 unter www.rcm.at (Kurse und Dokumente/Fondsdokumente) bzw. www.rcm-international.com auf der 

Website des jeweiligen Landes unter Kurse und Dokumente/Fondsdokumente oder 

 im jeweils aktuellsten Produktblatt des Investmentfonds (sofern vorhanden), das auf der Internetseite 

www.rcm.at beziehungsweise im Falle des Vertriebes von Anteilen im Ausland zusätzlich auf der 

Internetseite www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes abrufbar ist. 

 
Hinweis: Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der 

Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, 

Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung aus-

wirken. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungs-

schwankungen steigen oder fallen kann. 

 

21.2. Profil des typischen Anlegers, für den der Investmentfonds konzipiert ist 
 

Anlegerprofil „wachstums- und risikoorientiert“ 

 

Der Investmentfonds richtet sich an wachstums- und risikoorientierte Anleger, die vor allem Kursgewinne durch chancen-

reiche Anlageformen anstreben. Die Anleger müssen im Hinblick auf die mit der Veranlagung verbundenen hohen Ertrag-

schancen bereit und in der Lage sein, hohe Wertschwankungen und gegebenenfalls entsprechende, auch hohe, Verluste 

hinnehmen zu können. Um die mit der Veranlagung verbundenen Risiken und Chancen beurteilen zu können, sollten die 

Anleger über entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse betreffend Veranlagungsprodukte und Kapitalmärkte verfügen 

oder diesbezüglich beraten worden sein. Der Anlagehorizont sollte zumindest 10 Jahre betragen. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rcm.at%2F&data=05%7C01%7Cmargit.smetana%40rcm.at%7Cac55ab97fcc648600a5908dae2aacd35%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C638071520460756434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BxF0f4PggM4OSkLKi2XMFSnJEJDEvje4GijfE7CVMgQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rcm-international.com%2F&data=05%7C01%7Cmargit.smetana%40rcm.at%7Cac55ab97fcc648600a5908dae2aacd35%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C638071520460756434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B7lJ9fzrCA1zl2wV4naxOe%2F6%2B%2BGUw35K%2FksJuEkEzfo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rcm.at%2F&data=05%7C01%7Cmargit.smetana%40rcm.at%7Cac55ab97fcc648600a5908dae2aacd35%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C638071520460756434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BxF0f4PggM4OSkLKi2XMFSnJEJDEvje4GijfE7CVMgQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rcm-international.com%2F&data=05%7C01%7Cmargit.smetana%40rcm.at%7Cac55ab97fcc648600a5908dae2aacd35%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C638071520460756434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B7lJ9fzrCA1zl2wV4naxOe%2F6%2B%2BGUw35K%2FksJuEkEzfo%3D&reserved=0
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22. Wirtschaftliche Information: Etwaige Kosten oder Gebühren mit Ausnahme der unter 

den Punkten 9 und 10 genannten Kosten, aufgeschlüsselt nach denjenigen, die vom An-

teilinhaber zu entrichten sind und denjenigen, die aus dem Sondervermögen des In-

vestmentfonds zu zahlen sind. 
 

Die Gebühren für die Verwahrung der Anteilscheine richten sich nach der Vereinbarung des Anteilinhabers mit seiner de-

potführenden Stelle. 

 

Werden die Anteilscheine zurückgegeben, so können Kosten (z.B. Ordergebühren) bei der Rücknahme von Anteilscheinen 

anfallen. 
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ABSCHNITT III 

ANGABEN ÜBER DIE DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE 
 

1. Identität der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW und Beschreibung ihrer Pflichten so-

wie der Interessenkonflikte, die entstehen können. 

 

Depotbank/Verwahrstelle ist die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien. 

 

Die Depotbank/Verwahrstelle hat gemäß Bescheid vom 10.02.1994, GZ: 25 4746/1-V/13/94 des Bundesministers für Finan-

zen die Funktion der Depotbank/Verwahrstelle für den Investmentfonds übernommen. Die Bestellung und der Wechsel der 

Depotbank/Verwahrstelle bedarf der Bewilligung der FMA. Sie darf nur erteilt werden, wenn anzunehmen ist, dass das 

Kreditinstitut die Erfüllung der Aufgaben einer Depotbank/Verwahrstelle gewährleistet. Die Bestellung und der Wechsel 

der Depotbank/Verwahrstelle ist zu veröffentlichen; die Veröffentlichung hat den Bewilligungsbescheid anzuführen.  

 

Die Depotbank/Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach österreichischem Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Giro-, Einla-

gen- und Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 

 

Ihr obliegt die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Führung der Konten und Depots des Investmentfonds (§ 40 

Abs. 1 InvFG 2011). Weiters obliegt ihr die Verwahrung der Anteilscheine für die von der VWG verwalteten Fonds (§ 39 Abs. 

2 InvFG 2011). Sie hat dabei insbesondere zu gewährleisten, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen des Invest-

mentfonds beziehen, der Gegenwert unverzüglich übertragen wird und die Erträge des Investmentfonds gemäß den Best-

immungen des InvFG und den Fondsbestimmungen verwendet werden. 

 

Weiters werden folgende Aufgaben von der Depotbank/Verwahrstelle übernommen, wobei die Verwaltungsgesellschaft 

darauf hinweist, dass die Depotbank/Verwahrstelle ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen im 

Sinne des Art. 4 Abs. 1 Z 38 VO (EU) 575/2013 ist: 

 

 Preisfestsetzung  

 Fondsbuchhaltung 

 Gewinnausschüttung auf Basis der Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft 

 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

 Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der Zertifikate), sofern relevant 

 Meldungen der Einzelheiten von mit der Depotbank/Verwahrstelle als Gegenpartei abgeschlossenen Deri-

vatekontrakten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) an ein gemäß EMIR registriertes 

und anerkanntes Transaktionsregister  

 

Informationstechnologie / Fondsbuchhaltung 

 

Im Bereich der Fondsbuchhaltung erfolgt der Betrieb und die Weiterentwicklung des Fondsbuchhaltungssystems durch 

die Firma PROFIDATA AG, in der Luberzen 40, 8902 Urdorf, Schweiz, als IT-Dienstleister im Rahmen einer Unterauslagerung 

durch die Depotbank/Verwahrstelle. 

 

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen für die Verwaltung zustehende Vergütung und der Ersatz 

für die mit der Verwaltung zusammenhängenden Aufwendungen sind von der Depotbank/Verwahrstelle zu Lasten der für 

den Fonds geführten Konten zu bezahlen. Die Depotbank/Verwahrstelle darf die ihr für die Verwahrung der Wertpapiere 

des Fonds und für die Kontenführung zustehende Vergütung dem Fonds anlasten. Bei diesen Maßnahmen kann die De-

potbank/Verwahrstelle nur auf Grund eines Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handeln. 

 

Angabe allfälliger Interessenkonflikte 

 

Die Depotbank/Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft, derzeit die Raiffeisen Bank International AG, zählt so wie 

die Verwaltungsgesellschaft zur Raiffeisen Banken Gruppe. Dies könnte zu höheren Spesen für die Fonds bzw. Kunden 

führen. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Den Fonds werden marktübliche Gebühren für die Depotführung 

sowie Transaktionskosten verrechnet. Die verrechneten Gebühren/Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft re-

gelmäßig mit der Depotbank/Verwahrstelle verhandelt. Bei Publikums- bzw. institutionellen Fonds kann es zu einer 
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Differenzierung bei den verrechneten Gebühren/Kosten kommen. Diese bewegen sich jedoch im Rahmen der marktübli-

chen Bandbreiten für solche Fondskategorien.  

 

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen für die Verwaltung zustehende Vergütung und der Ersatz 

für die mit der Verwaltung zusammenhängenden Aufwendungen sind von der Depotbank/Verwahrstelle zu Lasten der für 

den Fonds geführten Konten zu bezahlen. Die Depotbank/Verwahrstelle darf die ihr für die Verwahrung der Wertpapiere 

des Fonds und für die Kontenführung zustehende Vergütung dem Fonds anlasten. Bei diesen Maßnahmen kann die De-

potbank/Verwahrstelle nur auf Grund eines Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handeln. 

 

2. Beschreibung sämtlicher von der Depotbank/Verwahrstelle übertragener Verwahrungs-

funktionen, Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten und Angabe sämtlicher Inte-

ressenkonflikte, die sich aus der Aufgabenübertragung ergeben können 
 

Die Depotbank/Verwahrstelle setzt Unterverwahrstellen ein. Eine Liste dieser Unterverwahrstellen zum Zeitpunkt der Er-

stellung des vorliegenden Prospekts finden Sie im Anhang sowie in gegebenenfalls aktualisierter Form in deutscher Spra-

che auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.rcm.at (Menü Über uns / Untermenü Konzerninformatio-

nen) sowie in englischer Sprache unter www.rcm-international.com (Menu About Us / Submenu Important Information). 

 

Mit dem Einsatz von Unterverwahrstellen verbundene Interessenkonflikte 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts sind keine durch den Einsatz von Unterverwahrstellen verur-

sachten Interessenkonflikte bekannt oder erkennbar. 

 

3. Erklärung, dass den Anlegern auf Antrag Informationen auf dem neuesten Stand hin-

sichtlich der Informationen in Abschnitt III, Punkt 1 und 2 übermittelt werden 
 

Auf Anfrage werden den Anlegern des Fonds aktuelle Informationen zu den oben angeführten Angaben zur Depot-

bank/Verwahrstelle zur Verfügung gestellt. 

 

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
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ABSCHNITT IV 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 

1. Beschwerden 
 

Informationen über Verfahren bei Beschwerden der Anteilinhaber werden auf der Internetwebseite der Verwaltungsge-

sellschaft unter  
 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance) 

 

zur Verfügung gestellt. 
 

 

2. Interessenkonflikte 
 

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten werden in der Interessenkonflikts-Politik der Verwaltungsge-

sellschaft dargestellt, die im Anhang (in der zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts geltenden Fassung) sowie in ge-

gebenenfalls aktualisierter Form auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter  
 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance)  

 

zur Verfügung gestellt wird. 
 

 

3. Grundsätze der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen  
 

Die Grundsätze der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen werden in der Mitwirkungspolitik (inklusive Grundsätze 

der Stimmrechtsausübung) der Verwaltungsgesellschaft dargestellt, die im Anhang (in der zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Prospekts geltenden Fassung) sowie in gegebenenfalls aktualisierter Form auf der Internetseite der Verwaltungsge-

sellschaft unter  
 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance)  

 

zur Verfügung gestellt wird. 
 

 

4. Bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen 
 

 

Entsprechend der Durchführungspolitik / Best Execution Policy der Verwaltungsgesellschaft, die in gegebenenfalls aktu-

alisierter Form auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter  

 

www.rcm.at (Menü Corporate Governance)  

 

abrufbar ist, erfolgt die bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen auf Basis der nachfolgenden Grundsätze.  
 

a. Brokerauswahl 

Die Auswahl derjenigen Handelspartner (Broker), an welche Orders weitergeleitet werden können, erfolgt anhand festge-

legter Kriterien und nach Abstimmung mit der Depotbank/Verwahrstelle. Die Handelspartner werden auch nach Auf-

nahme der Geschäftsbeziehung regelmäßigen Überprüfungen durch die Verwaltungsgesellschaft unterzogen. Die Krite-

rien sind insbesondere: 

 

 Ausführungsgeschwindigkeit 

 Gehandelte Volumina 

 Fähigkeit reibungsloser und zeitgenauer Abwicklung 

 Zusicherung einer bestmöglichen Auftragsausführung 

 Information zu Markt und Flows (technische Informationen) 

 Reputation des Brokers 

 

Unsere Handelspartner verfügen grundsätzlich jeweils über eigene Best Execution Verfahren oder Policies, um 

http://www.rcm.at/
http://www.rcm.at/
http://www.rcm.at/
http://www.rcm.at/
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gleichbleibend bestmögliche Ergebnisse zu liefern.  

 

Diejenigen Handelspartner, welche nach einer hausinternen Überprüfung die aufgestellten Kriterien für zulässige Han-

delspartner erfüllen, finden Aufnahme auf die Brokerlisten der Verwaltungsgesellschaft für die jeweilige Instrumen-

tengattung. Bei der Auswahl von einzelnen Handelspartnern aus den Brokerlisten der Verwaltungsgesellschaft für kon-

krete Transaktionen berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft die im Folgenden angeführten Durchführungskriterien 

zur Erzielung eines bestmöglichen Ergebnisses. 

 

b. Durchführungskriterien 

In Bezug auf konkrete Transaktionen sind zur nachhaltigen Erzielung der für die Fonds bzw. die Portfolios auf Dauer best-

möglichen Durchführungsergebnisse insbesondere folgende Kriterien relevant:  

 

 Kurs/Preis 

 Kosten 

 Art und Umfang des Auftrages 

 Schnelligkeit 

 Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung 

 

Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung von Durchführungskriterien. Darüber hinaus kann es ver-

schiedene andere, qualitative Faktoren geben, die bei der Entscheidung über eine Auftragsausführung ebenfalls eine Rolle 

spielen können.  

 

Je nach Art der Transaktion und der Gruppe von Finanzinstrumenten sowie der damit verbundenen Merkmale kann es zu 

einer unterschiedlichen Gewichtung der relevanten Kriterien kommen. 

 

Im Fall der Erbringung von individueller Portfolioverwaltung für Privatkunden ist das bestmögliche Ergebnis hinsichtlich 

des Gesamtentgelts relevant, das sich aus dem Preis für das jeweilige Finanzinstrument und alle mit der Auftragsdurch-

führung verbundenen, vom Kunden zu tragenden Kosten zusammensetzt.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird Transaktionen so durchführen, dass bei einer gesamthaften Betrachtung im Zeitablauf 

bestmögliche Ergebnisse zu erwarten sind. 

 

Weisungen des Kunden 

Der Kunde kann im Rahmen des Fondsmanagements den Ausführungsplatz für ein Einzelgeschäft bestimmen, wodurch 

die Verwaltungsgesellschaft von der Verpflichtung befreit ist, den Auftrag entsprechend ihrer Durchführungspolitik aus-

zuführen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass durch eine Weisung des Kunden die Verwaltungsgesell-

schaft davon abgehalten werden kann, im Rahmen der gegenständlichen Durchführungspolitik für den Kunden das best-

mögliche Ergebnis zu erzielen. 

 

Bei Vorliegen außerordentlicher Umstände (z.B. bei einer Unterbrechung der technischen Anbindung an einzelne Aus-

führungsplätze) kann die Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein, von den in dieser Durchführungspolitik aufgestellten 

Grundsätzen abzuweichen. Dennoch wird sich die Verwaltungsgesellschaft um die bestmögliche Auftragsausführung be-

mühen. 

 

Zusammenlegung von Transaktionen: Transaktionen für einen Fonds können unter bestimmten Voraussetzungen zu-

sammen mit Transaktionen für andere Fonds oder mit Transaktionen für die eigene Rechnung der Verwaltungsgesell-

schaft ausgeführt werden. Ebenso können Transaktionen für ein Portfolio unter bestimmten Voraussetzungen zusammen 

mit Transaktionen für andere Portfolios durchgeführt werden. Für den Fall von Teilausführungen erfolgt eine Zuweisung 

anhand vorher festgelegter Grundsätze (siehe dazu auch die Conflict of Interest Policy der Verwaltungsgesellschaft ab-

rufbar unter www.rcm.at. im Menü Über uns/Untermenü Corporate Governance).  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Durchführung einer Marktgerechtigkeitsprüfung nach jedem Geschäftsabschluss im-

plementiert. Auffälligkeiten, die über einen im Vorhinein definierten Rahmen hinausgehen, werden von unseren Mitarbei-

tern geklärt. 
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c. Ausführungsplätze Fondsmanagement 

Aktien / Anleihen / börsengehandelte Derivate / Kreditausfallsderivate (Credit Default Swaps bzw. CDS)  

Generell können Transaktionen sowohl auf geregelten Märkten, an Multilateral Trading Facilities (sogenannte Handels-

plattformen oder MTFs) als auch an anderen Ausführungsplätzen (z.B. außerbörslich – sogenanntes OTC- oder Over-the-

Counter-Geschäft) ausgeführt werden. Im Fall der Durchführung von Transaktionen über Handelspartner (Broker) erfolgt 

die Auswahl des Brokers für eine konkrete Transaktion aus den bestehenden Brokerlisten (siehe Anhang der Best Execution 

Policy unter www.rcm.at / Corporate Governance) und in Berücksichtigung der oben angeführten Durchführungskriterien. 

 

Bei der Instrumentengattung der Anleihen erfolgen Transaktionen in der Regel über Handelsplattformen oder direkt bei 

Gegenparteien. Bei der Vornahme von Transaktionen über Handelsplattformen bildet das vorherrschende Durchführungs-

kriterium bei der Entscheidungsfindung der Kurs/Preis. Im Zuge der Erstausgabe von Anleihen wird insbesondere die Wahr-

scheinlichkeit der größtmöglichen Zuteilung berücksichtigt. 

 

Für die Instrumentengattungen Aktien, börsengehandelte Derivate, börsengehandelte Fonds (ETFs bzw. Exchange Traded 

Funds) und börsengehandelte Rohstoffanleihen (ETCs bzw. Exchange Traded Commodities) kann zu den oben angeführ-

ten Kriterien Folgendes ergänzt werden: 

 

Hier kann eine grundsätzliche Unterscheidung dahingehend getroffen werden, wie die Veräußerbarkeit (Liquidität) der 

einzelnen Instrumente gestaltet ist. Bei Vorliegen einer relativ hohen Veräußerbarkeit werden die Kriterien Kurs/Preis so-

wie Schnelligkeit höher gewichtet. Bei Vorliegen einer geringeren Veräußerbarkeit liegt das höhere Gewicht auf den Krite-

rien Art und Umfang des Auftrages sowie der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung. 

 

Für die in diesem Unterpunkt genannten Instrumentengattungen existieren jeweils eigene Brokerlisten.  

 

Geldmarktinstrumente (inklusive kurzlaufende Anleihen) / Einlagen 

Bei Publikumsfonds werden Einlagen grundsätzlich innerhalb des österreichischen Raiffeisen-Sektors angelegt. Die Ver-

anlagung bei anderen Kreditinstituten ist jedoch ebenfalls möglich. Bei der Entscheidung für eine Gegenpartei werden 

insbesondere die Kriterien Zinskonditionen, Bonität der Gegenpartei und Abwicklungssicherheit berücksichtigt. Bei Anlei-

hen, die aufgrund ihrer kurzen Restlaufzeit investmentfondsrechtlich als Geldmarktinstrumente zu qualifizieren sind, gel-

ten die obigen Ausführungen zu Anleihen.  

 

Fremdwährungen / Devisentermingeschäfte 

Fremdwährungstransaktionen und Devisentermingeschäfte in Fonds der Verwaltungsgesellschaft werden grundsätzlich 

über die Raiffeisen Bank International AG (RBI) durchgeführt. Fremdwährungstransaktionen und Devisentermingeschäfte 

in Fonds anderer Verwaltungsgesellschaften, für die die Verwaltungsgesellschaft als Manager bestellt wurde, können 

über die jeweilige Depotbank/Verwahrstelle durchgeführt werden.  

 

Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen  

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen in Fonds der Verwaltungsgesellschaft erfolgt grundsätzlich über die RBI 

als Depotbank/Verwahrstelle. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen in Fonds anderer Verwaltungsgesellschaf-

ten erfolgt in der Regel über die Einschaltung eines Intermediärs bei der jeweiligen ausgebenden Stelle des Fonds.  

 

d. Überprüfung der Durchführungspolitik 

Die Durchführungspolitik wird insbesondere hinsichtlich Aktualität und Effizienz zumindest einmal jährlich sowie bei we-

sentlichen Veränderungen überprüft. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der Durchführungspolitik. 

 

 

 

 

Dr. Martin Jethan   Mag. Sabine Macha 

Prokurist   Prokurist 

 
 
 
  

http://www.rcm.at/
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ANHANG 
Name des Produkts: Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900YTMI7CP84ISH50 

Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwal-

tet. Fondsmanager: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

 

1. Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Fi-

nanzprodukt beworben? 
Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie insbeson-

dere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologische Ver-

besserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Humanressourcen, 

Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen sowie soziale Verbesserungsmög-

lichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance sowie unternehmerisches 

Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) sind jedenfalls Vorausset-

zung für eine Veranlagung in von Unternehmen begebenen Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten.  

Es besteht keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale. 

 

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. / Verwaltungsgesellschaft ist als Asset Manager der 

RBI-Gruppe (Raiffeisen Bank International AG) in deren Nachhaltigkeitsstrategie eingebettet. Die Ver-

waltungsgesellschaft versteht unter Nachhaltigkeit verantwortungsvolles unternehmerisches Han-

deln für langfristigen ökonomischen Erfolg im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft. Nachhaltigkeit 

ist ein zentraler Bestandteil ihrer Geschäftspolitik. Selbstverständnis ihres Handelns ist es, verant-

wortungsvoller Fondsmanager, fairer Partner und engagierter Bürger zu sein.                             

 

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurz für 

Environment, Social, Governance, verwirklicht. Neben ökonomischen Faktoren, etwa traditionelle Kri-

terien wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit, werden somit ökologische und gesellschaftliche 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
 ☐ Ja  ☒ Nein    

☐  Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem Umweltziel getätigt:    % 

 

☐  in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind  

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐  Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem sozialen Ziel getätigt:    % 
 

☐  Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von    % an nachhaltigen Investitionen 

 

☐  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

☐  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

☐  mit einem sozialen Ziel 

 

☒   Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-

haltigen Investitionen getätigt. 
 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investi-

tion keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele erheb-

lich beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. Diese Verordnung um-

fasst kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem Umweltziel kön-

nen taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

Mit  

Nachhaltigkeitsinkato-

ren wird gemessen, inwie-

weit die mit dem Finanz-

produkt beworbenen öko-

logischen oder sozialen 

Merkmale erreicht wer-

den. 
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Aspekte, ebenso wie (gute) Unternehmensführung wie folgt  in die Anlageprozesse integriert: 

 

1. Vermeiden und Verantwortung zeigen: Negativkriterien zum Ausschluss von kontroversen Ge-

schäftsfeldern bzw. Unternehmen und Staaten (Gebietskörperschaften), die definierte Kriterien ver-

letzen.  

 

2. Unterstützen und Nachhaltigkeit fördern durch Integration von ESG-Research im Investmentpro-

zess  in der Unternehmensbewertung und schlussendlich in der Titelauswahl (Best-in-class-Ansatz). 

Dies wird sinngemäß auch für Staaten (Gebietskörperschaften) als Emittenten von Schuldtiteln an-

gewandt. 

 

3. Einfluss und Wirkung entfalten: „Engagement“ als integraler Bestandteil einer verantwortungsvol-

len, nachhaltigen Anlagepolitik mittels Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von 

Stimmrechten.  

 

Das Zusammenwirken aller drei Elemente – Vermeiden, Unterstützen und vor allem auch Einfluss – 

ist Voraussetzung für ein verantwortungsvolles, aktives Management von nachhaltigen Fonds. 

 

Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert be-

stimmt.  

 
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

Als Nachhaltigkeitsindikator wird der 'Raiffeisen-ESG-Indikator' als interner Indikator der Verwal-

tungsgesellschaft herangezogen. Die Verwaltungsgesellschaft analysiert laufend Unternehmen 

und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltig-

keitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer 

ESG-Risikobewertung in den sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. Der Raiffeisen ESG-Indikator 

wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der je-

weiligen Unternehmensbranche. 

 
Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-

weise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 

bei? 

Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition an. 

 
Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden? 

Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition an. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren berücksichtigt? 

Nicht anwendbar, da der Fonds keine nachhaltige Investition anstrebt. 

 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinatio-

nale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Nicht anwendbar, da der Fonds keine nachhaltige Investition anstrebt. 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen handelt es sich um 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und Be-

schäftigung, Achtung der 

Menschenrechte und Be-

kämpfung von Korruption 

und Bestechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
☒ Ja.  

☐ Nein.  

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt durch die im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem 

Finanzprodukt verfolgt? / Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ver-

wendet werden?“ genannten Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investment-

prozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien 

beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezo-

gene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeitende, Gesellschaft, Lieferant:innen, Geschäftsethik und 

Umwelt bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Ent-

wicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Um-

weltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wird bei Unternehmen durch das 

„Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten 

auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt.  Diese unternehmens-

bezogenen Engagementaktivitäten werden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweili-

gen Unternehmen durchgeführt. Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren entnehmen Sie bitte auch gegebenenfalls den veröffentlichten Rechen-

schaftsberichten (Anhang „Ökologische und/oder soziale Merkmale“).   

 
Unternehmen Negativkriterien  Positivkriterien  Engagement  

Umwelt 

Treibhausgasemissionen ✓ ✓ ✓ 
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete 

mit schutzbedürftiger Biodiversität auswir-

ken 
✓ ✓  

Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)  
✓ ✓ 

Gefährlicher Abfall  
✓ ✓ 

Soziales und 

Beschäfti-

gung 

Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu Uni-

ted Nations Global Compact (Initiative für 

verantwortungsvolle Unternehmensfüh-

rung) und OECD-Leitsätzen für multinatio-

nale Unternehmen; Arbeitsunfälle 

✓ ✓ ✓ 

Geschlechtergerechtigkeit  ✓ ✓ 
Kontroversielle Waffen ✓ ✓  

 

  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denje-

nigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitio-

nen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-

aktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Staaten und supranationale Organisationen Negativkriterien  Positivkriterien  

Umwelt Treibhausgasemissionen  
✓ 

Soziales 

Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationa-

len Verträgen und Übereinkommen sowie den Grunds-

ätzen der Vereinten Nationen 
✓ ✓ 

 

 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 Die drei Nachhaltigkeitssäulen Umwelt („E“ wie environment), Gesellschaft („S“ wie social) und ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung („G“ wie governance) sind Grundlage für jede Veranla-

gungsentscheidung. Dies erfolgt auf mehreren Ebenen im Investmentprozess, in denen die traditio-

nelle finanzielle Analyse mit der ESG-Analyse verbunden wird. 

 

Veranlagung in Einzeltitel 

Bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden folgende Grunds-

ätze beachtet: Ausgangspunkt des integrierten Ansatzes der Raiffeisen KAG ist die Analyse auf Basis 

interner und externer Daten und Informationen: Als zentrales Element der Anlagestrategie wird ba-

sierend auf internen und externen ESG-Daten ein von der Verwaltungsgesellschaft entwickelter ESG-

Indikator für Unternehmen und Staaten eingesetzt. 

 

Die erste Säule des Raiffeisen-ESG-Indikators für Unternehmenstitel basiert auf der internen Ein-

schätzung in Zusammenhang mit Zukunfts-Themen, die eine Bewertung für Sektoren und Subsekto-

ren im Hinblick auf deren Potential aus Nachhaltigkeitssicht widerspiegelt. Die Zukunfts-Themen 

umfassen derzeit insbesondere die Bereiche Energie, Infrastruktur, Rohstoffe, Technologie, Gesund-

heit/ Ernährung/ Wohlbefinden, Kreislaufwirtschaft und Mobilität.  

 

Die Berechnung der ESG Unternehmens-Einschätzung ist die zweite Säule des Investmentprozesses. 

Darin enthalten sind diverse Scores externer Partner, die eine Stakeholderbewertung, eine Bewer-

tung von ESG-Risiken, eine Corporate Governance-Bewertung, eine Einschätzung von Kontroversen 

und eine SDG-Bewertung (die SDGs, sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-

nen und wurden von 193 Ländern einstimmig angenommen und auch von der österreichischen Bun-

desregierung implementiert)  beinhalten, sowie die Beurteilung anhand der von der Verwaltungsge-

sellschaft definierten Negativkriterien. Auf dieser Analyseebene kommt es auch zu einer Vorselektion 

des gesamten Investmentuniversums. Als dritte Säule fungiert für Unternehmenstitel die Engage-

ment-Bewertung. Diese beinhaltet eine Kombination aus drei Dimensionen: 1. die Intensität und Form 

des Engagements 2. die Kommunikation Dabei wird die Bereitschaft des Unternehmens, auf Fragen 

der Verwaltungsgesellschaft einzugehen, die Häufigkeit der Kommunikation und die rasche und zeit-

gerechte Beantwortung dieser Fragen bewertet. 3. die Auswirkung des Engagements. Hier wird die 

Umsetzung der Engagementziele durch das Unternehmen bewertet. Sollte im Engagementprozess 

eine Reputationsgefährdung erkannt werden, wird das Unternehmen von der Investition ausge-

schlossen. Ist bisher noch kein Engagement erfolgt, wird das Unternehmen neutral bewertet. Für die 

Beurteilung von Staaten wurde der Raiffeisen-Sovereign-Indikator entwickelt. Für die Berechnung 

wurden verschiedene Themen identifiziert, die abbilden, wie nachhaltig die Staaten sowohl in ihrer 

Gesetzgebung als auch in ihrem Wirken gegenüber der Umwelt oder ihren Bürgern agieren. Diese 

Themen werden durch sogenannte Faktoren im Berechnungsmodell repräsentiert, wobei jeder ver-

wendete Faktor einer der Kategorien Umwelt (Environment), Soziales (Social) oder Governance, sowie 

einer der Unterkategorien Biodiversität, Klimaschutz, Ressourcen, Umweltschutz, Grundbedürfnisse, 

Gerechtigkeit, Humankapital, Zufriedenheit, Institutionen, Politik, Finanz oder Transparenz zugeord-

net wird. In die Berechnung fließen ebenfalls Daten externer Researchanbieter mit ein. Auf Basis der 

genannten Analysen wird aus den ausgewählten Unternehmen und Staaten unter Berücksichtigung 

des ESG-Indikators, dessen Entwicklung (ESG-Momentum) und unter fundamentalen Gesichtspunk-

ten ein breit diversifiziertes Portfolio konstruiert.  Dabei wird besonders hoher Wert auf die Qualität 

des Unternehmens und des Businessmodels gelegt. Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit und fundamen-

taler Stärke sind ausschlaggebend für ein Investment. 

 

 

 

 
Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur für 

Investitionsentscheidun-

gen, wobei bestimmte Kri-

terien wie beispielsweise 

Investitionsziele oder Risi-

kotoleranz berücksichtigt 

werden. 



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 52 von 89 

 

Veranlagung in Fonds der Verwaltungsgesellschaft 

Im Zuge der Veranlagung in Anteile an Investmentfonds werden nur Investmentfonds erworben, die 

ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen oder eine nachhaltige Investition anstreben (Art. 

8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088). Die oben angeführten Grundsätze der 

direkten Veranlagung in Wertpapiere gelten auch für die Veranlagung in Fonds der Verwaltungsge-

sellschaft. Details sind den jeweiligen Prospekten der Fonds der Raiffeisen KAG zu entnehmen.   

 

Auswahl von Fonds, die nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden  

Zur Auswahl von Investmentfonds anderer Verwaltungsgesellschaften werden einerseits quantita-

tive Daten wie ESG Bewertungen und Informationen zu kontroversen Geschäftsfelder und -praktiken 

herangezogen und andererseits erfolgt bei aktiv verwalteten Investmentfonds ein qualitativer Aus-

wahlprozess, der persönliche Gespräche mit den Managern miteinschließt. Im Zuge der Veranlagung 

in Anteile an Investmentfonds werden nur Investmentfonds erworben, die ökologische und/oder so-

ziale Merkmale aufweisen oder eine nachhaltige Investition anstreben (Art. 8 und Art. 9 der Offenle-

gungsverordnung / VO (EU) 2019/2088). Die Umsetzung der „Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder 

nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden“ der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA 

(European Securities and Markets Authorities) vom 21.8.2024 ist Voraussetzung für eine Investition. 

Die Einhaltung der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft der Subfonds zugesagten Negativ- 

bzw. Positivkriterien kann trotz regelmäßiger und gewissenhafter Überprüfung nicht garantiert wer-

den. 

 

Details zur Anlagepolitik und zu dem Anlageziel des Fonds in Abschnitt II / Punkt 15 dieses Prospekts. 

 
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 

werden? 

Im Zuge der Veranlagung in Anteile an Investmentfonds werden nur Investmentfonds erworben, 

die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen oder eine nachhaltige Investition anstre-

ben (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088). 

 

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets 

Authorities) hat in ihren „Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene 

Begriffe verwenden“ vom 21.8.2024 Kriterien für die Veranlagung in Unternehmen festgelegt. 

Basierend auf diesen Leitlinien erfolgt keine direkte oder indirekte Veranlagung in Unternehmen, 

die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards 

für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) 

genannten Kriterien betroffen sind: 

a) Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen (iS der 

internationalen Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen sowie 

nach österreichischem Recht) beteiligt sind; 

b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind; 

c) Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gegen die Grundsätze der 

Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

verstoßen; 

d) Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der 

Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen; 

e) Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem 

Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl erzielen; 

f) Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Her-

stellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen; 

g) Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer 

Treibhausgas-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat darüberhinausgehende Negativkriterien für die direkte Veranla-

gung in Einzeltitel festgelegt, um die Veranlagungen in kontroverse Geschäftsfelder und -prakti-

ken zu vermeiden. Negativkriterien bedeuten nicht immer einen vollumfänglichen Ausschluss ei-

nes Geschäftsfeldes oder einer Geschäftspraktik. In einigen Fällen wurden im Hinblick auf die We-

sentlichkeit Schwellenwerte festgelegt. Einige der in Folge genannten Negativkriterien werden 
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typischerweise erst nach dem Eintritt eines Ereignisses (zum Beispiel Anklage wegen Bilanzfäl-

schung) bekannt und unterstützen daher bei einer Anlageentscheidung die Einschätzung zukünf-

tigen Verhaltens. Diese Negativkriterien unterliegen einer laufenden Kontrolle und können auf-

grund neuer Erkenntnisse und Entwicklungen am Markt ergänzt oder angepasst werden. Bei fest-

gestellten Verstößen gegen diese Negativkriterien wird die ESG-Einschätzung des betroffenen 

Emittenten einer vertiefenden Überprüfung unterzogen. Danach entscheidet die Verwaltungsge-

sellschaft über den Verbleib der Position im Fonds oder über einen Verkauf. Im Bereich von Unter-

nehmensemittenten werden sensible Geschäftsfelder und Aspekte vertiefend analysiert. Dazu 

zählen Verletzungen der Menschenrechte und Verstöße gegen Arbeitsrechte (gem. dem Protokoll 

der International Labour Organization), Umweltschutz (massive Umweltzerstörung), Korruption 

sowie Atomenergie (Produzenten von Atomenergie und Uran; Services in Verbindung mit Atoms-

tromproduktion) und Produzenten von militärischen Rüstungsgütern zu Kampfzwecken.  

 

Die weiterführende Analyse im Rahmen des Anlageprozesses bei Investitionen in Staaten berück-

sichtigt die Themenbereiche Umweltschutz (Nicht-Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkom-

mens bzw. der UN-Biodiversitätskonvention), autoritäre Regime bzw. unfreie Staaten, Korruption 

(unter Heranziehung des Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International) sowie 

die fehlende Ratifizierung des Atomwaffensperrvertrags.  

 

In der direkten Veranlagung sind derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermögli-

chen oder unterstützen können, generell vom Erwerb ausgeschlossen.  

 

Bei Verstößen gegen die von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien oder Vor-

liegen von investmentrelevanten ESG-Fragestellungen betreffend der oben genannten Themen 

erfolgt durch das Fondsmanagement eine tiefergehender Emittenten-Analyse unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten. Zu den wesentlichen Informationen für die ESG-Einschätzung zählen Er-

kenntnisse aus dem proprietären Zukunfts-Themen Research, interne Bewertungen des Fonds-

managements, proprietäres Engagement sowie Daten von externen Informationsdienstleistern 

und Research-Providern. Dabei wird überprüft, wie das betroffene Unternehmen auf den Fall rea-

giert und welche Vorkehrungen in Zukunft getroffen werden. Auf Basis dieser Überprüfung wird 

über den Verbleib der Position im Fonds oder über einen Verkauf entschieden. 

 
Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrate-

gie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Nicht anwendbar 
 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 

in die investiert wird, bewertet? 

Die Bewertung der guten Unternehmensführung im Anlageprozess der Verwaltungsgesellschaft 

erfolgt durch die Anwendung von Negativkriterien, die Integration von ESG-Research in den Anla-

geprozess (ESG-Scores) für die Bewertung von Unternehmen und letztlich für die Titelauswahl 

(Best-in-Class-Ansatz) sowie durch die kontinuierliche Überprüfung des Governance-bezogenen 

Scores des Fonds. Direkte Veranlagungen in Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsge-

sellschaft gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) 

oder die Leitsätze der  Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

für multinationale Unternehmen verstoßen, sind jedenfalls von einer Investition ausgenommen. 

 

Bei der Auswahl von Fonds anderer Verwaltungsgesellschaften wird die gute Unternehmensfüh-

rung indirekt durch die Auswahl von Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen (Art 

8. OffenlegungsVO) oder eine nachhaltige Investition anstreben (Art 9. OffenlegungsVO) berück-

sichtigt. 
 

 

  

Die Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung umfassen 

solide Managementstruk-

turen, die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mitarbei-

tern sowie die Einhaltung 

der Steuervorschriften. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
Die im Punkt Anlagestrategie beschriebenen Grundsätze gelten für das gesamte Wertpapiervermö-

gen. Der Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristi-

ges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fonds-

vermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpa-

pieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in folgenden Ländern Zentraleu-

ropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Li-

tauen, Lettland und/oder Estland. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, 

supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, 

in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds 

investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder 

sozialer Merkmale verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich 

in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merk-

male des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von 

den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für soge-

nannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten 

Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungs-

mittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können. 

 

 
Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale gem. Art. 8 Of-

fenlegungs-Verordnung. Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integra-

tion von ESG, kurz für Environment, Social, Governance, verwirklicht. 

Mindestens 80 % des gesamten Fondsvermögens sind Investitionen, die auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet sind. 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

 
  

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

– Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Aktivitäten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln 

– Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft 

– Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln 

 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung nach Ermessen der Verwaltungsge-

sellschaft sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung (zur Ertrags-

sicherung bzw. -steigerung, als Wertpapierersatz, zur Steuerung des Risikoprofils des Invest-

mentfonds bzw. zur synthetischen Liquiditätssteuerung) eingesetzt. Dies bedeutet, dass deriva-

tive Instrumente auch als Ersatz für die direkte Veranlagung in Vermögensgegenstände sowie 

insbesondere mit dem Ziel der Ertragssteigerung eingesetzt werden, wodurch sich das mit dem 

Investmentfonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann. Im Zuge des Einsatzes von absichern-

den Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male bzw. der Mindestausschlüsse gemäß ESMA-Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder nach-

haltigkeitsbezogene Begriffe (gem. Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 

2020/1818: Mindeststandards für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU 

Paris-aligned Benchmarks“) verwenden. Bei Verwendung von Derivaten, die nicht der Absicherung 

dienen, werden die ökologischen oder sozialen Merkmale nach Möglichkeit und die Mindestaus-

schlüsse jedenfalls berücksichtigt. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt-

ziel mit der EU-Taxonomie konform? 
Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend 

findet auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter 

statt. 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im  Bereich fossiles 

Gas und/oder Kernenergie2 investiert?  

☐ Ja:  

 ☐ In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

☐ Nein.  

  Nicht anwendbar. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der In-

vestitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt 

die erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanz-

produkts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  
* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen ge-

genüber Staaten. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar 

 

 
2 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 

Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung am linken 

Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind 

in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Mit Blick auf die EU-Taxo-

nomiekonformität umfas-

sen die Kriterien für fossi-

les Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf erneuer-

bare Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für 

Kernenergie beinhalten 

umfassende Sicherheits- 

und Abfallentsorgungs-

vorschriften. 

 

Ermöglichende Tätigkei-

ten wirken unmittelbar er-

möglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen leis-

ten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die es 

noch keine CO2- armen Al-

ternativen gibt und die un-

ter anderem Treibhaus-

gasemissionswerte auf-

weisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Um-

weltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition mit einem Umweltziel an, das nicht mit der EU-Taxo-

nomie konform ist. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Der Fonds strebt keine sozial nachhaltige Investition an. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2Andere Investitionen“, welcher Anla-

gezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozi-

alen Mindestschutz? 
Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investition eingestuft wurden noch auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich um Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. 

Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlage-

strategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. 

 

Im Zuge des Einsatzes von absichernden Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale. Bei Verwendung von Derivaten, die nicht der Absicherung 

dienen, werden diese Merkmale nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Fi-

nanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist? 
Der Fonds wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale nicht an einem 

Referenzwert gemessen. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode si-

chergestellt? 

Nicht anwendbar 

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 
 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ bzw. im Falle von Auslandsregistrierungen unter 

www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter „Kurse und Dokumente“. 

  

 sind nachhaltige In-

vestitionen mit einem Um-

weltziel, die die Kriterien 

für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ge-

mäß der EU- Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indizes, 

mit denen gemessen wird, 

ob das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale er-

reicht. 
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2. Fondsbestimmungen 
 

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011 
 

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfonds-

gesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. 

 

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalan-

lage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet. 

 

 

Artikel 1 Miteigentumsanteile 
 

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. 

 

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben.  

 

 

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle) 
 

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien. 

 

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen. 

 

 

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze 
 

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. 

 

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über 

Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeits-

schwerpunkt in folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Kroa-

tien, Litauen, Lettland und/oder Estland. 

 

Der Investmentfonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder so-

zialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wer-

den ausschließlich Titel erworben, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden.  

 

Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststan-

dards für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten Kriterien betroffen sind.  

 

Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.  

 

Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ des Prospekts enthalten.  

 

Der Investmentfonds wird aktiv unter Bezugnahme zu dem im Basisinformationsblatt und im Prospekt angegebenen Referenzwert ver-

waltet.  

 

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das 

Fondsvermögen erworben.  

 

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen 

Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige 

Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt. 
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Wertpapiere 

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben 

werden. 

 

Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. 

 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht 

voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. 

 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem 

geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen. 

 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 % 

des Fondsvermögens erworben werden. 

 

Anteile an Investmentfonds 

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens 

erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Invest-

mentfonds investieren. 

 

Derivative Instrumente 

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 30 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. 

 

Risiko-Messmethode des Investmentfonds 

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:  

 

Commitment Ansatz 

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt. 

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht 

überschreiten. 

 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten 

werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. 

 

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann 

der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale 

verwendet werden, unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 

12 Monaten aufweisen. 

 

Vorübergehend aufgenommene Kredite 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 % des Fondsvermögens 

aufnehmen. 

 

Pensionsgeschäfte 

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden. 

 

Wertpapierleihe 

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens eingesetzt werden. 

 

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung 

oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. 

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung ab-

geschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden 

Anteilsgattung zugeordnet.  
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Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme 
 

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.  

 

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt. 

 

Ausgabe und Ausgabeaufschlag 

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag. 

 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5 % zur Deckung der Ausga-

bekosten der Verwaltungsgesellschaft. 

 

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteil-

scheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

 

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.  

 

Rücknahme und Rücknahmeabschlag 

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.  

 

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. 

 

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des 

Anteilscheines auszuzahlen. 

 

 

Artikel 5 Rechnungsjahr 
 

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Februar bis zum 31. Jänner. 

 

 

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung 
 

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung und Thesaurierungsan-

teilscheine ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden. 

 

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen 

sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.  

 

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Er-

messen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilin-

haber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds ein-

schließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenaus-

schüttungen sind zulässig.  

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unter-

schreiten.  

 

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. April des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird 

auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Jedenfalls ist ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüt-

tungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungs-

gesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Aus-

zahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körper-

schaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für 

eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.  
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Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesau-

rierungsanteilscheinen ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den aus-

schüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwal-

tungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im 

Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körper-

schaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für 

eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

 

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Aus-

zahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche 

Zeitpunkt ist jeweils der 1. April des folgenden Rechnungsjahres.  

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteil-

scheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 

Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. 

für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des je-

weils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. 

 

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer Aus-

landstranche) 

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland. 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Aus-

zahlung gemäß InvFG vorgenommen.  

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt 

nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen 

oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapi-

talertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Ver-

waltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist. 

 

 

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr 
 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung 

 

• bis zu einer Höhe von 1 % des Fondsvermögens für die Anteilscheingattung „Tranche I“ (Mindestveranlagung EUR 500.000,—) bzw. 

• bis zu einer Höhe von 2 % des Fondsvermögens für sonstige Anteilscheingattungen, 

 

die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.  

 

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.  

 

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen An-

teilsgattungen in Rechnung gestellt. 

 

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 % des Fondsvermögens. 

 

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt. 
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Anhang  

 

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 

 

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Län-

dern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten 

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitglied-

staaten und der Kommission zu übermitteln. 

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu ver-

öffentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte “größeren 

Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der 

Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen. 

 

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 

 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg3 

 

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden. 

 

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 

2.1. Bosnien Herzegowina:  Sarajevo, Banja Luka 

2.2. Montenegro:  Podgorica 

2.3. Russland:  Moscow Exchange   

2.4. Schweiz  SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG  

2.5. Serbien:  Belgrad 

2.6. Türkei:  Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 

2.7.  Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland  Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, 

Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equi-

ties Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (deriv-

atives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, 

NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, 

ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL 

PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock 

Exchange 

    

3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

3.1. Australien:  Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2. Argentinien:  Buenos Aires 

3.3. Brasilien:  Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4. Chile:  Santiago 

3.5. China:  Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 

3.6. Hongkong:  Hongkong Stock Exchange 

3.7. Indien:  Mumbay 

3.8. Indonesien:  Jakarta 

3.9. Israel:  Tel Aviv 

3.10. Japan:  Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo 

3.11. Kanada:  Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12 Kolumbien:  Bolsa de Valores de Colombia 

3.13. Korea:  Korea Exchange (Seoul, Busan) 

3.14. Malaysia:  Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 

3.15. Mexiko:  Mexiko City 

 

 
3 Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf 

„Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.  

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg
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3.16. Neuseeland:  Wellington, Auckland 

3.17 Peru  Bolsa de Valores de Lima 

3.18. Philippinen:  Philippine Stock Exchange 

3.19. Singapur:  Singapur Stock Exchange 

3.20. Südafrika:  Johannesburg 

3.21. Taiwan:  Taipei 

3.22. Thailand:  Bangkok 

3.23. USA:  New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, 

   Boston, Cincinnati, Nasdaq 

3.24. Venezuela:  Caracas 

3.25. Vereinigte Arabische 

 Emirate:  Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 

 

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union  

4.1. Japan:  Over the Counter Market 

4.2. Kanada:  Over the Counter Market 

4.3. Korea:  Over the Counter Market 

4.4. Schweiz:  Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), 

   Zürich 

4.5. USA   Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) 

  

5. Börsen mit Futures und Options Märkten 

5.1. Argentinien:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2. Australien:  Australian Options Market,  Australian 

   Securities Exchange (ASX) 

5.3. Brasilien:  Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de  

   Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 

5.4. Hongkong:  Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.5. Japan:  Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures  

   Exchange, Tokyo Stock Exchange 

5.6. Kanada:  Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 

5.7. Korea:  Korea Exchange (KRX) 

5.8. Mexiko:  Mercado Mexicano de Derivados 

5.9. Neuseeland:  New Zealand Futures & Options Exchange 

5.10. Philippinen:  Manila International Futures Exchange 

5.11. Singapur:  The Singapore Exchange Limited (SGX) 

5.12. Südafrika:  Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) 

5.13. Türkei:  TurkDEX 

5.14. USA:  NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago 

   Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock 

   Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 
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3. Interessenkonflikt-Politik  
 

Interessenkonflikts-Politik 

der Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  

 

1. Einleitung 

 

Die Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH (Verwaltungsgesellschaft oder Raiffeisen KAG) verfügt über eine Konzession zur Ver-

waltung von Investmentfonds nach dem Investmentfondsgesetz sowie über eine Konzession zur Anlageberatung und in-

dividuellen Portfolioverwaltung und Verwaltung von Alternativen Investmentfonds (AIF) nach dem  

AIFMG (Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz). Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt als Fondsanbieter eine ehr-

liche, nachhaltige, stets am Kundeninteresse orientierte Veranlagungspolitik. Der gesetzesmäßige und ethisch orientierte 

Umgang mit dem Themenbereich Interessenkonflikte hat für die Verwaltungsgesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. 

Die vorliegende Interessenkonflikts-Politik soll im täglichen Umgang mit Interessenkonflikten Berücksichtigung finden. Ziel 

ist, das Ansehen bei Kunden, anderen Geschäftspartnern und sonstigen Dritten zu bewahren, um die Chance zu erhöhen, 

geschäftlich erfolgreich zu sein. 

 

1.1 Gesetzliche Verpflichtungen 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und ausschließlich im Interesse der 

Anteilsinhaber zu handeln. Die Verwaltungsgesellschaft wird dabei alle für die Ausübung ihrer Tätigkeiten geltenden Vor-

schriften im besten Interesse ihrer Anleger und der Integrität des Marktes einhalten. Um zu gewährleisten, dass die kol-

lektive Portfolioverwaltung sowie die Wertpapierdienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft im besten Interesse ihrer 

Kunden erbracht werden, ist die Verwaltungsgesellschaft gemäß §§ 22 ff Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011), Art. 31 

AIFM-ErgänzungsVO4 bzw. § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018) sowie die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 ver-

pflichtet, schriftliche Grundsätze für den Umgang mit 

Interessenkonflikten festzulegen, anzuwenden und aufrecht zu erhalten. Dabei ist auf die Größe, Organisation, Art, Um-

fang und Komplexität der Gesellschaften bzw. der Geschäfte Rücksicht zu nehmen.  

 

Verantwortung der Compliance-Organisation 

 

Das Compliance Office der Verwaltungsgesellschaft ist für die Erstellung, Umsetzung, Anwendung und Aktualisierung der 

Interessenkonflikts-Politik verantwortlich. Die Erkennung und Meldung potenzieller Interessenkonflikte an das Compliance 

Office ist Aufgabe der betroffenen Abteilungen bzw. Mitarbeiter. Dies ist vom Compliance Office zu überwachen und ge-

gebenenfalls durchzusetzen. Die Führungskräfte sind für die Sensibilisierung der Mitarbeiter betreffend den Themenbe-

reich Interessenkonflikte verantwortlich. Compliance hat die betreffenden Abteilungen bzw. Mitarbeiter durch entspre-

chende Information und Anleitung in die Lage zu versetzen, potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und diese an das 

Compliance Office zu melden. 

 

1.2 Definition von Interessenkonflikt  

 

Bei jedem Bankgeschäft besteht – wie bei anderen Geschäften unseres Wirtschaftssystems auch – ein Interessenkonflikt 

zwischen Angebot und Nachfrage. Dem Interesse des einen Marktteilnehmers, einen möglichst hohen Preis zu erzielen, 

steht das Interesse des anderen Marktteilnehmers gegenüber, bei möglichst großem Leistungsinhalt  

einen möglichst geringen Preis zu bezahlen. Solange dieser immanente Interessenkonflikt durch eine angemessene Ver-

einbarung, die dem entspricht, worauf sich faire Geschäftspartner vernünftiger Weise 

einigen, marktadäquat aufgelöst wird, liegt kein unzulässiger Interessenkonflikt im Sinne des InvFG, Alternative  

Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) und des WAG 2018 vor. Irrelevant sind für das InvFG 2011, AIFMG und WAG 

2018 auch Interessenkonflikte ohne jedes Schadenspotential für die Kunden oder Interessenkonflikte zwischen Mitarbei-

tern und Kunden auf rein persönlicher Ebene (z.B. sind zufälligerweise sowohl ein Mitarbeiter als auch ein Kunde an dem 

Kauf/der Miete ein und derselben Wohnung interessiert). 

 

 

 
4 Delegierte Verordnung (EU) Nr 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, 

Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung, ABl L 83 vom 23.03.2013 
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Von den Bestimmungen des InvFG 2011, AIFMG und WAG 2018 angesprochen sind Situationen, in denen eine Gesellschaft 

im Rahmen eines Geschäfts über das oben angesprochene marktadäquate Verhalten hinaus um eines finanziellen Vorteils 

willen ihre eigenen Interessen oder diejenigen eines Dritten über die Interessen des Kunden stellt. Das InvFG 2011, das 

AIFMG und das WAG 2018 schreiben vor, dass die Gesellschaft mögliche Situationen, in denen es zu einem solchen Verhal-

ten der Verwaltungsgesellschaft kommen könnte, vorweg erkennt und Maßnahmen setzt, die den Eintritt solcher Situati-

onen verhindern. Trotz der Abwehrmaßnahmen kann eine konkrete Situation eintreten, in der nach vernünftigem Ermes-

sen das Risiko besteht, dass die Gesellschaft ihre eigenen  

Interessen oder diejenigen eines Dritten über die Interessen des Kunden stellt, um für sich oder den Dritten einen  

finanziellen Vorteil zu erzielen. In diesem Fall sind Maßnahmen zur Auflösung des Interessenkonfliktes zugunsten des Kun-

deninteresses zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, besteht die Verpflichtung zur Offenlegung gegenüber dem Kunden. 

 

Als Interessenkonflikte im Sinne des § 22 InvFG 2011, § 12 AIFMG bzw. § 45 WAG 2018 sind all jene Konflikte zwischen den 

eigenen Interessen, den Interessen der Kunden und der Verpflichtung gegenüber den Fonds bzw. den Interessen des 

Rechtsträgers (Verwaltungsgesellschaft), ihrer relevanten Personen (insbesondere Angestellte der Verwaltungsgesell-

schaft) oder anderen Personen, die mit der Verwaltungsgesellschaft direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, 

einerseits und ihren Kunden andererseits oder zwischen zwei oder mehreren verwalteten Fonds bzw. Kunden untereinan-

der anzusehen, die bei der Erbringung der jeweiligen Dienstleistung durch die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Tochter-

unternehmen entstehen können.  

 

1.3 Mögliche Arten von Interessenkonflikten  

 

§ 22 Abs. 2 InvFG 2011 und Art. 30 AIFM-ErgänzungsVO nennen im Zusammenhang mit der Erbringung von kollektiver Port-

folioverwaltung insbesondere folgende Interessenkonflikte: 

 

▪ Es besteht die Gefahr, dass die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person zulasten des Fonds oder 

seiner Anleger einen finanziellen Vorteil erzielen oder einen finanziellen Verlust vermeiden wird; 

▪ die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person hat am Ergebnis einer für den Fonds oder einen ande-

ren Kunden erbrachten Dienstleistung oder eines für den Fonds oder einen anderen Kunden getätigten Geschäfts 

ein Interesse, das sich nicht mit dem Interesse des Fonds an diesem Ergebnis deckt; 

▪ für die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person gibt es einen finanziellen oder sonstigen Anreiz, die 

Interessen eines anderen Fonds, eines anderen Kunden oder einer anderen Kundengruppe über die Interessen des 

Fonds zu stellen; 

▪ die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person führt für den Fonds und für einen anderen Fonds oder 

einen oder mehrere andere Kunden, bei denen es sich nicht um Fonds handelt, die gleichen Tätigkeiten aus; 

▪ die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person erhält aktuell oder künftig von einer anderen Person als 

dem Fonds oder seinen Anlegern in Bezug auf Leistungen der kollektiven Portfolioverwaltung, die für den Fonds 

erbracht werden, zusätzlich zu der hierfür üblichen Provision oder Gebühr einen Anreiz in Form von Geld, Gütern 

oder Dienstleistungen. 

 

Artikel 33 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zählt darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpa-

pierdienstleistungen in nicht abschließender Weise folgende mögliche Interessenkonflikte auf:  

 

▪ Wahrscheinlich wird die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen zu Lasten des Kunden einen  

finanziellen Vorteil erzielen oder finanziellen Verlust vermeiden;  

▪ die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen hat am Ergebnis einer für den Kunden erbrachten Dienst-

leistung oder eines im Namen des Kunden getätigten Geschäfts ein Interesse, das nicht mit dem  

Interesse des Kunden an diesem Ergebnis übereinstimmt; 

▪ für die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen gibt es einen finanziellen oder sonstigen Anreiz, die 

Interessen eines anderen Kunden oder einer anderen Gruppe von Kunden über die Interessen des  

Kunden zu stellen; 

▪ die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen geht dem gleichen Geschäft nach wie der Kunde;  

▪ die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen erhält aktuell oder künftig von einer nicht mit dem Kun-

den identischen Person in Bezug auf eine für den Kunden erbrachte Dienstleistung einen Anreiz in Form von finan-

ziellen oder nichtfinanziellen Vorteilen oder Dienstleistungen. 

 

In Fällen, in denen die Vorkehrungen der Verwaltungsgesellschaft zum Umgang mit Interessenkonflikten nicht ausreichen, 

um zu gewährleisten, dass die Interessen des Fonds oder seiner Anteilinhaber nicht geschädigt werden, werden die Ge-

schäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft oder von ihr bevollmächtigte Mitarbeiter die notwendigen Entscheidungen 
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treffen, die gewährleisten sollen, dass die Verwaltungsgesellschaft stets im besten Interesse des Fonds und seiner Antei-

linhaber handelt. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Anleger entsprechend informieren. 

 

Gemäß §§ 45 und 46 WAG 2018 ist die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer erweiterten Konzession verpflichtet, alle 

unzulässigen Interessenkonflikte bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistun-

gen 

 

▪ zu erkennen, 

▪ zu erfassen, 

▪ zu überwachen, 

▪ zu vermeiden (d.h. die Verwirklichung eines potenziellen Interessenkonfliktes hintanzuhalten) sowie 

▪ offenzulegen, wenn eine Vermeidung nicht möglich ist. 

 

Potenzielle Interessenkonflikte sind an das Compliance Office zu melden. Bei der Entscheidung über die zu  

setzenden Schritte ist grundsätzlich danach zu trachten, die Interessen des Kunden, zu dessen Nachteil der Interessen-

konflikt besteht,  

 

▪ gegenüber den Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der für sie tätigen Personen vorrangig und  

▪ gegenüber den Interessen anderer Kunden gleichrangig 

 

zu behandeln. 

 

 

Mit der Delegierten Richtlinie (EU) 2021/1270 sollen OGAW-Verwalter (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-

ren) ähnlich wie AIF-Manager (Delegierte Verordnung (EU) 2021/1255) bei der Feststellung der Arten von Interessenkonflik-

ten, die den Interessen eines OGAW/AIFs abträglich sein können, auch Interessenkonflikte berücksichtigen, die sich aus 

der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Prozesse, Systeme und internen Kontrollen ergeben können. Zu diesen 

Konflikten können zB Konflikte gehören, die sich aus der Vergütung oder aus persönlichen Transaktionen der betreffenden 

Mitarbeiter ergeben, Interessenkonflikte, die zu Greenwashing5, Verkäufen unter Vorgabe falscher oder irreleitender Be-

hauptungen oder falschen Darstellungen von Anlagestrategien führen könnten, sowie Interessenkonflikte zwischen ver-

schiedenen OGAW/AIFs, die von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. 

 

Diese oben adressierten Interessenkonflikte, welche es wohl als „neuartige Interessenkonflikte“ zu bezeichnen gilt, können 

über die bestehenden Wohlverhaltensregeln gelöst werden (zB Vergütungspolitik, persönliche Geschäfte, Geschäfte zwi-

schen Fonds sowie dem Umstand folgend, dass Veranlagungen auf Basis der Fondsbestimmungen erfolgen bzw. die Ver-

waltungstätigkeit einem Teamansatz unterliegt). Sollten sich künftig speziellere Interessenkonflikte aus der Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, werden diese in der vorliegenden Interessenkonflikt-Politik entsprechend berücksich-

tigt. 

 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann trotz der Befolgung ihrer Interessenkonflikts-Politik nicht ausschließen, dass es im Ein-

zelfall zu einer Schädigung der Interessen von Anteilsinhabern kommt. 

 

2. Interessenkonflikte und deren Behandlung bzw. Auflösung in der Verwaltungsgesellschaft 

 
Informationsvorsprung: Die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft könnten bei einem Informationsvorsprung gegen-

über dem Markt versucht sein, Compliance Regelungen zu umgehen.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Über die für alle Mitarbeiter geltenden Verpflichtungen für die 

Offenlegung von Konto- und Depotverbindungen und Umsätzen hinaus haben die Mitarbeiter in Vertraulichkeitsberei-

chen unaufgefordert jedes aufgegebene Mitarbeitergeschäft unter Angabe aller Details und des Namens des Institu-

tes unverzüglich, spätestens jedoch an dem der Orderaufgabe folgenden Bankarbeitstag dem Compliance Officer an-

zuzeigen ("Meldung"). Dies gilt nicht bei Mitarbeiterdepots bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, da hier eine au-

tomatische Meldung erfolgt. Bei Mitarbeitergeschäften, die über Internet (Online-Trading) beauftragt werden, gilt 

 

 
5 Greenwashing (zu Deutsch: „Grünwaschen/Grünfärben“) eine Strategie, mit der sich Akteure durch die gezielte Verbreitung von 

Desinformationen ein Image ökologischer Verantwortung zu verschaffen suchen. 

https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/249122;jsessionid=5F4A6130BEF44953DB090EA3506B9243


 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 66 von 89 

 

auch die Übersendung einer Kopie dieses Auftrages als Meldung. Entsprechendes gilt ebenso für Mitarbeitergeschäfte, 

die der Mitarbeiter als Bevollmächtigter oder als Testamentsvollstrecker etc. durchgeführt hat.  

Nicht anzuzeigen sind persönliche Geschäfte, die im Rahmen eines Portfolioverwaltungsvertrages getätigt wurden, 

sofern vor Abschluss des Geschäfts keine diesbezüglichen Kontakt zwischen dem Portfolioverwalter und dem Mitar-

beiter stattfanden, sowie persönliche Geschäfte in Fonds anderer Verwaltungsgesellschaften als der Raiffeisen KAG, 

die auch nicht von der Raiffeisen KAG gemanagt bzw. beraten werden. 

Bereits auf Grundlage des Börsegesetzes sind Handlungsweisen wie beispielsweise Front Running oder Parallel Run-

ning verboten. 

Weitere Regelungen zu Mitarbeitergeschäften finden sich im Compliance-Regelwerk. 

Durch das Compliance Office erfolgt eine laufende Kontrolle der Regelungen für Mitarbeitergeschäfte. 

 

Einladungen: Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Tochterunternehmen gehen von Fremdfirmen auf-

grund ihrer beruflichen Stellung Einladungen (sowohl zu Fachveranstaltungen als auch zu gesellschaftlichen Ereignissen) 

und Geschenke zu.  

 

Einladungen und Geschenke: Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Tochterunternehmen können aufgrund 

ihrer beruflichen Stellung Einladungen/Geschenke (Fachveranstaltungen od. gesellschaftliche Ereignisse) annehmen bzw. 

aussprechen (z.B. gegenüber Kunden, Broker, Fremdmanager, Vertriebspartner oder anderen Verwaltungsgesellschaften). 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Kriterien für die Annahme bzw. das Gewähren von Einla-

dungen und Geschenken sind im Compliance-Regelwerk klar definiert. Dieses sieht vor, dass die Zuwendung nicht ge-

eignet sein darf  

▪ die Entscheidung des Empfängers in einem konkreten Geschäftsfall zu beeinflussen;  

▪ Interessenkonflikte zu verursachen.  

 

Hinsichtlich der Erbringung individueller Portfolioverwaltung – d.h. insbesondere für die Mitarbeiter der Abteilung Ver-

mögensverwaltung – gilt zusätzlich die Regelung, dass jedenfalls nur die Annahme bestimmter geringfügiger Vorteile 

zulässig ist und genehmigt werden kann. Dabei handelt es sich um die Teilnahme an Fachveranstaltungen (Konferen-

zen, Seminare etc.), allgemeines Informationsmaterial zu Finanzinstrumenten bzw. Informationsmaterial zu Neuemis-

sionen und Bewirtung während geschäftlicher Zusammenkünfte und Fachveranstaltungen. 

 

Eigenveranlagungen: Die Verwaltungsgesellschaft führt Veranlagungen ihres eigenen Vermögens oder des Vermögens 

der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft durch und kann aus dem gleichen Anlageuniversum wählen wie ihre 

Fonds/Portfolios.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die bei der Durchführung der Eigenveranlagung oder Veran-

lagung für Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft tätigen Personen unterliegen im Rahmen dieser Tätigkeit dem 

geltenden Compliance-Regelwerk (Vorrang der Anlegerinteressen). Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Transaktio-

nen ist vorab Rücksprache mit dem Compliance Office zu halten. 

 

Eigenveranlagungen in Fonds der Raiffeisen KAG: Die Verwaltungsgesellschaft führt Veranlagungen ihres eigenen 

Vermögens durch.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Grundsätzlich gilt, dass die Raiffeisen KAG Geschäfte durch-

führen darf, die zur Anlage des eigenen Vermögens erforderlich sind. Zulässig ist der Erwerb eigener Fondsanteil-

scheine insbesondere dann, wenn dies im Interesse der Anteilscheininhaber erfolgt (z.B.: die Raiffeisen KAG stellt Start-

kapital für einen Investmentfonds zur Verfügung) und wenn allfälligen Interessenkonflikten entgegengesteuert wird 

(z.B.: der Ausstiegszeitpunkt aus dem Investmentfonds wird ex ante definiert, um mögliche Informationen betreffend 

einen günstigen Ausstiegszeitpunkt nicht ausnutzen zu können) 

 

Durch eine performanceabhängige Gehaltspolitik der Verwaltungsgesellschaft könnte ein Fonds- oder Portfolioma-

nager angehalten sein, zu viel Risiko bei den entsprechenden Transaktionen einzugehen, um die eigenen Bonusansprüche 

zu erlangen bzw. zu erhöhen.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verfolgt 

bei allen Mitarbeitern eine Gehalts- und Vergütungspolitik, die potentielle Interessenkonflikte und den Missbrauch von 

Insiderinformation durch diese und insbesondere durch den Fonds bzw. Portfoliomanager verhindern soll. Die Ge-

schäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verzichtet insbesondere bei Fonds- und Portfoliomanagern auf finanzi-

elle Anreize,  

> die Bonuszahlungen in Relation zu getätigten Börsentransaktionen vorsehen oder  
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> Bonuszahlungen, die die Risikokomponente außer Acht lassen und ausschließlich performanceorientiert sind.  

Dabei erfolgt die Entlohnung der Mitarbeiter gemäß den Regelungen und Reglementierungen des InvFG, des AIFMG 

und des BWG sowie anhand der internen Regelungen gemäß des festgelegten Investmentprozesses. Die Geschäfts-

führung definiert die Rahmenbedingungen für die Bonusregelungen, jährlich erfolgt ein Review über die unterneh-

mensweiten Zahlungen.  

 

Aufgabenübertragung auf verbundene Unternehmen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe (z.B. Leistungen aus der 

Personalverwaltung und IT). 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Aus der Aufgabenübertragung auf verbundene Unternehmen 

innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe ergeben sich regelmäßig keine Interessenkonflikte, zumal das Entgelt für die 

so bezogenen Leistungen von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt und nicht dem Fonds verrechnet wird. 

 

IPOs: Zuteilung von Wertpapieremissionen bei Partizipation an Börsengängen (IPOs) auf die Fonds der Verwaltungsge-

sellschaft mit dem Hintergrund, dass in bestimmten Marktphasen bei IPOs von signifikanten Kurssteigerungen profitiert 

werden kann, da i. d. R. die Nachfrage das Angebot übersteigt. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Verwaltungsgesellschaft hat das Ziel, Emissionen sowie 

die zugeteilten Wertpapiere fair auf die Fonds aufzuteilen. Grundsätzlich ist die Grundlage der Strategien und Invest-

mententscheidungen eines für einen Fonds verantwortlichen Fondsmanagers das Investmentuniversum sowie das In-

vestmentziel des jeweiligen Fonds. Jedem Fondsmanager steht es frei, an einem IPO, das mit dem Investmentziel sei-

nes Portfolios übereinstimmt, mitzumachen. In der Regel erteilt der Fondsmanager seinen Auftrag direkt an einen ge-

eigneten Broker. Im Falle der Verwaltung von mehreren gleichgearteten Portfolios bzw. bei Sammlung der Aufträge 

mehrerer Fondsmanager und einer gekürzten Zuteilung erfolgt die Aufteilung auf die Portfolios, soweit anwendbar, 

anteilsmäßig („Pro-Rata-Zuteilung“). Dies ist gemeinsame Aufgabe der Order- und Tradingdesks.  

 

Umgang mit Teilausführungen von Aufträgen 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Zusammenlegung von Aufträgen für verschiedene Fonds 

oder von Aufträgen für Fonds mit Aufträgen für die eigene Rechnung der Verwaltungsgesellschaft ist nur zulässig, 

wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Zusammenlegung der Aufträge für einen Fonds von Nachteil ist. In diesem Fall 

ist folgender Grundsatz zu berücksichtigen: es gibt eine Vorerfassung der geplanten Transaktion in entsprechenden 

Systemen, und es kommt zu einer anteilsmäßigen Aufteilung auf die betroffenen Fonds. In Ausnahmefällen kann ein 

Abweichen von der anteilsmäßigen Aufteilung zulässig sein. Die Entscheidung darüber wird in Abstimmung mit dem 

Compliance Office getroffen.  

Bei Zusammenlegung von Fondsaufträgen mit Aufträgen für eigene Rechnung darf nicht in einer für die Fonds bzw. 

die Kunden nachteiligen Weise verfahren werden. Kommt es in diesem Fall zu Teilausführungen, ist bei der Zuweisung 

der zugehörigen Geschäfte den Fonds bzw. den Kunden gegenüber den Eigengeschäften grundsätzlich Vorrang ein-

zuräumen.  

 

Raiffeisen Bankengruppe: Verwendung von Gesellschaften der Raiffeisen Bankengruppe als Counterpart für Geschäfte 

könnte zu höheren Spesen für Kunden führen.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Den Grundsatz für die Abwicklung von Geschäften mit Unter-

nehmen der Raiffeisen Bankengruppe bildet die Best Execution-Policy der Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungs-

gesellschaft entscheidet über die Auswahl der Gegenpartei (Counterpart), über welche die Transaktionen für die Fonds 

abgewickelt werden, nach objektiven Kriterien und unter ausschließlicher Wahrung der Interessen der Anleger und der 

Integrität des Marktes mit der Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung. Sie erteilt Aufträge 

nur an Gegenparteien, die Gewähr für eine aus einer Gesamtbetrachtung bestmögliche Wahrung der Kundeninteres-

sen bieten. Werden über „verbundene Unternehmen“ Transaktionen für Investmentfonds abgewickelt, wendet die Ver-

waltungsgesellschaft eine spezifische Sorgfalt an. Des Weiteren ist die Verwaltungsgesellschaft dem Code of Conduct 

der österreichischen Investmentindustrie verpflichtet, welcher ebenfalls Richtlinien bezüglich der Best Execution vor-

gibt. Best Execution bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ausführung von Geschäften nach den Kriterien Preis, 

Qualität, operationale Risiken und intern entstehendem Aufwand beurteilt werden muss und sich die Partnerwahl so-

mit aus diesen Merkmalen zusammensetzt. Konsequenz ist, dass nicht der Billigst- sondern der Bestbieter zum Zuge 

kommt.  

 

Einsatz eigener Fonds: Im Rahmen des (Dach-)Fondsmanagements werden zur Abdeckung der Wertpapierkategorie „In-

vestmentfonds“ in erster Linie passende, eigene Fonds eingesetzt und durch Produkte von Fremdanbietern ergänzt.  
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Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Bei der Auswahl von Subfonds für Fonds der Verwaltungsge-

sellschaft wird bei entsprechender Eignung für den Fonds primär danach getrachtet, Subfonds aus den bestehenden 

Fonds der Verwaltungsgesellschaft auszuwählen. Ist die Verwendung eigener Fonds als Subfonds nicht im besten In-

teresse der Kunden, werden Produkte von Fremdanbietern herangezogen. Die Verwaltungsgesellschaft zieht zur Aus-

wahl der in Betracht kommenden Fremdsubfonds die Ergebnisse des Fondsauswahlprozesses der Verwaltungsgesell-

schaft heran. Demnach unterliegt die Fondsauswahl einem klar strukturierten, objektiven und nachvollziehbaren Pro-

zess, in dem es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich einzelner Fondsgesellschaften gibt, und in dem eigene Fonds 

den gleichen Kriterien wie Drittfonds unterliegen. Zu Details zum Fondsauswahlprozess siehe unten „Einsatz von ‚Kon-

zern-Produkten‘“. Die in einem Fonds durch den Einsatz von Subfonds entstandenen Kosten werden den Kunden im 

Basisinformationsblatt – gemeinsam mit anderen Kosten des Fonds – durch die Angabe der laufenden Kosten sowie 

im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG durch Angabe der maximalen Verwaltungsge-

bühr der investierten Subfonds transparent gemacht. 

 

Verhältnis Dachfonds und Subfonds / Master-OGAW und Feeder-OGAW: Bei Veranlagungen von Dachfonds in von 

der Verwaltungsgesellschaft gemanagte Subfonds bzw. von Feeder-OGAW in einen von der Verwaltungsgesellschaft ver-

walteten Master-OGAW bestehen folgende Interessenkonflikte: 

 

Interessenkonflikt zwischen Dachfonds und Zielfonds / Master-OGAW und Feeder-OGAW: Bei einer Verschlech-

terung der Liquiditätsstruktur des Zielfonds / Master-OGAW wird der investierende Dachfonds / Feeder-OGAW ein 

Interesse an einem Ausstieg haben. Aus Sicht des Zielfonds / Master-OGAW besteht hingegen ein Interesse daran, dass 

der Dachfonds / Feeder-OGAW weiter investiert bleibt oder sogar zusätzliche Anteile erwirbt, wodurch sich die Liqui-

ditätsstruktur wieder verbessern würde. 

 

Interessenkonflikt zwischen Dachfonds und anderen Zielfondsinvestoren / Feeder-OGAW und anderen Mas-

ter-OGAW-Investoren: Auch hier gilt, dass im Falle einer verschlechterten Liquidität des Zielfonds / Master-OGAW 

der von der gleichen Verwaltungsgesellschaft verwaltete Dachfonds / Feeder-OGAW gegenüber den Anteilinhabern 

über einen Informationsvorsprung (im Hinblick auf die Liquiditätsstruktur des Zielfonds / Master-OGAW) verfügt. Ein 

aufgrund dieser Information erfolgter Ausstieg des Dachfonds / Feeder-OGAW würde zu 

einer weiteren Verschlechterung der Liquiditätsstruktur des Zielfonds / Master-OGAW führen und daher den Interes-

sen der anderen Anteilinhaber entgegenstehen. 

 

Behandlung und Auflösung dieser Interessenkonflikte: Erfolgt das Management der entsprechenden Fonds durch 

Abteilungen, die unterschiedlichen Vertraulichkeitsbereichen angehören, ist eine anlegerinteressenwahrende Verwal-

tung gegeben. Erfolgt jedoch das Management der entsprechenden Fonds durch dieselbe Abteilung, gilt es insbeson-

dere im Hinblick auf etwaige Fondsaussetzungen unter Einbeziehung des Compliance Office, der Geschäftsführung 

sowie des Fondsmanagements anlegerinteressenwahrend zu agieren. 

 

Startkapital: Bei der Auflage von Fonds wird im Einzelfall das Startkapital für diese Fonds von den (Dach-)Fonds der 

Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Auch zu einem späteren Zeitpunkt kann es zu einem Erwerb eines Fonds 

der Verwaltungsgesellschaft durch einen anderen (Dach-)Fonds der Verwaltungsgesellschaft kommen. Nach dem Start 

des Fonds bzw. nach der Veranlagung kann es wiederum zum Ausstieg der (Dach-)Fonds aus den Subfonds kommen, 

wodurch es zu einer entsprechenden Gebührenbelastung des Subfonds kommt. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Ein Erwerb von Fonds der Verwaltungsgesellschaft durch 

(Dach-)Fonds der Verwaltungsgesellschaft kann erfolgen, wenn der zu erwerbende Fonds der Anlagestrategie des 

erwerbenden Fonds entspricht. Bei einem späteren Verkauf wird aufgrund einer Interessenabwägung im Einzelfall im 

Rahmen der Strategie des (Dach-)Fonds bestmöglich auf den zu veräußernden Fonds Rücksicht genommen.  

 

Die Depotbank/Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft, derzeit die Raiffeisen Bank International AG, zählt so wie 

die Verwaltungsgesellschaft zur Raiffeisen Bankengruppe. Dies könnte zu höheren Spesen für die Fonds bzw. Kunden füh-

ren. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Den Fonds werden marktübliche Gebühren für die Depotfüh-

rung sowie Transaktionskosten verrechnet. Die verrechneten Gebühren/Kosten werden von der Verwaltungsgesell-

schaft regelmäßig mit den Depotbanken/Verwahrstellen verhandelt. Bei Publikums- bzw. institutionellen Fonds kann 

es zu einer Differenzierung bei den verrechneten Gebühren/Kosten kommen. Diese bewegen sich jedoch im Rahmen 

der marktüblichen Bandbreiten für solche Fondskategorien.  

 

Produkte der Raiffeisen Bankengruppe: Im Fondsmanagement können neben sonstigen Produkten auch Emissionen 

von Unternehmen der Raiffeisen Bankengruppe (z.B. Anleihen einer Raiffeisen-Landesbank) eingesetzt werden.  
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Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Der Rahmen des Einsatzes von Sektorprodukten wird durch 

die jeweiligen Interessen der Fonds und die Vereinbarkeit mit den Anlagezielen und der Anlagestrategie der Fonds 

sowie den geltenden Veranlagungsbestimmungen und Veranlagungsgrenzen vorgegeben. Im Rahmen des Invest-

mentprozesses sind zusätzliche, an den Anlegerinteressen orientierte Kriterien formuliert, die erfüllt sein müssen, da-

mit ein Investment in eine Raiffeisen-Emission in Betracht kommt. 

 

Rücknahmen: Anteilsinhaber eines Fonds wünschen in marktengen Phasen eine Rücknahme ihrer Fondsanteile. Die im 

Fonds beinhalteten Wertpapiere weisen einen unterschiedlichen Grad an Liquidität auf bzw. können teilweise lediglich mit 

Kursabschlägen veräußert werden. 

 
Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Bei einer Veräußerung von Wertpapieren zur Bedienung von 

Anteilscheinrücknahmen haben Fondsmanager darauf zu achten, dass die Portfoliostruktur nach der Veräußerung 

weiterhin eine ausgewogene Zusammensetzung aufweist. Eine Veräußerung von Wertpapieren mit Kursabschlägen 

ist nur in einem begrenzten Ausmaß möglich, und die Kursabschläge dürfen nicht wesentlich sein. Andernfalls sind 

andere, rechtliche Schritte zu erwägen, als ultima ratio eine Aussetzung der Rücknahme der Fondsanteile. Die Verwal-

tungsgesellschaft hat per Dienstanweisung die Vorgehensweise bei einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme ge-

regelt. 

 
Geschäfte zwischen Fonds: Ein Fonds der Verwaltungsgesellschaft veräußert Wertpapiere an einen anderen Fonds der 

Verwaltungsgesellschaft. Der veräußernde Fonds ist an einem möglichst hohen, der erwerbende Fonds an  

einem möglichst günstigen Preis interessiert. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Bewertung des Fondsvermögens von OGAW/AIF (Alterna-

tiver Investmentfonds) erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben und auf Basis der allgemeinen und besonderen Be-

wertungsgrundsätze durch die Raiffeisen KAG. Hierzu sind gesetzlich entsprechende Kriterien festgelegt. Die Durch-

führung von Transaktionen zwischen zwei Fonds der Verwaltungsgesellschaft ist auf Basis des von der Raiffeisen KAG 

ermittelten Kurses oder eines vom Fondsmanagement dokumentierten, tagesaktuellen (Misch-)Kurses (um zum Vorteil 

beider Fonds bid/offer spreads auszuschalten) zulässig. 

 

Schadenersatz: Bei Schäden, welche einem Fonds entstehen und welche die Verwaltungsgesellschaft zu ersetzen hat, 

hat die Verwaltungsgesellschaft das Interesse am Vorliegen einer möglichst geringen Schadenssumme, im Gegensatz zu 

den Anteilsinhabern, die Interesse an einer möglichst hohen Schadenssumme (hoher Schadenersatz) haben. Selbiges gilt 

für Schäden bei Fonds, bei denen das Fondsmanagement an einen Dritten ausgelagert ist, und welche der Dritte zu erset-

zen hat. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Schadensberechnung erfolgt durch eine vom internen 

bzw. externen Fondsmanagement unabhängige Stelle in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. 

 

In Situationen mit geringer Marktliquidität könnte die Verwaltungsgesellschaft erwägen, zur Erreichung von höherer 

Liquidität in Fonds der Verwaltungsgesellschaft andere Fonds der Verwaltungsgesellschaft in die wenig liquiden Fonds 

investieren zu lassen.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Der Erwerb von Anteilen an weniger liquiden Fonds der Ver-

waltungsgesellschaft kommt nur für solche anderen Fonds der Verwaltungsgesellschaft in Betracht, wenn dadurch 

die Interessen der Anteilsinhaber beider Fonds nicht beeinträchtigt werden, der Erwerb in die Veranlagungsstrategie 

des aufnehmenden Fonds passt und von den Anlagerichtlinien gedeckt ist. 

 

Bezug von unentgeltlichen Research-Leistungen: Die Raiffeisen KAG bezieht fallweise von Handelspartnern / Brokern 

unentgeltlich Research-Material. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Dieses Research-Material wird nur dann vereinnahmt, wenn 

eine Qualitätsverbesserung der Leistung der Verwaltungsgesellschaft bezweckt ist und die Verwaltungsgesellschaft 

nicht gehindert ist, pflichtgemäß im besten Interesse der Anteilinhaber zu handeln. Insbesondere muss weiterhin die 

bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen für die verwalteten Fonds sichergestellt sein. 

 

Einsatz von Prime Broker: Ein Prime Broker, der als Geschäftspartner eines AIF (u.a. Spezialfonds, Andere Sondervermö-

gen und Pensionsinvestmentfonds) auftritt, darf nicht die Aufgaben einer Verwahrstelle dieses AIF wahrnehmen. Es sein 

denn, es liegt eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung seiner Verwahrfunktion von seinen Aufgaben 
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als Prime Broker vor und die potenziellen Interessenkonflikte werden ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet 

und den Anlegern des AIF gegenüber offengelegt.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Verwaltungsgesellschaft setzt keine Prime Broker ein.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Aufgaben an sonstige Dienstleister übertragen (z.B. Delegation des Managements 

eines Fonds). Dabei können auch Unternehmen aus dem Raiffeisensektor eingesetzt werden. Es ist möglich, dass (poten-

tielle) Auftragnehmer andere Tätigkeiten ausführen, die in Interessenkonflikten mit der von der Verwaltungsgesellschaft 

übertragenen Aufgabe stehen.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt auch bei der 

Übertragung von Aufgaben an Dritte die Interessen der Anleger.  

 

So sind etwa beauftragte Manager verpflichtet, 

▪ geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Verwaltung zu identi-

fizieren, 

▪ interne Grundsätze zur Vermeidung der identifizierten Interessenkonflikte aufzustellen und  

▪ unvermeidbare Interessenkonflikte der Verwaltungsgesellschaft gegenüber offen zu legen. 

 

Sofern die Verwaltungsgesellschaft zustimmt, dass der Beauftragte die übertragenen Aufgaben seinerseits an Dritte 

weitergibt (Subdelegation), geschieht dies – neben anderen Bedingungen – ebenfalls nur unter der Voraussetzung, 

dass allfällige Interessenkonflikte, die sich aus der Unterbeauftragung ergeben können, festgestellt und gemäß der 

Interessenkonflikts-Politik gelöst werden oder der Verwaltungsgesellschaft gegenüber offengelegt werden. 

 

Etwaige Vergütungen (evtl. Rückvergütungen „Kick-back-Zahlungen“), die die Verwaltungsgesellschaft, die Depot-

bank/Verwahrstelle oder ein involvierter Dritter (z.B. Manager) für Geschäfte erhalten, die sie für einen Fonds tätigen, 

sind an den entsprechenden Fonds weiterzuleiten. 

 

Außerdem achtet die Verwaltungsgesellschaft bei der Auslagerung von Aufgaben darauf, dass dafür marktübliche 

Entgelte verrechnet werden. 

 

Einsatz von „Konzern-Produkten“: Im Rahmen der Portfolioverwaltung können – um eine bestmögliche Performance 

der veranlagten Kundengelder zu gewährleisten – neben Produkten von Fremdanbietern auch Fonds der Raiffeisen Kapi-

talanlage GmbH sowie der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH (gemeinsam Raiffeisen Capital  

Management-Fonds) eingesetzt werden.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Fondsauswahl unterliegt einem klar strukturierten, objek-

tiven und nachvollziehbaren Prozess (Raiffeisen Capital Management-Fondsauswahlprozess). Es bestehen keinerlei 

Einschränkungen hinsichtlich einzelner Fondsgesellschaften. Durch den Raiffeisen Capital Management-Fondsaus-

wahlprozess wird gewährleistet, dass Raiffeisen Capital Management-Fonds den gleichen Kriterien wie Drittfonds un-

terliegen und die gleichen Chancen für einen etwaigen Einsatz im Portfoliomanagement haben. Der Fondsauswahl-

prozess basiert auf einer quantitativen und einer qualitativen Analyse. In der quantitativen Analyse wird die histori-

sche Wertentwicklung der einzelnen Fonds anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Dabei wird eine Historie von 

zumindest drei Jahren herangezogen. Die Ergebnisse der quantitativen Analyse bilden einen wichtigen Input für die 

qualitative Analyse. Für die Auswertung der quantitativen Kriterien wird ein eigenentwickeltes, EDV-gestütztes Bewer-

tungsprogramm verwendet, das die Investmentfonds nach vordefinierten Kriterien beurteilt. Dadurch wird eine ob-

jektive, personenunabhängige, quantitative Beurteilung sichergestellt. Im Zuge der qualitativen Analyse werden im 

Kontakt mit der betreffenden Fondsgesellschaft die Eigenschaften der einzelnen Fonds evaluiert. Ziel ist es, genaue 

Kenntnis über Investmentphilosophie, Investmentprozess, Risikomanagement etc. des Fonds/der Fondsgesellschaft 

zu erlangen. Die Analyse der Stärken und Schwächen der einzelnen Fonds in unterschiedlichen Marktphasen bildet 

einen weiteren wichtigen Aspekt. Im Rahmen der qualitativen Analyse werden weiters quantitative mit qualitativen 

Elementen verknüpft (z.B. Stilanalyse). Die Analyse der Fondszusammensetzung hinsichtlich Regionen-/Branchenstruk-

tur und die aktuelle Positionierung und Markteinschätzung des Fondsmanagements runden die Analyse ab. Im Bereich 

der absolute-return-orientierten Fonds nimmt die qualitative Analyse in Kombination mit der Marktphasenanalyse 

sowie der Analyse von Korrelationen einen besonders hohen Stellenwert ein. Die laufende Beobachtung der ausge-

wählten Investmentfonds (Fund Monitoring) ist selbstverständlich. 
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Nicht- oder bloß Teilausführung: Bestehen bei Veranlagungen in Finanzinstrumenten beschränkte Kapazitäten, etwa 

aufgrund von Soft oder Hard Closings eines Fonds (d.h. es werden nur mehr eine begrenzte Anzahl von Anteilen bzw. gar 

keine Anteile mehr ausgegeben) oder beschränkten Zuteilungen bei Aktienemissionen oder von Teilausführungen von 

Wertpapierorders (Käufen und Verkäufen), kann die Situation entstehen, dass für Kunden getätigte Orders gar nicht oder 

nicht zur Gänze ausgeführt werden können. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Ein bestimmtes Handelsvolumen für ein oder mehrere Kun-

denportfolios oder Fonds kann nur nach zuvor erfolgter Nennung der mengenmäßigen Teilvolumina je Kunde oder 

Fonds beordert werden. Die Zuordnung der Wertpapiere zu einem Kundenportfolio erfolgt grundsätzlich bereits vor 

Ausführung der Order. Kommt es aufgrund von beschränkten Kapazitäten zu Kürzungen der für Vermögensverwal-

tungskunden georderten Finanzinstrumente, erfolgt die Aufteilung auf die Kundendepots anteilsmäßig („Pro-Rata-

Zuteilung“) aufgrund einer klar formulierten Zuteilungspolitik. Wird durch eine Teilausführung einer Order die Mindest-

größe bei einzelnen Kunden unterschritten, wird die Order für diese Kunden nicht abgerechnet und die entsprechende 

Stückzahl pro rata auf die verbleibenden Kunden aufgeteilt.  

 

Kenntnis des Ausführungskurses: In der Portfolioverwaltung könnten Interessenkonflikte dadurch entstehen, dass 

Wertpapierorders (Käufe und Verkäufe) erst nach deren börslicher oder außerbörslicher Ausführung und somit in Kenntnis 

des Ausführungskurses einem Kundendepot oder Fonds zugeordnet werden. 

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Ein bestimmtes Handelsvolumen für ein oder mehrere Kun-

denportfolios oder Fonds kann nur nach zuvor erfolgter Nennung der mengenmäßigen Teilvolumina je Kunde oder 

Fonds beordert werden. Die Zuordnung der Wertpapiere zu einem Kundenportfolio oder Fonds erfolgt bereits vor Aus-

führung der Order. Dadurch wird sichergestellt, dass es zu keiner Bevorzugung einzelner Kundenportfolios oder Fonds 

in Kenntnis günstiger Ausführungskosten und Kurse kommt. 

 

Nachlässe oder Rückvergütungen von Verwaltungsgebühren: Die Verwaltungsgesellschaft kann bei großvolumigen 

Veranlagungen Nachlässe oder Rückvergütungen auf die Verwaltungsgebühr gewähren, sodass die prozentuelle Belas-

tung der Anteilscheininhaber mit der Verwaltungsgebühr unterschiedlich sein kann. 
 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Diese Nachlässe oder Rückvergütungen auf die Verwal-

tungsgebühr werden nur dann gewährt, wenn diese im Hinblick auf die damit verbundene Steigerung des Fonds-

volumens und möglicher Größenvorteile im Zuge der Fondsverwaltung im Interesse aller Anteilscheininhaber er-

folgt. Auch Anteilinhaber, die keine Nachlässe oder Rückvergütungen erhalten, profitieren so durch das grö-

ßere Fondsvolumen (Fixkostendegression). 

 
Interessenkonflikte und deren Behandlung bzw. Auflösung in den Vertriebseinheiten (kurz Vertrieb)  
 

Gegengeschäftsinteressen von Kunden: Im Verhältnis zu institutionellen Investoren können Absatzziele mit Gegenge-

schäftsinteressen der Kunden konkurrieren, etwa wenn ein potentieller Investor gleichzeitig Produktanbieter (z.B. Ziel-

fonds für Fondsinvestments) ist.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Vertriebseinheiten sind von den in der Verwaltungsgesell-

schaft angesiedelten Investmententscheidungen organisatorisch klar getrennt. Es bestehen keinerlei Weisungsmög-

lichkeiten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Eine Einflussnahme auf Veranlagungsentscheidungen des 

Fonds- bzw. Portfoliomanagements durch die Vertriebseinheiten ist unzulässig.  

 

Bei der Gebührenfestsetzung von Asset Management Dienstleistungen können einerseits die Eigentümervorgaben (Pro-

duktionskosten, Margen) und andererseits das Interesse des Kunden an der Nettoperformance des verwalteten Portfolios 

kollidieren.  

 

Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Die Gebührenfestsetzung der Produkte der Verwaltungsge-

sellschaft erfolgt aufgrund einer von der Geschäftsführung festgesetzten Gebührenpolitik, die sowohl auf Produkti-

onskosten als auch auf Marktgegebenheiten Rücksicht nimmt. Der Vertrieb hat auf dieser Basis einen klar definierten 

Spielraum für Gebührenentscheidungen. Die Gebühren werden mit den Kunden vereinbart und werden den Kunden in 

transparenter und vollständiger Form offen gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft bekennt sich in diesem Zusammen-

hang gegenüber ihren Kunden zu einer markt- und qualitätsgerechten Preispolitik.  

 

Ertragsziele der Vertriebsmitarbeiter können einen Anreiz darstellen, dem Kunden Produkte mit höherer Verwaltungs-

gebühr anzubieten.  
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Behandlung und Auflösung des Interessenkonflikts: Im Rahmen der Dienstleistungserbringung werden die Anle-

gerbedürfnisse (insbesondere die Ertragsziele und die Risikotoleranz) in einem strukturierten Prozess erfasst und do-

kumentiert. Die Vertriebsmitarbeiter haben bei ihren Anlage- und Produktvorschlägen diese Vorgaben des Kunden 

einzuhalten. Sie haben dabei grundsätzlich solche Produkte anzubieten, deren Ertragspotentiale die Ertragserwartung 

des Kunden mit möglichst geringem Risiko erfüllen können. Darüber hinaus werden folgende 

Kriterien berücksichtigt, die das Erzielen schneller Absatzerfolge in den Hintergrund stellen sollen: die Erreichung der 

Vertriebsziele über nachhaltige Kundenbeziehungen und der Betreuungsumfang des Kunden anhand der Anzahl der 

Betreuungsgespräche bzw. der Pflege der Kundenbeziehung. 

 
3. Generelle Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten  

 

3.1 Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen  

 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Compliance-Regelwerk, das im gesamten Konzern gültig ist und elektronisch 

für jeden Mitarbeiter jederzeit abrufbar ist. Darin sind Vertraulichkeitsbereiche definiert, um einen Informationsaustausch 

zwischen Personen, der zu einem Interessenskonflikt führen könnte, zu verhindern. Sollte im Einzelfall ein Informations-

austausch zwischen den definierten Bereichen unumgänglich sein, ist dies dem Compliance Office zu melden, das dann 

die entsprechenden Maßnahmen setzt.  

 

3.2 Führung eines Interessenkonfliktregisters  

 

Das Compliance Office führt ein Interessenkonfliktregister, in dem, sofern notwendig, Daten über aufgetretene Interes-

senkonflikte gesammelt werden, welche im Zuge der täglichen Geschäftstätigkeiten aufgetreten sind. Ein Konfliktmelde-

formular ist für alle Mitarbeiter über die Compliance-Datenbank abrufbar. Die gemeldeten Interessenkonfliktsituationen 

bieten die Grundlage für die laufende Adaptierung dieser Politik.  

 

3.3 Begleitende Maßnahmen  

 

Schulungen der Mitarbeiter  

Compliance-Schulungen für Mitarbeiter finden regelmäßig statt. Die Teilnahme an allfälligen anlassbezogenen Schulun-

gen ist für jene Mitarbeiter verpflichtend, die durch das Compliance-Team dazu aufgefordert werden. Neu eintretende 

Mitarbeiter müssen innerhalb von einem Monat ab Eintritt eine Compliance-Schulung absolvieren.  

 

Regelmäßige Meldungen an die zuständige Geschäftsführung  

Das Compliance Office erstattet hinsichtlich seiner Tätigkeit quartalsweise Berichte an die Geschäftsführung der Verwal-

tungsgesellschaft.  

 

Ständige Prüfung durch die interne Revision  

Die interne Revision überprüft jährlich die Compliance Organisation der Verwaltungsgesellschaft. 

 

 

4. Publizierung und Aktualisierung der Conflict of Interest Policy  

Die vorliegende Interessenkonflikts-Politik wird im Internet auf der Website www.rcm.at im Punkt Corporate Governance 

veröffentlicht und im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jährlich auf ihre Aktualität hin überprüft und entsprechend 

adaptiert.  

 

  

http://www.rcm.at/
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4. Mitwirkungspolitik inklusive Grundsätze der Stimmrechtsausübung 
 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

 

1. Verantwortung als Investor 

 

Die Europäische Union hat am 17. Mai 2017 die sogenannte Aktionärsrechte-Richtlinie in der zweiten Auflage verabschie-

det. Die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht erfolgte per 10. Juni 2019. Ziel der Richtlinie ist unter anderem die 

Verbesserung der Mitwirkung („Engagement“) von institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern. Aus diesem Grund 

schreibt die Richtlinie die Erstellung einer Mitwirkungspolitik vor, in der beschrieben wird, wie institutionelle Anleger und 

Vermögensverwalter ihre Mitwirkung als Aktionär in die Anlagestrategie integrieren.  

 

Der Begriff „Engagement“ steht als Sammelbegriff für Unternehmensdialoge und Stimmrechtsausübung. Er wird aber oft 

auch nur als Synonym für den Dialog mit Unternehmen verwendet. Unternehmensdialoge und Stimmrechtsausübung ha-

ben das Ziel, alle Möglichkeiten und Rechte, die der Aktionär gegenüber dem investierten Unternehmen hat, zu nutzen. 

Man spricht auch von "Active Ownership" oder übersetzt "Aktivem Aktionärstum“. Engagement kann über informelle Ge-

spräche - die oft als „Soft Engagement“ bezeichnet werden -, über standardisierte Dialoge oder unter Ausnutzung for-

meller Kanäle in Form von Stimmrechtsausübung (Voting) bei Hauptversammlungen erfolgen. Welche Form des Engage-

ments letztendlich die bessere Erfolgschance hat, hängt von der spezifischen Situation ab. Wenn die Variante des Soft 

Engagements und des bloßen Dialogs keine Früchte trägt, besteht noch immer die Möglichkeit, auf das Unternehmen 

publizitätswirksam durch Stimmrechtsausübung und Redebeiträge bei der Hauptversammlung einzuwirken. 

 

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft (Raiffeisen KAG) ist sich als einer der führenden Asset Manager Österreichs der 

treuhänderischen Pflichten gegenüber ihren Kunden bewusst. Als Teil dieser Pflichten betreibt sie aktives Engagement 

mit Unternehmen, um die Interessen ihrer Kunden bestmöglich zu wahren. Das Engagement kann dabei unterschiedlichen 

Zwecken dienen. Einerseits zur genaueren Einschätzung der finanziellen Situation und der Entwicklung der Unternehmen. 

Man könnte sagen, dass auf diese Weise ein Blick hinter die Kulissen gewährt wird. Andererseits dient Engagement aus 

nachhaltiger Sicht zusätzlich der Überzeugungsarbeit bei Unternehmen im Sinne einer verbesserten Corporate Social 

Responsibility (CSR; unternehmerische Gesellschaftsverantwortung) oder verbesserten Nachhaltigkeit im jeweiligen Un-

ternehmen selbst. Diese Verbesserung soll dem Unternehmen und damit letztendlich auch den Eigentümern „nachhaltige“ 

Vorteile bringen, welche sich langfristig auch in einem verbesserten operativen Ergebnis widerspiegeln sollten.  

 

Im Bereich der Unternehmensdialoge unterscheidet die Raiffeisen KAG zwischen pro-aktivem und reagierendem Engage-

ment. Der pro-aktive, konstruktive Dialog mit Unternehmen dient dazu, mögliche finanzielle und nicht-finanzielle Chancen 

und Risiken zu identifizieren, während durch das gezielte Ansprechen aktueller Ereignisse – über die Schiene des reagie-

renden Dialogs – eine möglichst genaue Einschätzung des Unternehmens samt seinem Umfeld und potentieller Risiken 

sichergestellt wird.  

 

Die Ausübung des Aktionärsstimmrechts erfolgt entweder direkt oder indirekt über Stimmrechtsvertreter. Dabei werden 

hauseigene Grundsätze verfolgt, die auf einer transparenten und nachhaltigen Corporate-Governance-Politik beruhen 

und bedeutende und regelmäßig auf Hauptversammlungen behandelte Themen abdecken. 

 

2. Überwachung der investierten Gesellschaften 

 

Als aktiver Manager mit klarem Fokus auf die Einzeltitelselektion verfolgt die Raiffeisen KAG einen fundamentalen, wert-

orientierten Bottom-Up Ansatz, der sowohl eine finanzielle als auch eine nachhaltige Komponente enthält. Dieser Ansatz 

wird auch bei der Überwachung der investierten Unternehmen verfolgt.  

 

Innerhalb der finanziellen Komponente kann zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien unterschieden werden. Die 

quantitative Ebene beinhaltet unter anderem folgende Kennzahlen: 

 

 Kurs-Gewinn-Verhältnis 

 Kurs-Buchwert-Verhältnis 

 Nettoverschuldung/Eigenkapital 

 Verhältnis Unternehmenswert/EBITDA 

 Eigenkapitalrendite 

 Gewinnrevisionen 

 Free Cashflow-Generierung 

 Nachhaltigkeit der Dividenden: FCF-Deckung der Dividende 
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Auf qualitativer Ebene spielen folgende Kriterien eine wichtige Rolle: 

 

 Klare Unternehmensstrategie 

 Wettbewerbssituation und Marktdynamik 

 Transparentes Berichtswesen 

 Transparente Investmentstrategie 

 Fokus auf das Kerngeschäft 

 Optimierung der Kapitalstruktur 

 Track-Record des Managements 

 Corporate Governance Historie 

 Potenzielles Interesse strategischer Investoren 

 Potenzielle rechtliche und politische Risiken 

 

Im Zuge der nachhaltigen Komponente wird versucht, mögliche Risiken, vor allem bezogen auf die Dimensionen Umwelt, 

Gesellschaft und Corporate Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) zu identifizieren. Dabei stehen die Ver-

meidung eines kontroversen Verhaltens des Unternehmens hinsichtlich genannter Dimensionen und die Stärkung des ESG-

Managements im Unternehmen im Mittelpunkt. Wurde eine Kontroverse bereits aufgedeckt,  

stehen jene Maßnahmen des Unternehmens im Vordergrund, die eine Wiederholung solcher Kontroversen in Zukunft ver-

hindern sollen. Fokus wird hierbei vor allem auf strukturelle Verbesserungen gelegt. 

 

3. Dialoge mit Unternehmen 

 
Die Raiffeisen KAG nutzt zusätzlich zur Informationsbeschaffung mittels Primär- und Sekundärresearch den Unterneh-

mensdialog, um ein genaueres Bild über einerseits die finanzielle Lage von Unternehmen und andererseits die Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmen zu erhalten. Der Dialog mit Unternehmen kann dabei in Form von 

direkten und indirekten Kontakten, Unternehmensbesuchen, Konferenzen und Conference Calls stattfinden. 

 

3.1. Nachhaltige Investments 

Im Bereich der Nachhaltigkeits-Fonds spielt der Unternehmensdialog eine besondere Rolle. Ausgangspunkt dafür sind oft 

relevante, aktuelle Themen, wie beispielsweise Elektromobilität, Palmöl, Mikroplastik, etc. In diesen Fällen adressiert die 

Raiffeisen KAG aus einem thematischen Blickwinkel heraus mehrere Unternehmen desselben Sektors, um auch eine Ver-

gleichbarkeit der Engagement-Ergebnisse zu ermöglichen.  

 

Grundsätzlich unterscheidet die Raiffeisen KAG zwischen drei Formen des Unternehmensdialogs: 

 

 Direkter Unternehmensdialog im Einzelgespräch oder im Rahmen von Group Meetings – hier steht das Unter-

nehmen und seine spezifische Nachhaltigkeitsleistung im Mittelpunkt 

 Direkter Unternehmensdialog im Rahmen von Themen- oder Branchenresearch – hier stehen das Thema oder 

branchenspezifische Nachhaltigkeitsfaktoren im Fokus 

 Direkter und indirekter Unternehmensdialog im Rahmen eines gemeinschaftlichen Engagement-Prozesses – 

dabei arbeitet die Raiffeisen KAG mit anderen nachhaltigkeitsorientierten Investoren zusammen und adressie-

ren einen Themenschwerpunkt auf breiter Basis. Die diesbezüglichen Themen werden in der Regel von „Princip-

les for Responsible Investments“ (PRI) und deren Initiativen für Collaborative Engagement vorgegeben. Ein Un-

ternehmen kann dabei entweder als „Lead Investor“ oder als „Supporting Investor“ agieren. „Lead Investors“ 

bereiten den Unternehmensdialog im Detail auf und organisieren Kontakte zum Unternehmen, „Supporting In-

vestors“ sind in die Dialoge miteingebunden und unterstützen den Prozess zum Teil auch inhaltlich. 

 

Ergebnisse diverser Themen-Engagements werden im regelmäßig erscheinenden Nachhaltigkeits-Newsletter veröffent-

licht.  

 

Die in diesem Unterkapitel beschriebene Vorgehensweise wird nur im Bereich der Nachhaltigkeits-Fonds gelebt.  Für alle 

anderen Fonds ist ein ausschließlich auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Dialog aufgrund der abweichenden Investment-

philosophie nicht vorgesehen. 

 

3.2 Net Zero Asset Managers initiative (NZAM) 

 

Die Net Zero Asset Managers initiative (NZAM) ist eine internationale Gruppe von Vermögens-verwaltern und Asset Ma-

nagern, die sich verpflichtet haben, das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 oder früher im Einklang mit 
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den globalen Bemühungen zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu unterstützen, und zu Investitionen bei-

zutragen, die bis 2050 oder früher auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet sind.  

 

Die Raiffeisen KAG ist im Dezember 2022 dieser Initiative als erster österreichischer Asset Manager beigetreten und hat 

sich mit diesem Beitritt zu folgenden Zielen bekannt: 

 

Ausgehend von einem Portfolio von Aktien und Unternehmensanleihen mit Ende 2019 wird die Emissionsintensität bis 2025 

um mindestens 25 % reduziert. Bis Ende des Jahres 2030 wird die Emissionsintensität um mindestens 50 % reduziert und 

bis 2050 ist die Verpflichtung eingegangen worden, das Portfolio auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen umzustellen.  

 

Weiters verpflichtet sich die Raiffeisen KAG zum Engagement bei den 20 größten Treibhausgasverursachern im Portfolio. 

Dabei sollen die Unternehmen dazu veranlasst werden, ihre Treibhausgasemissionen mittel- und langfristig signifikant zu 

reduzieren. Dabei werden diese kurz-, mittel- und langfristigen Reduktionsziele der Unternehmen im Engagementprozess 

angesprochen, festgelegt, und von der Raiffeisen KAG dokumentiert und kontrolliert.  

 

Unsere Klimastrategie im Detail finden Sie auf www.rcm.at bzw. www.rcm-international.com unter „Unsere The-

men/Nachhaltigkeit/Policies & Reports“. 

 

3.3 Principle Adverse Impacts 

Der Art. 4 der Offenlegungs-VO sieht vor, dass Finanzmarktteilnehmer auf ihrer Internetseite eine Erklärung über Strate-

gien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit diesen Auswirkungen in Anbetracht ihrer Größe, der Art und 

des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten der Finanzprodukte, die sie zur Verfügung stellen, wenn sie die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (im Folgenden auch „Principal 

Adverse Impacts“, „PAIs“) berücksichtigen, veröffentlichen. Die Raiffeisen KAG hat sich dazu im Rahmen der sog. Art. 3 und 

4 der Offenlegungs-VO („ESG Policy“) bekannt. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Umwelt-, Sozial und Arbeitnehmerbe-

lange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu verstehen. Nachteilige 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beschreiben die Wirkung des Investments auf das Außen, während Nachhal-

tigkeitsrisiken von außen (potenziell) negativ auf den Wert des Investments einwirken. 

Im Rahmen des integrativen Nachhaltigkeitskonzepts berücksichtigt die Mitwirkungspolitik, welche Nachhaltigkeitsrisiken 

und negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren integriert und auf deren Minderung oder Vermeidung abzielt. Die 

Mitwirkungspolitik umfasst den Engagementprozess, der zum einen den aktiven Dialog mit dem Unternehmen bzw. Emit-

tenten darstellt. Zum anderen ist hier die Ausübung von Stimmrechten beinhaltet, die individuell oder kollektiv via Kolla-

borationen durchgeführt werden kann. 

 

Der Engagementprozess bei Unternehmen in Portfolios, bei denen negative Nachhaltigkeitsaus-wirkungen identifiziert 

wurden, wird in mehreren Stufen durchgeführt. Anzustreben ist die aktive Teilnahme an der Hauptversammlung, mit einer 

konkreten Adressierung des jeweiligen Nachhaltigkeitsfaktors (PAIs). Mithilfe kollaborativen Engagements über Plattfor-

men oder direkten Kontakten mit den jeweiligen Unternehmen werden die PAIs konkret angesprochen. 

 

Die Identifizierung des Zielunternehmens für das Engagement basiert auf Daten von Research-agenturen, mit denen die 

Raiffeisen KAG schon lange Jahre zusammenarbeitet. Danach erfolgt eine Definition von quantitativen und qualitativen 

Zielen, die den Engagementfortschritt abbilden können. Danach wird das Unternehmen individuell oder gemeinsam mit 

anderen Investoren, im Zuge eines kollaborativen Engagements, kontaktiert. Falls das angesprochene Unternehmen nicht 

antworten sollte, wird ein Erinnerungsschreibens versendet, üblicherweise an eine höhere Instanz als zuvor. 

 

Bei sämtlichen Formen des Engagements werden Ziele oder gegebenenfalls Zwischenziele formuliert, deren Erreichung 

beobachtet und dokumentiert wird. Bei Nichterreichung dieser Ziele kann es als finale Eskalationsstufe zum Deinvestment 

kommen.  

 

Unsere Policy zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie auf 

www.rcm.at bzw. www.rcm-international.com unter „Unsere Themen/Nachhaltigkeit/Policies & Reports“. 

 

4. Stimmrechtsausübung 

 

4.1. Voting Prozess 

Als Verwaltungsgesellschaft hat die Raiffeisen KAG die Aufgabe, Strategien betreffend Stimmrechtsausübung auszuar-

beiten. Maßgebliche gesellschaftsrechtliche Vorgänge bei den investierten Gesellschaften sollen verfolgt, die 
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Stimmrechte im besten Interesse des Fonds und im Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden 

Fonds ausgeübt werden. 

 

Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt dabei entweder persönlich bei den jeweiligen Hauptversammlungen oder über eine 

Stimmrechtsvertretung (sog. „Proxy Voting“). Für das Proxy Voting hat die Raiffeisen KAG das unabhängige Unternehmen 

IVOX Glass Lewis (IGL) ausgewählt, das sie bei der Ausübung der Stimmrechte unterstützt. IGL bietet eine Reihe von Proxy 

Voting Dienstleistungen wie Research, Analysen und Abstimmungsempfehlungen an. Die  

Raiffeisen KAG bedient sich dieser Dienstleistungen, entscheidet jedoch nicht ausschließlich auf deren Basis. Die Inputs 

von IGL haben dementsprechend nur empfehlenden Charakter.  

  

Die verfolgte Stimmrechtspolitik der Raiffeisen KAG sieht vor, dass bei nicht-österreichischen Aktien eine Stimmrechts-

ausübung erst ab einem bedeutenden Anteil an stimmrechtsfähigen Aktien einer Gesellschaft erfolgt. Diese Anteils-

schwelle wurde mit 0,5 % festgelegt. Bei österreichischen Aktien wurde vereinbart, dass bei möglichst allen im  

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien enthaltenen Positionen das Stimmrecht ausgeübt wird, egal wie hoch 

der Bestand der Aktien ist. Dies aus dem Grund, um aufzuzeigen, dass die Raiffeisen KAG am Heimmarkt bei allen Unter-

nehmen aktiv mitbestimmen und aktiv in eine Diskussion mit dem Management der Unternehmen treten will.  

 

Im Proxy Voting Prozess kann es zu gewissen Beschränkungen in der Ausübung der Stimmrechte kommen. Beispiele sol-

cher Beschränkungen sind Veräußerungssperren der betroffenen Aktien, langfristig verliehene Aktien, kurzfristig ange-

setzte Hauptversammlungen bzw. Timing-Probleme und eine zwingende physische Präsenz bei den jeweiligen Hauptver-

sammlungen. Die Raiffeisen KAG wird Wertpapiere nur in Ausnahmefällen über den Zeitraum der Hauptversammlung ver-

leihen. In manchen Regionen kann der Voting Prozess auch mit hohen Kosten verbunden sein. Hier macht die Raiffeisen 

KAG eine Kosten-Nutzen-Analyse im Sinne der Investoren. Das Stimmrecht wird dabei nach dem „Best-Effort-Prinzip“ aus-

geübt.  

 

Wird die Verwaltung eines Fonds an einen Dritten übertragen, so geht damit üblicherweise auch das Recht zur Stimm-

rechtsausübung auf den Dritten über (siehe dazu Punkt 4.1.4). 

 

4.1.1. Nachhaltige Investments 

Für die Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds ist Stimmrechtsausübung ein wesentlicher Teil des Investmentansatzes, nicht zu-

letzt, weil Corporate Governance einen wichtigen Eckpfeiler der Nachhaltigkeitsanalyse darstellt. Dementsprechend wer-

den in diesen Fonds für den überwiegenden Teil der Holdings Stimmrechte ausgeübt – unabhängig von der 0,5 %-Grenze. 

 

4.1.2. Individuelle Vermögensverwaltung (Portfolioverwaltung) 

Anders als bei der Verwaltung unserer Investmentfonds (kollektive Vermögensverwaltung) sehen bei der individuellen 

Vermögensverwaltung die betreffenden Verträge mit den Kunden regelmäßig keine ausdrückliche Ermächtigung für die 

Raiffeisen KAG vor, die mit dem Aktienbestand des Portfolios verbundenen Stimmrechte auszuüben. Das gilt insbesondere 

für die Raiffeisen Vermögensverwaltung, in deren Rahmen die Raiffeisenbanken die Vermögensverwaltung an die Raiffe-

isen KAG auslagern. Erwirbt daher die Raiffeisen KAG Aktien für das Portfolio des Kunden, so werden diesbezügliche 

Stimmrechte durch die Raiffeisen KAG nicht ausgeübt. Erwirbt die Raiffeisen KAG Fondsanteilscheine für das Portfolio des 

Kunden, ist üblicherweise die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds berechtigt, die im Fondsvermögen befindli-

chen Stimmrechte aus dem Aktienbestand auszuüben. Bei der Entscheidung, welche Fondsanteilscheine für das Portfolio 

des Kunden erworben werden, berücksichtigt die Raiffeisen KAG auch eine von der Fondsverwaltungsgesellschaft veröf-

fentlichte Mitwirkungspolitik hinsichtlich der Stimmrechtsausübung. Kommen Fonds der Raiffeisen KAG zum Einsatz, so 

gilt die vorliegende Mitwirkungspolitik. 

 

4.1.3. Erwerb von Fondsanteilscheinen 

Erwirbt die Raiffeisen KAG Fondsanteilscheine für das Fondsportfolio, ist üblicherweise die Verwaltungsgesellschaft des 

erworbenen Fonds berechtigt, die im erworbenen Fonds befindlichen Stimmrechte aus dem Aktienbestand auszuüben. Bei 

der Entscheidung, welche Fondsanteilscheine für das Fondsportfolio erworben werden, berücksichtigt die Raiffeisen KAG 

auch eine von der Fondsverwaltungsgesellschaft veröffentlichte Mitwirkungspolitik hinsichtlich der Stimmrechtsaus-

übung. Kommen Fonds der Raiffeisen KAG zum Einsatz, so gilt die vorliegende Mitwirkungspolitik. 

 

4.1.4. Übertragung der Fondsverwaltung 

Wird die Verwaltung eines Fonds oder eines Fondssegments an einen Dritten übertragen, so geht damit üblicherweise 

auch das Recht zur Stimmrechtsausübung auf den Dritten über. Auch dieser Dritte hat Stimmrechte im besten Interesse 

des Fonds bzw. der Anteilscheininhaber und im Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden 
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Fonds auszuüben. Die Mitwirkungspolitik des Dritten kann von der vorliegenden Mitwirkungspolitik der Raiffeisen KAG 

abweichen. Geht die Stimmrechtsausübung nicht auf den Dritten über, übt die Raiffeisen KAG die Stimmrechte nicht aus. 

 

4.1.5. Besonderheiten bei Spezialfonds / Großanlegerfonds 

Die Raiffeisen KAG handelt bei der Verwaltung eines Fonds im besten Interesse des Fonds und ist bei Spezialfonds und 

Großanlegerfonds gegebenenfalls an Vereinbarungen mit den Anlegern gebunden. Sehen diese Vereinbarungen vor, dass 

für die im Fonds befindlichen Aktien die Stimmrechte nicht ausgeübt werden sollen, verzichtet die Raiffeisen KAG auf die 

Ausübung der Stimmrechte. 

 

4.2.  Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen 

Ziel der nachfolgenden Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts ist es, eine unabhängige und möglichst umfassende 

Wahrnehmung der Interessen der Anleger auf Hauptversammlungen zu gewährleisten. 

 

Die Abstimmungsleitlinien beruhen auf einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik und sollen 

bedeutende und regelmäßig auf Hauptversammlungen behandelte Themen abdecken. Sie sollen höchstmögliche Flexibi-

lität bei Abstimmungsentscheidungen ermöglichen und gleichzeitig alle relevanten Faktoren und Situationen berücksich-

tigen, um eine individuelle Entscheidung im Sinne der Investoren zu ermöglichen.  

 

Die Leitlinien werden im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jährlich auf ihre Aktualität hin überprüft und entspre-

chend adaptiert.  

 

In den folgenden Leitlinien konkretisiert die Raiffeisen KAG ihr Abstimmungsverhalten zu den Punkten: 

 

4.2.1. Aktionärsrechte 

4.2.2. Geschäftsbericht und Jahresabschluss 

4.2.3. Wirtschaftsprüfer 

4.2.4. Vorstand, Aufsichtsrat 

4.2.5. Kapitalmaßnahmen 

4.2.6. Fusionen und Akquisitionen 

 

4.2.1. Aktionärsrechte 

Die Raiffeisen KAG setzt sich für ein einheitliches Stimmrecht – nach dem Grundsatz „eine  

Aktie eine Stimme“– ein. Sie lehnt Mehrfachstimmrechte für bestimmte Anlegergruppen sowie Anteilsklassen mit be-

schränktem Stimmrecht ab und fordert gleiche Behandlung aller Aktionäre. Alle Maßnahmen, die zu Einschränkungen der 

Rechte der Aktionäre führen, werden strikt abgelehnt. 

 

4.2.2. Geschäftsbericht und Jahresabschluss 

Die Berichterstattung sollte eine größtmögliche Transparenz über die Geschäftslage eines Unternehmens bieten. Werden 

die aus Sicht der Raiffeisen KAG maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften nicht eingehalten oder als unzureichend 

erachtet, wird sich die Raiffeisen KAG der Stimme enthalten oder gegebenenfalls dagegen stimmen. 

 

4.2.3. Wirtschaftsprüfer 

Wirtschaftsprüfer müssen den Jahresabschluss einer objektiven Prüfung unterziehen und deshalb unabhängig vom zu 

prüfenden Unternehmen sein. Bestehen seitens der Raiffeisen KAG berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit, wird sie 

gegen deren Bestellung stimmen. 

 

4.2.4. Vorstand/Aufsichtsrat 

Die Raiffeisen KAG wird die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern befürworten, welche sich durch besondere fachliche 

Qualifikation und Unbefangenheit auszeichnen. 

 

Vergütung Aufsichtsrat 

Die Raiffeisen KAG wird sich für eine Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder aussprechen, welche mit ihren Aufgaben und 

der Lage der Gesellschaft im Einklang steht.  

Bei Unternehmen mit Board-System, die keine klare Trennung zwischen Unternehmensleitung und Unternehmenskontrolle 

kennen, unterstützt die Raiffeisen KAG Vergütungsmodelle, die an die langfristig positive Entwicklung des Unternehmens 

gekoppelt sind. 
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Vergütung Vorstand 

Im Rahmen der Abstimmung über die Vergütungspolitik und den Vergütungsbericht unterstützt die Raiffeisen KAG die 

Geschäftsstrategie, Ziele, Werte und langfristigen Interessen der investierten Gesellschaft. 

 

Entlastung 

Die Raiffeisen KAG wird in manchen Fällen gegen eine Entlastung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stimmen, zum Bei-

spiel: 

 Bei erheblichen Zweifeln an den Leistungen des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates z.B. bei wiederholt schlech-

ten Geschäftsverlauf im Branchenvergleich. 

 Bei juristisch relevantem Fehlverhalten des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates. 

 

4.2.5. Kapitalerhöhung 

Die Raiffeisen KAG wird Kapitalerhöhungen zustimmen, sofern diese die langfristigen Erfolgsaussichten des Unterneh-

mens verbessern. 

 

Aktienrückkaufprogramme 

Anträgen auf Durchführung solcher Programme wird die Raiffeisen KAG in jenen Fällen zustimmen, in denen der Rückkauf 

im besten Interesse der Aktionäre bzw. Fondsanleger erfolgt. Gegen solche Programme wird die Raiffeisen KAG stimmen, 

wenn der Rückkauf als Abwehrmaßnahme dient oder hiermit versucht wird die Position des Managements zu festigen. 

 

4.2.6. Fusionen und Akquisitionen 

Die Raiffeisen KAG entscheidet über Fusionen und Akquisitionen im Einzelfall. Bedingung für eine Fusion/Akquisition ist die 

faire und gleichberechtigte Behandlung der Aktionäre. Die  

Raiffeisen KAG wird im Allgemeinen für Fusionen und Akquisitionen stimmen,  

 wenn der angebotene Kaufpreis dem fairen Wert entspricht bzw. voraussichtlich kein höherer Preis erzielt werden 

kann,  

 wenn ein Mehrwert z.B. durch Effizienzsteigerung zu erkennen ist, 

 wenn eine nachhaltige erfolgsversprechende Strategie erkennbar ist. 

 

Wahrnehmung des Stimmrechtes in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Sonder-

vermögens 

Die Raiffeisen KAG übt das Stimmrecht auch unter Berücksichtigung der Anlageziele und der Investmentkriterien des Son-

dervermögens aus. Beispielsweise wird hinsichtlich eines Nachhaltigkeitsfonds bei der Stimmrechtsausübung auch Be-

dacht auf ethische, soziale und/oder ökologische Kriterien genommen. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Aktionären 

 

Im Jahr 2013 hat die Raiffeisen KAG als eine der ersten Kapitalanlagegesellschaften Österreichs die „Principles for Respon-

sible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen unterzeichnet und sich damit unter anderem dazu verpflichtet, mit anderen 

Aktionären zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit bei der Umsetzung der Grundsätze zu stärken. Eine mögliche Form 

der Zusammenarbeit stellt die „PRI Collaboration Plattform“, eine Plattform für gemeinschaftliche Engagements, dar. Ziel 

dieser gemeinschaftlichen Engagementaktivitäten ist es,   

 

einen Umdenkprozess bei den adressierten Unternehmen einzuleiten, mehr Transparenz zu schaffen, sowie im Idealfall 

auch tatsächliche Veränderungen im Verhalten der Unternehmen zu erreichen. 

 

6. Kommunikation mit Interessensträger der investierten Gesellschaften 

 

Wie unter Punkt 3 beschrieben, nutzt die Raiffeisen KAG den Dialog mit unterschiedlichen Vertretern der investierten Ge-

sellschaften, um so ein genaueres Bild über einerseits die finanzielle Lage von den Unternehmen und andererseits die 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Unternehmen zu erhalten. Der Dialog mit Unternehmen kann dabei 

in Form von direkten und indirekten Kontakten, Unternehmensbesuchen, Konferenzen und Conference Calls stattfinden. 

 

Im Bereich der Nachhaltigkeit besucht die Raiffeisen KAG außerdem sogenannte Stakeholder-Foren, die eine ausgezeich-

nete Plattform zum Austausch mit Interessenträgern wie Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern, behördlichen Vertretern und 

anderen Investoren bieten.  
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Außerhalb dieser Tätigkeiten findet keine weitere Kommunikation mit Interessensträgern der investierten Gesellschaften 

statt. 

 

7. Interessenkonflikte 

 

Die Raiffeisen KAG hat zum Ziel, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit ihrem Engagement zu verhindern bzw. im 

Interesse der Anleger zu lösen oder zu regeln (z.B. einen zwischen ihr und einem mit ihr durch direkte oder indirekte Kon-

trolle verbundenen Unternehmen entstandenen Konflikt im Abstimmungsverhalten). 

 

Sämtliche damit in Verbindung stehende Details veröffentlicht die Raiffeisen KAG in ihrer Interessenskonflikt-Policy, wel-

che unter www.rcm.at einzusehen ist. 

 

8. Dokumentation 

 

Einmal jährlich wird ein detaillierter Engagement Bericht veröffentlicht, in dem relevante Aktivitäten des abgelaufenen 

Jahres aufgelistet werden. Dieser Report ist unter www.rcm.at zu finden. 

  



 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 80 von 89 

 

5. Aufsichtsrat 
Dr. Harald MÜLLER, Vorsitzender, Dr. Andrii STEPANENKO, stv. Vorsitzender, Dkfm. Matthias BREIDT, Mag. MBA Oliver GOR-

BACH, Dr. MBA Gerhard GRUND, Markus WALCH, MMag. Stefan GRÜNWALD, Sylvia KUBICEK, Jürgen KRAUS 

 

 

6. Angabe der sonstigen Hauptfunktionen der Mitglieder der Geschäftsführung und des 

Aufsichtsrats 
 

Geschäftsführung 

 

Mag. Hannes Cizek 

Geschäftsführer 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

01.04.2023: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Pro-

kuristen 

 

Savity Vermögensverwaltung GmbH, 1150 Wien 

31.01.2025: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Pro-

kuristen 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

20.05.2023: Vorsitzender 

 

Mag. (FH) Dieter Aigner 

Geschäftsführer 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

17.10.2008: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Pro-

kuristen 

 

Savity Vermögensverwaltung GmbH, 1150 Wien 

31.01.2025: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Pro-

kuristen 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

08.04.2014: Stellvertreter des Vorsitzenden 

 

Ing. Michal Kustra  

Geschäftsführer 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

01.05.2017: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Pro-

kuristen 

Member of Super-

visory Board 

(Aufsichtsrat) 

Tatra Asset Management sprav. spol. a.s., Slovakia 

 Raiffeisen investicini spolecnost a.s., Tschechien 

 Doplnkova dochodkova spolocnost Tatra banky, a.s., Slowakei 

 Raiffeisen Investment Fund Management JSC, Ungarn (Audit Committee) 

 

 

Aufsichtsrat 

 

Dr. Harald Müller, Vorsitzender 

Prokurist 

Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien  

10.09.2019: vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Ge-

samtprokuristen 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

02.07.2025: Vorsitzender 

 
  

https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/13e1dc11-8d42-431f-b873-986dd66a5f56
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/9021443
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/231137
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Dr. Andrii Stepanenko, stv. Vorsitzender 

Vorstand 

Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien  

12.04.2018: Retail Banking 

01.03.2018: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Ge-

samtprokuristen 

Aufsichtsrat 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

03.05.2022: Stellvertreter des Vorsitzenden 

17.10.2018: Vorsitzender 

 
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien 

24.03.2022: Vorsitzender 

 

Raiffeisen Digital Bank AG, 1030 Wien  

29.12.2022: Vorsitzender 

28.04.2018: Mitglied 

 

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, 1010 Wien  

15.07.2020: Vorsitzender 

17.07.2018: Stellvertreter des Vorsitzenden 

 
Raiffeisen Bank Joint Stock Company, Kiew, Ukraine 
Stellvertreter des Vorsitzenden 

 
Raiffeisenbank a.s., Tschechische Republik, Prag 

Mitglied  

 
Tatra banka, a.s. Slowakei 

Vorsitzender 

 
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien 

Mitglied 

 
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., Kosovo  

01.04.2024: Vorsitzender 

 
Raiffeisen Bank a.d. Beograd, Belgrad, Serbien 

Mitglied 

 
VISA CEMEA Business Council, UAE, Al Falak Street, Dubai Internet City, Dubai 

24.07.2023: Beiratsmitglied 

 
Dkfm. Matthias Breidt 

Vorstand 

RLB Holding eGen OÖ, 4020 Linz  

05.05.2020: Mitglied vertritt gemeinsam mit dem Obmann oder dem Obmann-Stell-

vertreter 

 

Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen, 4020 Linz  

05.05.2020: Mitglied vertritt gemeinsam mit dem Obmann oder dem Obmannstellver-

treter 

 

Sektorrisiko Oberösterreich eGen, 4020 Linz  

04.12.2008: Mitglied vertritt gemeinsam mit dem Obmann oder dem Obmann-Stell-

vertreter 

Geschäftsleiter 

Raiffeisenbank Region Schärding eGen, 4780 Schärding  

09.11.1999: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsleiter oder einem Proku-

risten 

Prokurist 
Raiffeisen Techno-Z Schärding GmbH, 4780 Schärding 

11.07.2022: vertritt selbständig 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

07.04.2017: Mitglied 

 Raiffeisen-Kredit-Garantiegesellschaft m.b.H., 4020 Linz  

14.02.2009: Mitglied 

 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, 4020 Linz  

16.05.2020: Mitglied 

 

  

https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/231137
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/555233
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/2086907
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/184349
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/9247843
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/746656
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/1102439
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/edeca926-e78f-44c2-9ab2-db0de8608055
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/842182
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/9295559
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Mag. MBA Oliver Gorbach 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

03.05.2022: Mitglied 

 
Valida Holding AG, 1190 Wien 

08.07.2022: Mitglied 

 

Dr. MBA Gerhard Grund 

Aufsichtsrat 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

07.04.2017: Mitglied 

15.06.1994: Vorsitzender 

 

Markus Walch 

Unbeschränkt 

haftender Ge-

sellschafter 

Pension Roggal Walch KG, 6764 Lech 

01.01.1989: vertritt selbständig 

Kommanditist 
Biomasse-Heizwerk Lech GmbH & Co KG, 6764 Lech  

03.05.2000: eingetragen 

Geschäftsführer 
Lech Investment GmbH, 6850 Dornbirn  

21.11.2014: vertritt gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in 

Vorstand 

Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen, 6764 Lech  

14.07.2004: Mitglied vertritt gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder ei-

nem Prokuristen 

23.08.2023: Firmenkunden 

Geschäftsleiter 

Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen, 6764 Lech  

25.05.1993: vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsleiter oder einem Proku-

risten 

23.08.2023: Firmenkunden 

Funktionsträger Pension Roggal Walch KG, 6764 Lech 

Aufsichtsrat 
Golf Lech AG, 6764 Lech  

21.12.2013: Stellvertreter des Vorsitzenden 

 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

07.04.2017: Mitglied 

 

MMag. Stefan Grünwald 

Aufsichtsrat 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

07.04.2017: Mitglied 

02.12.2014: Mitglied 

20.03.2008: Mitglied 

 

Sylvia Kubicek 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

20.03.2008: Mitglied 

 

Jürgen Kraus 

Aufsichtsrat 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1190 Wien  

10.06.2022: Mitglied 

 

 

  

https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/110976
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/6444606
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/113886767
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/105547
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/105547
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/3f412f93-f54d-4c56-9bdc-71016171f747
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/110416330
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/803837
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7. Vertriebsstellen 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Wien 

Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen., Eisenstadt 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz 

Raiffeisenverband Salzburg eGen., Salzburg 

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Innsbruck 

Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, Bregenz 

Raiffeisenlandesbank Kärnten-Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H., Klagenfurt 

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz 

Raiffeisen Bank International AG, Wien (Depotbank/Verwahrstelle)  

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien 
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8. Liste der Unterverwahrstellen 

Raiffeisen Bank International AG 
Adresse:  Raiffeisen Bank International, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien 

SWIFT:   RZBAATWWXXX 

Internet: http://www.rbinternational.com/ 
 

Land Bank 
Albanien Bank of Albania 

Argentinien Citibank N.A., London Branch 

Australien HSBC Australia, Sydney 

Belgien KBC Bank NV Brussels 

Bosnien & Herzegowina Raiffeisenbank Bosnia & Herzegovina 

Brasilien Citibank N.A., London Branch 

Bulgarien United Bulgarian Bank 

Chile Citibank N.A., London Branch 

China HSBC, Hong Kong 

Dänemark SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen 

Deutschland Clearstream Banking AG, Frankfurt 

Estland SEB Pank, Tallin 

Finnland SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki 

Frankreich CACEIS Bank, Paris 

Griechenland Eurobank S.A., Athens 

Großbritannien The Bank of New York, Brussels Branch 

Hong Kong HSBC, Hong Kong 

Indien HSBC Indien, Mumbai 

Indonesien HSBC Indonesia, Jakarta 

Irland  The Bank of New York, Brussels Branch 

Italien Intesa Sanpaolo SpA., Milan 

Japan HSBC Japan, Tokyo 

Kanada CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto 

Kasachstan AO Raiffeisenbank Moscow 

Kolumbien Citibank N.A., London Branch 

Kroatien Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD)  

Lettland SEB Bank Latüber, Riga 

Litauen SEB Bank Lithuania, Vilnius 

Malaysien HSBC Malaysia, Kuala Lumpur 

Mexiko Citibank N.A. London 

Neuseeland HSBC, New Zealand, Auckland  

Niederlande CACEIS Bank, Netherlands Branch 

Norwegen SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo branch 

Österreich OeKB CSD 

Peru Citibank N.A., London Branch 

Philippinen HSBC Philippines, Manila 

Polen KDPW 

Portugal Banco Comercial Portugues SA (Millennium bcp), Lisbon 

Rumänien Depozitarul Central, Bukarest (DC), National Bank of Romania 

Russland National Settlement Depository (NSD) 

Schweden SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm 

Schweiz SIX SIS, Zurich 

Serbien  Raiffeisen Bank A.D., Belgrad 

Singapur HSBC Singapore 

Slowakei Centralny depozitar cennych papierov SR a.s (CDCP) 

Slowenien  Central Securities Clearing Corporation (KDD) 

Südafrika Rand Merchant Bank, Johannesburg 

Südkorea Hongkong & Shangai Banking Corp., Seoul 

Spanien CACEIS Bank Spain, S.A.U. 

http://www.rbinternational.com/
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Land Bank 
Taiwan HSBC Taiwan, Taipei 

Thailand HSBC Thailand, Bangkok 

Tschechien Central Securities Depository Prague (CDCP), Czech National Bank (CNB) 

Türkei Türk Ekonomi Bankasi A.S. 

Ukraine Raiffeisen Bank Ukraine 

Ungarn KELER Ltd., Budapest 

USA BNP Paribas New York Branch 

ICSD Clearstream Banking, Luxemburg 
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9. Angabe der Investmentfonds, die von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

verwaltet werden und in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind (Stand: 08.09.2025) 

 

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)  

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-GreenBonds (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 

Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) 
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NACHTRAG 

Übersicht über wesentliche Prospektänderungen 
 

Folgende wesentliche Änderungen, welche geeignet sind, die Beurteilung des Fonds zu beeinflussen, wurden in 

dieser Fassung im Vergleich zur vorher gültigen Prospektfassung vorgenommen: 

 

 

 

Abschnitt II / Punkt 15. 

Anpassung der Angaben der Abweichungen in Anteile an Investmentfonds (Subfonds) 

 

 

Anhang 

Anpassung des Anhangs 1. „Ökologische und/oder soziale Merkmale“. 
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INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 

 
Der Vertrieb des Fonds in der Schweiz erfolgt unter dem Fondsnamen  
 
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Öster-
reich). 
 
Die im Prospekt enthaltenen Verweise auf die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.rcm.at bzw. www.rcm-inter-

national.com gelten für Anleger in der Schweiz als www.rcm-international.com/ch.   

 
1. Vertreter in der Schweiz 
Vertreter in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich. 

 
2. Zahlstelle in der Schweiz 
Zahlstelle in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen.  
 
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente 
Der Prospekt, die Fondsbestimmungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos 
beim Vertreter bezogen werden.  
 
4. Publikationen 
Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internetseite 
www.swissfunddata.ch. 
 
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden bei jeder 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Internetseite www.swissfunddata.ch publiziert. Die Preise werden börsen-
täglich (bezogen auf die Börse Wien) publiziert. 

 
5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 
Die Verwaltungsgesellschaft, sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von 
Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegol-
ten werden: 
 

- Vertrieb 
- Kundenbetreuung 

 
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. 
 
Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.   
 
Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an 
Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. 
Rabatte sind zulässig, sofern sie 
 

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belas-
ten; 

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Vo-

raussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. 
 
Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind: 
 

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalan-
lage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters; 

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage. 

 
Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 
 
 

http://www.rcm.at/
http://www.rcm-international.com/
http://www.rcm-international.com/
http://www.rcm-international.com/ch
http://www.swissfunddata.ch/


 

Prospekt Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien Seite 89 von 89 

 

 
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des 
Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. 

 

 
 

 


